
  
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bielefeld, 18. März 2020 
 
 
 
 
Hilfen in der Corona-Krise 
MO(O)RE News �‡ �$�N�W�X�H�O�O�H�V���]�X�U���.�D�V�V�H�Q�I�•�K�U�X�Q�J���‡���=�X�V�l�W�]�O�L�F�K���J�H�V�F�K�X�O�G�H�W�H���9�H�U�J�•�W�X�Q�J�V-
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket  beschlossen, mit dem Unternehmen bei der 
Bewältigung der Corona-Krise  unterstützt werden. Hierbei kommt der KfW die Aufgabe zu, die 
kurzfristige Versorgung der Unternehmen mit Liquidität zu erleichtern. 

Die KfW wird dazu die bestehenden Kredite bei den Hausbanken für Unternehmen, 
Selbstständige und Freiberufler nutzen und dort die Zugangsbedingungen und Konditionen 
verbessern. Es handelt sich hierbei nicht um Zuschüsse.  

Übernommen werden sollen von der KfW Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die 
durchleitenden Finanzierungspartner (in der Regel Hausbanken) von bis zu 80 % für 
Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR Kreditvolumen. Eine höhere Risikoübernahme kann die 
Bereitschaft der Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtern. Die Haftungsfreistellung 
wird auch für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 
Mio. EUR) geöffnet. 

Ferner wird von der KfW ein Sonderprogramm aufgesetzt, das der Genehmigung durch die 
Europäische Kommission bedarf. Für konkrete Finanzierungen  werden Sie sich am besten an 
Ihre Hausbank . 

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stehen aus 
steuerlicher Sicht im Wesentlichen nur Herabsetzungsanträge  für laufende 
Steuervorauszahlungen und die Stundung  fälliger Steuerzahlungen zur Verfügung. Letzteres 
allerdings grundsätzlich nur gegen Zinsen von 0,5 % pro Monat, sofern das Finanzamt nicht unter 
Billigungsgesichtspunkten davon absieht.  

Anträge auf Grundsteuererlass  für da Jahr 2019 sind bis zum 31. März 2020  zu stellen. Bei 
dieser Frist handelt es sich um eine gesetzliche und nicht verlängerbare Ausschlussfrist. 
Grundvoraussetzung für den Erlass von Grundsteuern ist eine Ertragsminderung von mehr als 
50 % bezogen auf die übliche Jahresmiete. 
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In der Praxis steht aktuell vor allem die Umsetzung der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen 
Gesetzesänderungen im Vordergrund. Hervorzuheben sind die verschärften Anforderungen an 
den Einsatz elektronischer Registrierkassen, die geänderte Rahmenbedingungen bei der 
Förderung der Elektromobilität, Änderungen bei der Umsatzsteuer und die Nachweispflichten zu 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. 

Außerdem kündigt sich eine weitere Änderung an. So hatte der Bundesfinanzhof die 
Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung durch begünstigt besteuerte Vergütungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn deutlich ausgeweitet. Die Finanzverwaltung setzt diese 
Rechtsprechung nicht um und bereitet eine gesetzliche Änderung vor, mit der der aktuellen 
Rechtsprechung der Boden entzogen werden soll. 

Angaben zu Konsignationslagern  (§ 6b UStG) können übergangsweise nicht in der 
Zusammenfassenden Meldung (§ 18a UStG) gemacht werden, sondern Meldungen sind an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Das diesbezügliche Schreiben des 
Bundesministerium der Finanzen vom 28. Januar 2020 übersenden wir Ihnen in der Anlage. 
 
 

Für alle Steuerpflichtigen 

1 Wegfall der Steuerbefreiung für ein Familienheim bei Aufgabe des Eigentums 
2 Können Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts steuerlich geltend gemacht 

werden? 
 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 �9�H�U�J�•�W�X�Q�J�H�Q���Ä�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���]�X�P���R�K�Q�H�K�L�Q���J�H�V�F�K�X�O�G�H�W�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�O�R�K�Q�³�����*�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H���(�L�Q�V�F�K�U�l�Q�N�X�Q�J���L�Q��
Vorbereitung 

4 Doppelte Haushaltsführung von Ledigen 
5 Stellt ein vom Arbeitgeber gezahltes Entgelt für die Anbringung von Werbung auf privaten 

Fahrzeugen der Arbeitnehmer Arbeitslohn dar? 
6 Rabattfreibetrag für Fahrvergünstigung der Deutschen Bahn AG im Fernverkehr 
7 Keine Gemeinnützigkeit eines Betriebskindergartens bei vorrangiger Aufnahme von 

Mitarbeiterkindern 
 

Für Unternehmer und Freiberufler 

8 Elektronische Registrierkassen: Bonpflicht, Anzeigepflichten 
9 Brexit: Folgen für Unternehmer 

10 Anwendung des abgesenkten Umsatzsteuersatzes im Schienenfernverkehr 
11 Vorsteuer aus einem unternehmerisch genutzten Arbeitszimmer 
12 Umsatzsteuer: Rückwirkung berichtigter Rechnungen 
13 Anforderungen zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungszeitpunkt für eine zum 

Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 
14 Vorsteuerabzug eines Mieters aus Mietereinbauten 
15 Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung unterliegenden 

Wiederverkäufern 
16 Vorsicht bei unentgeltlicher Übertragung des Betriebs gegen Nießbrauchsvorbehalt 
 

Für Personengesellschaften 

17 Gesellschafterdarlehen bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
18 �$�N�W�X�H�O�O�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U���Ä�$�E�I�l�U�E�H�U�H�J�H�O�X�Q�J�³ 
 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

19 Finanzgericht Hessen: Kapitalertragsteuer bei Cum-Cum-Geschäften versagt 
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Für Hauseigentümer 

20 Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück nach der Arbeitshilfe der 
Finanzverwaltung 

21 Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug nur bei rechtzeitiger Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

22 Abgeltungsteuer: Kein Antrag auf Regelbesteuerung bei erst nachträglich erkannter vGA 
23 Kein Zufluss von Arbeitslohn im Zeitpunkt der Wertgutschrift auf dem Zeitwertkonto eines Fremd-

Geschäftsführers 
24 Zurechnung einer privaten Pkw-Nutzung als Gehalt oder vGA 
25 VGA: Prüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts unter Beachtung von 

Gehaltsstrukturuntersuchungen 
26 Umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern 
27 Vollumfängliche Haftung einer GmbH-Geschäftsführerin für Umsatzsteuerschulden bei 

Steuerhinterziehung 
 

�)�•�U���D�O�O�H���6�W�H�X�H�U�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q 

1 Wegfall der Steuerbefreiung für ein Familienheim bei Aufgabe des Eigentums 

Steuerfrei ist unter bestimmten Voraussetzungen der Erwerb des Eigentums oder 
Miteigentums an einem sog. Familienheim von Todes wegen durch den überlebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner. Familienheim  ist ein bebautes Grundstück, auf dem der 
Erblasser bis zum Erbfall eine Wohnung oder ein Haus zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
�K�D�W���� �%�H�L�P�� �(�U�Z�H�U�E�H�U�� �P�X�V�V�� �G�L�H�� �,�P�P�R�E�L�O�L�H�� �X�Q�Y�H�U�]�•�J�O�L�F�K�� �Ä�]�X�U�� �6�H�O�E�V�W�Q�X�W�]�X�Q�J�� �]�X���H�L�J�H�Q�H�Q��
�:�R�K�Q�]�Z�H�F�N�H�Q�³�� �E�H�V�W�L�P�P�W�� �V�H�L�Q���� �$�X�I�� �*�U�X�Q�G�� �H�L�Q�H�V�� �V�R�J���� �1�D�F�K�Y�H�U�V�W�H�X�H�U�X�Q�J�V�W�D�W�E�H�V�W�D�Q�G�V��
entfällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn der Erwerber das 
Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken 
selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert. 

Der Bundesfinanzhof stellt nun mit Urteil vom 11.7.2019 (Aktenzeichen II R 38/16) klar, 
dass die Erbschaftsteuerbefreiung  für den Erwerb eines Familienheims durch den 
überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner rückwirkend entfällt , wenn der Erwerber das 
Eigentum an dem Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen 
Dritten überträgt. Und zwar gilt dies auch dann, wenn er verbunden mit der Veräußerung 
die Selbstnutzung zu Wohnzwecken auf Grund eines lebenslangen Nießbrauchs  fortsetzt. 

Damit verwirft der Bundesfinanzhof eine Fallgestaltung, die in der Praxis nicht selten in 
Erwägung gezogen wird. Im Urteilsfall hatte nach dem Tod ihres Ehemannes die Stpfl. das 
gemeinsam bewohnte Einfamilienhaus geerbt und war darin wohnen geblieben. Anderthalb 
Jahre nach dem Erbfall schenkte sie das Haus ihrer Tochter. Sie behielt sich einen 
lebenslangen Nießbrauch vor und bewohnte weiter das Haus. Das Finanzamt gewährte die 
Steuerbefreiung für die Übertragung des Familienheims im Rahmen des Erbgangs 
rückwirkend nicht mehr, weil die Stpfl. das Familienheim verschenkt hatte. 

Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof bestätigten das rückwirkende Entfallen der 
Steuerbegünstigung. Mit der Steuerbefreiung habe der Gesetzgeber den familiären 
Lebensraum schützen und die Bildung von Wohneigentum durch die Familie fördern wollen. 
Deshalb könne die Befreiung nur derjenige überlebende Ehegatte oder Lebenspartner in 
Anspruch nehmen, der Eigentümer der Immobilie wird und sie selbst zum Wohnen nutzt. 
Wird die Nutzung innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb aufgegeben, entfällt die 
Befreiung rückwirkend. Gleiches gilt bei der Aufgabe des Eigentums. Andernfalls könnte 
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eine Immobilie steuerfrei geerbt und kurze Zeit später weiterveräußert werden. Dies würde 
dem Förderungsziel zuwiderlaufen. Auch eine Unterscheidung zwischen entgeltlicher und 
unentgeltlicher Übertragung sei im Nachversteuerungstatbestand nicht angelegt. Der in der 
�9�R�U�V�F�K�U�L�I�W�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�H�� �%�H�J�U�L�I�I�� �Ä�6�H�O�E�V�W�Q�X�W�]�X�Q�J�� �]�X�� �H�L�J�H�Q�H�Q�� �:�R�K�Q�]�Z�H�F�N�H�Q�³�� �V�S�U�H�F�K�H�� �G�D�I�•�U����
dass sowohl die Nutzung als auch die Eigentümerstellung des überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartners während des Zehnjahreszeitraums bestehen bleiben müssten. 

Handlungsempfehlung: 

Dies verdeutlicht, dass die Steuerbefreiung bei Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem 
sog. Familienheim von Todes wegen durch den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner an enge 
Voraussetzungen geknüpft ist. Insbesondere die zehnjährige Bindungsfrist muss beachtet werden. 

2 Können Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts steuerlich geltend 
gemacht werden? 

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten können beim Zahlenden unter 
bestimmten Bedingungen auf Antrag als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht 
werden. In diesem Fall sind auf der Seite des Empfängers die Unterhaltszahlungen als 
sonstige Einkünfte der Einkommensteuer zu unterwerfen (sog. Realsplitting ). Das 
Finanzgericht Münster hatte nun die Frage zu klären, ob Prozesskosten zur Erlangung 
nachehelichen Unterhalts als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften des 
Unterhaltsempfängers abgezogen werden können. 

Das Finanzgericht hat diese Frage mit Urteil vom 3.12.2019 (Aktenzeichen 1 K 494/18 E) 
bejaht. Die Prozessführungskosten würden mit dem Ziel aufgewendet, zukünftig (höhere) 
steuerbare Einkünfte in Form von Unterhaltsleistungen durch den geschiedenen Ehegatten 
zu erhalten. Daher liegen Werbungskosten vor. Dem Werbungskostenabzug steht nicht 
entgegen, dass bei Anstrengung der zivilgerichtlichen Verfahren noch nicht feststand, ob 
durch eine entsprechende Wahlrechtsausübung die Steuerpflicht der Unterhaltszahlungen 
begründet werden würde, da die steuerliche Erfassung nur auf Antrag erfolgt. 

Handlungsempfehlung: 

In vergleichbaren Fällen sollte der steuerliche Abzug der Prozessführungskosten begehrt werden. Zu 
beachten ist, dass gegen das Urteil des Finanzgerichts nun unter dem Aktenzeichen VI R 1/20 die 
Revision anhängig ist, so dass die Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. Da Kosten der 
Scheidung selbst steuerlich nicht geltend gemacht werden können, ist darauf zu achten, dass die 
Prozessführungskosten betreffend den nachehelichen Unterhalt getrennt von Kosten für das 
Scheidungsverfahren und ggf. des Versorgungsausgleichs dokumentiert werden. 

Im besprochenen Fall musste das Finanzgericht nicht entscheiden, inwieweit die Kosten der 
Prozessführung als außergewöhnliche Belastung abziehbar sind. Dies wäre ein weiterer Weg, um die 
Kosten steuerlich berücksichtigen zu können. 

 

�)�•�U���$�U�E�H�L�W�J�H�E�H�U���X�Q�G���$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U 

3 �9�H�U�J�•�W�X�Q�J�H�Q���Ä�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���]�X�P���R�K�Q�H�K�L�Q���J�H�V�F�K�X�O�G�H�W�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�O�R�K�Q�³�����*�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H��
Einschränkung in Vorbereitung 

Vielfach sind steuerliche Vergünstigungen für Vergütungen an Arbeitnehmer davon 
abhängig, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der 
Bundesfinanzhof  hatte in Änderung der Rechtsprechung und entgegen der Ansicht der 
Finanzverwaltung die Voraussetzungen auch dann als erfüllt angesehen, wenn die Bezüge 
an die Stelle steuerpflichtigen Bruttolohns treten; schädlich seien nur 
Gehaltsumwandlungen im engen Sinn (Urteile vom 1.8.2019, Aktenzeichen VI R 32/18, 
VI R 21/17 und VI R 40/17). 
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Im Urteilsfall traf der Arbeitgeber mit einigen Arbeitnehmern Vereinbarungen, dass das bis 
dahin vereinbarte Bruttogehalt herabgesetzt wurde. Die Differenz zu dem bisherigen 
Bruttogehalt wurde dann für freiwillige Zusatzleistungen verwendet, welche günstig 
pauschal versteuert wurden. Im Rahmen einer beim Stpfl. durchgeführten Lohnsteuer-
Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, eine Pauschalversteuerung der streitigen 
Zusatzleistungen sei nicht zulässig, da sich die Neugestaltung der Arbeitsverträge als 
steuerschädliche Gehaltsumwandlung darstelle. Der Bundesfinanzhof bestätigte aber die 
Ansicht des Arbeitgebers. 

Dieser Rechtsprechung soll mit einer gesetzlichen Änderung  kurzfristig begegnet werden. 

Im Vorgriff auf diese gesetzliche Änderung hat die Finanzverwaltung  mit Schreiben vom 
5.2.2020 (Aktenzeichen IV C 5 �± S 2334/19/10017 :002) mitgeteilt, dass vorgenannte 
Rechtsprechung über die entschiedenen Fälle hinaus nicht angewandt wird. Vielmehr 
vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, die im Übrigen dann jetzt gesetzlich so 
festgeschrieben werden soll, dass Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine 
Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung nur dann 
�Ä�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�� �]�X�P�� �R�K�Q�H�K�L�Q�� �J�H�V�F�K�X�O�G�H�W�H�Q�� �$�U�E�H�L�W�V�O�R�K�Q�³�� �L�P�� �6�L�Q�Q�H�� �G�H�V��
Einkommensteuergesetzes erbracht werden, wenn 

1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu Gunsten der Leistung herabgesetzt, 

3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits 
vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 

wird. 

Handlungsempfehlung: 

Gestaltungen nach der für Arbeitgeber und Arbeitnehmer günstigen Rechtsprechung werden von der 
Finanzverwaltung somit nicht mehr anerkannt. 

4 Doppelte Haushaltsführung von Ledigen 

Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, so können hierdurch entstehende Kosten als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Dies betrifft z.B. die Kosten der Wohnung am 
Tätigkeitsort und Fahrtkosten zur Zweitwohnung. Hat der Arbeitnehmer eine Familie, so 
lässt sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen und damit die Erstwohnung regelmäßig 
leicht anhand der Familienwohnung festmachen. Schwieriger ist dies bei Ledigen, die am 
Wochenende z.B. im Haushalt der Eltern lediglich ein oder mehrere Zimmer unentgeltlich 
bewohnen oder wenn dem Arbeitnehmer eine Wohnung im Haus der Eltern unentgeltlich 
zur Nutzung überlassen wird. In diesen Fällen prüft die Finanzverwaltung in Auslegung der 
gesetzlichen Regelung für das Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung, ob sich der 
Arbeitnehmer auch finanziell an den Kosten der Lebensführung (laufende Kosten der 
Haushaltsführung) beteiligt . 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat nun mit Urteil vom 18.9.2019 (Aktenzeichen 9 K 
209/19) diese enge Sichtweise teilweise zurückgewiesen. Entschieden wurde: 

�± Wohnt ein lediger Arbeitnehmer, der in der Woche in einer angemieteten Wohnung am 
Arbeitsort lebt, an den Wochenenden und in seiner übrigen Freizeit zusammen mit 
seinem Bruder und seinen Eltern in einem Mehrgenerationenhaus, so sind die 
Aufwendungen für die wöchentlichen Familienheimfahren sowie die Mietaufwendungen 
der Zweitwohnung als Kosten einer doppelten Haushaltsführung anzuerkennen, wenn er 
sich an den haushaltsbezogenen Lebensführungskosten dieses Haupthaushaltes mehr 
als nur unwesentlich, d.h. oberhalb einer Geringfügigkeitsgrenze von 10 %, finanziell 
beteiligt. 
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�± Unter Lebensführungskosten sind (nur) diejenigen Aufwendungen zur Gestaltung des 
privaten Lebens zu verstehen, die einen Haushaltsbezug aufweisen. 

�± Eine regelmäßige Beteiligung an den laufenden Wohnungs- und Verbrauchskosten  
fordert die gesetzliche Neuregelung entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung nicht. 
Auch unregelmäßige Zahlungen oder nur Einmalzahlungen können �± ungeachtet des 
Zeitpunkts der Zahlung (Anfang, Mitte oder Ende des Jahres) �± als finanzielle Beteiligung 
angesehen werden. 

Im Urteilsfall bewohnte der als Elektroingenieur tätige Stpfl. am Arbeitsort eine eigene 
Mietwohnung. Daneben bewohnt er in seinem Elternhaus, welches an einem anderen Ort 
gelegen war, eine nicht abgeschlossene Wohnung im Obergeschoss gemeinsam mit 
seinem Bruder. Der Stpfl. verbrachte dort seine Wochenenden und die Zeiten des 
Jahresurlaubs. Geltend gemacht wurde eine doppelte Haushaltsführung. Dabei wurden 
Kosten für die Miete der Wohnung am Beschäftigungsort, Abschreibungsbeträge für die 
Einbauküche und andere Einrichtungsgegenstände und Kosten für Familienheimfahrten 
geltend gemacht. An den Kosten des Haushalts in dem elterlichen Haus beteiligte sich der 
Stpfl. nach seinen Angaben z.B. durch Lebensmitteleinkäufe und Einmalzahlungen für 
Nebenkosten. 

Das Finanzamt erkannte die doppelte Haushaltsführung aber wegen Fehlens von 
Nachweisen über eine finanzielle Beteiligung nicht an. Es vertrat die Auffassung, dass die 
Lebensmitteleinkäufe für den eigenen Bedarf erfolgt seien, möglicherweise auch für seine 
Wohnung am Beschäftigungsort. Er sei nicht verpflichtet gewesen, sich an den Kosten der 
Lebensführung zu beteiligen. Auch die nachweislich erbrachten Einmalzahlungen an den 
Vater könnten in diesem Zusammenhang nicht als finanzielle Beteiligung angesehen 
werden. 

Das Finanzgericht lehnt diese enge Sichtweise aber ab. Das neu ab dem Jahr 2014 ins 
Gesetz aufgenommene Merkmal de�V���Ä�,�Q�Q�H�K�D�E�H�Q�V���H�L�Q�H�U���:�R�K�Q�X�Q�J�³���D�O�V���9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J���I�•�U��
das Vorliegen eines eigenen Hausstands enthält keine substanziell verschärfende Wirkung 
gegenüber der vorherigen Rechtslage, insbesondere für die Fälle des Wohnens in einem 
Mehrgenerationenhaushalt. Der Arbeitnehmer müsse die Wohnung oder das Haus, in dem 
sich der Haushalt befindet, aus eigenem Recht nutzen (Eigentum, Miete, sonstige 
�1�X�W�]�X�Q�J�V�J�H�V�W�D�W�W�X�Q�J������ �1�H�X�� �L�V�W�� �D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �G�D�V�� �J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�� �7�D�W�E�H�V�W�D�Q�G�V�P�H�U�N�P�D�O�� �Ä�I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H��
Beteiligung an den Kosten der Lebensf�•�K�U�X�Q�J�³���� �'�D�U�D�X�V�� �V�F�K�O�L�H�‰�W�� �G�D�V�� �)�L�Q�D�Q�]�J�H�U�L�F�K�W���� �G�D�V�V��
das Merkmal der finanziellen Beteiligung nunmehr ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal 
ist, und damit zwingende gesetzliche Voraussetzung für das Vorliegen eines eigenen 
Hausstands. Eine weitergehende Verschärfung ergebe sich aber nicht. 

Die nun geforderte Beteiligung an den Kosten der Lebensführung erfordere aber keine 
laufenden Mietzahlungen. Ausreichend ist auch eine Beteiligung an den übrigen 
Lebensführungskosten, also diejenigen Aufwendungen zur Gestaltung des privaten 
Lebens, die einen Haushaltsbezug aufweisen, im Wesentlichen also Miet- und Hauskosten, 
Verbrauchs- und sonstige Nebenkosten, Aufwendungen für die Anschaffung und Reparatur 
von Haushaltsgeräten und -gegenständen, Kosten für Lebensmittel und 
Telekommunikation. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung kann aus Sicht des 
Gerichts eine gleichmäßige Beteiligung an den monatlichen laufenden Aufwendungen für 
Miete usw. nicht gefordert werden. 

Vorliegend reichten die teilweise durch Kreditkartenabrechnungen sowie Einkaufsbelege 
nachgewiesenen Lebensmitteleinkäufe, welche im Wesentlichen an Wochenenden am Ort 
des Mehrgenerationenhaushalts erfolgten, sowie die erfolgten Einmalzahlungen aus, um 
eine angemessene finanzielle Beteiligung anzunehmen. Die finanzielle Beteiligung lag 
hiernach über der Bagatellgrenze von 10 % der gesamten haushaltsbezogenen 
Lebensführungskosten. 



Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

 

- 7 - 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Handlungsempfehlung: 

Gegen das Urteil des Finanzgerichts ist nun die Revision vor dem Bundesfinanzhof anhängig 
(Aktenzeichen VI R 39/19), so dass diese Frage noch nicht endgültig geklärt ist. Strittige Fälle sollten 
mit Hinweis auf das beim Bundesfinanzhof anhängige Verfahren offengehalten werden. 

Die übernommenen Kosten der Lebensführung im gemeinsamen Haushalt sollten sorgfältig 
dokumentiert werden. Übernommene Dienstleistungen werden allerdings nicht anerkannt.  

5 Stellt ein vom Arbeitgeber gezahltes Entgelt für die Anbringung von Werbung auf 
privaten Fahrzeugen der Arbeitnehmer Arbeitslohn dar? 

Das Finanzgericht Münster hatte über einen Fall einer Lohnsteuerpflicht für an Mitarbeiter 
gezahlte Entgelte für die Zurverfügungstellung ihres Pkw zur Anbringung eines mit 
Werbung versehenen Kennzeichenhalter s zu entscheiden. Im Streitfall schloss der 
Arbeitgeber mit einer Vielzahl von Mitarbeitern Mietverträge über Werbeflächen an ihren 
privaten Fahrzeugen ab, die entweder Aufkleber oder Kennzeichenhalter mit den 
�6�F�K�U�L�I�W�]�•�J�H�Q���Ä�«�³���E�H�W�U�D�I�H�Q�����,�Q���E�H�L�G�H�Q���9�H�U�W�U�D�J�V�Y�D�U�L�D�Q�W�H�Q���H�U�K�L�H�O�W�H�Q���G�L�H���0�L�W�D�U�E�H�L�W�H�U���H�L�Q���(�Q�W�J�H�O�W��
i.H.v. 255 �¼�� �L�P�� �-�D�K�U���� �'�L�H�� �Y�H�U�W�U�D�J�O�L�F�K�H�� �9�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J�� �Z�D�U�� �D�X�I�� �G�L�H�� �'�D�X�H�U�� �G�H�V��
Arbeitsverhältnisses befristet. 

Das Finanzamt sah hierin Arbeitslohn und wollte den Arbeitgeber wegen Lohnsteuer in 
Haftung nehmen. Der Arbeitgeber vertrat dagegen die Ansicht, dass es sich um gesondert 
zu behandelnde Werbeverträge handele. Die Anmietung stehe in eigenbetrieblichem 
Interesse und sei Teil des Marketings. 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 3.12.2019 (Aktenzeichen 1 K 3320/18 L) die 
Ansicht des Finanzamts bestätigt, wonach die Zahlungen des Arbeitgebers an seine 
Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Anbringung der mit dem Schriftzug des Arbeitgebers 
versehenen Kennzeichenhalter als Lohn einzustufen  waren. 

Der Lohnbegriff  ist sehr weit gefasst. Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine 
Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind, 
ohne dass ihnen eine Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des 
Arbeitnehmers zu Grunde liegen muss. Arbeitslohn liegt dagegen dann nicht vor, wenn die 
Zuwendung wegen anderer Rechtsverhältnisse oder auf Grund sonstiger, nicht auf dem 
Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gewährt wird. Insoweit ist aber nicht ausreichend, dass nach der äußerlichen Gestaltung 
getrennte Verträge vorliegen. Vielmehr muss nach objektiver Betrachtung dem gesonderten 
Rechtsverhältnis eine wirtschaftliche Eigenständigkeit zukommen, bei der die 
betriebsfunktionale Zielsetzung des Arbeitgebers im Vordergrund steht. Hieran fehlt es 
nach Auffassung des Gerichts, wenn die Rechtsbeziehung nicht auch losgelöst vom 
Dienstverhältnis  als marktgerechtes entgeltliches Geschäft bestehen könnte. 

Unter diesen Gesichtspunkten stufte das Gericht vorliegend die Zahlungen als Arbeitslohn 
ein. Das Gericht hebt insoweit hervor: 

�± Die Ausgestaltung der Mietverträge über die Werbefläche an den privaten Pkw spricht 
nicht dafür, dass die Stpfl. ihr eigenbetriebliches Interesse, eine optimale Werbewirkung 
zu erzielen, ernsthaft in den Vordergrund stellte. Die Verträge enthielten keinerlei 
Vorgaben, um einen werbewirksamen Einsatz des Fahrzeugs zu fördern bzw. 
sicherzustellen. Eine Regelung dazu, ob an dem Fahrzeug noch Werbung für andere 
Firmen angebracht werden durfte oder eine Exklusivität geschuldet war, wurde ebenfalls 
nicht getroffen. 

�± Ein weiterer Aspekt war die Bemessung der Gegenleistung. Diese orientierte sich 
offensichtlich an der gesetzlich geregelten Freigrenze, innerhalb derer sonstige Einkünfte 
steuerfrei sind. Für sich gesehen kann dieser Umstand zwar nicht zu einer Einordnung 
als Lohn führen. Jedoch wird daran deutlich, dass bei der Vertragsgestaltung und der 
Preisfindung nicht der Wert des Werbeeffekts ausschlaggebendes Kriterium war, wie 
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dies bei Verträgen im Wirtschaftsleben der Regelfall ist. Dies spricht ebenfalls dagegen, 
dass das betriebsfunktionale Interesse der Stpfl. im Vordergrund stand. 

�± Schließlich spricht auch die Tatsache, dass die Laufzeit des Vertrags an das Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses geknüpft ist, dafür, dass die Stellung als Arbeitnehmer der Stpfl. 
Geschäftsgrundlage des Werbevertrags ist und es sich bei dem vereinbarten Entgelt 
daher um Arbeitslohn handelt. 

Handlungsempfehlung: 

In derartigen Fällen ist die individuell gewählte Gestaltung sorgfältig zu würdigen. In solchen Fällen 
kann �± wie im Streitfall �± Lohn vorliegen, es können aber auch separate Werbeverträge anerkannt 
werden. Soweit im konkreten Fall eine Vielzahl an Arbeitnehmern betroffen ist, empfiehlt sich die 
Absicherung über eine Lohnsteueranrufungsauskunft . 

6 Rabattfreibetrag für Fahrvergünstigung der Deutschen Bahn AG im Fernverkehr 

In Höhe des Rabattfreibetrags von 1 080 �¼���E�O�H�L�E�H�Q���:�D�U�H�Q���R�G�H�U���'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���� �G�L�H���H�L�Q��
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhält und von diesem nicht überwiegend für den Bedarf 
seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht werden, pro Jahr steuerfrei. In 
Bezug auf die Deutsche Bahn AG als Arbeitgeberin erstreckt sich der Rabattfreibetrag auf 
alle Fahrvergünstigungen, die die Deutsche Bahn AG (ehemaligen) Arbeitnehmern 
gewährt. Dies gilt nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 26.9.2019 
(Aktenzeichen VI R 23/17) auch dann, wenn die unentgeltlich oder verbilligt gewährten 
Freifahrtscheine auf Grund besonderer Nutzungsbestimmungen fremden 
Letztverbrauchern in dieser Form nicht angeboten werden. Gleichzeitig stellt das Gericht 
klar, dass mit dem Bezug der Freifahrtscheine der darin verkörperte geldwerte Vorteil 
unabhängig vom konkreten Fahrtantritt zugeflossen ist. 

Der dem Urteil zu Grunde liegende Streitfall kommt in der Praxis häufig vor: Der Stpfl. ist 
Ruhestandsbeamter des Bundeseisenbahnvermögens. Im Streitjahr 2014 erzielte er neben 
seinen Versorgungsbezügen geldwerte Vorteile in Form von Fahrvergünstigungen 
(Tagesfreifahrtscheine im Fernverkehr mit und ohne Zuzahlungen für Mitarbeiter und 
Angehörige sowie im Regionalverkehr). Die Tagesfreifahrtscheine wurden von der DB AG 
bzw. deren Konzerngesellschaften gewährt, in deren Geschäftsbereich der Stpfl. während 
seiner aktiven Dienstzeit eingesetzt war. Den Sachbezugswert der Fahrvergünstigungen 
bezifferte das Bundeseisenbahnvermögen mit 1 746,08 �¼���� �,�Q�� �V�H�L�Q�H�U��
Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2014 begehrte der Stpfl., den geldwerten 
Vorteil um den Rabattfreibetrag i.H.v. 1 080 �¼ zu kürzen. Im Rahmen der 
Einkommensteuerfestsetzung minderte das Finanzamt den geldwerten Vorteil aus den in 
Anspruch genommenen Fahrvergünstigungen lediglich insoweit, wie dieser auf 
Fahrvergünstigungen im Regionalverkehr entfiel. Dagegen nicht gemindert wurde der 
geldwerte Vorteil in Bezug auf die Tagesfreifahrtscheine im Fernverkehr. Diesbezüglich 
argumentierte das Finanzamt, die DB AG böte diese Freifahrtscheine in jener Form nur 
ihren Mitarbeitern und deren Angehörigen, nicht aber ihren Kunden an. Daher könne der 
Rabattfreibetrag insoweit nicht zur Anwendung kommen. 

Der Bundesfinanzhof bestätigt  dagegen die Anwendung des Rabattfreibetrags  auch 
auf die Freifahrtscheine für den Fernverkehr. Bewertungsgegenstand ist nicht der 
Tagesfreifahrtschein als solcher, sondern die darin verkörperte Beförderungsleistung, 
welche unstreitig zum Portfolio der DB AG gehöre. 

Handlungsempfehlung: 

In vergleichbaren Fällen sollte also in der Einkommensteuererklärung der Rabattfreibetrag geltend 
gemacht werden. 
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7 Keine Gemeinnützigkeit eines Betriebskindergartens bei vorrangiger Aufnahme von 
Mitarbeiterkindern 

Gemeinnützige Einrichtungen erhalten weitgehende steuerliche Vergünstigungen. So sind 
diese von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit und können für Zuwendungen 
Spendenbescheinigungen ausstellen. Voraussetzung ist allerdings stets, dass die strengen 
Regeln des Gemeinnützigkeitsrechts eingehalten werden. 

Vor diesem Hintergrund ist das aktuelle Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf zu sehen. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts ist eine Kinderbetreuungseinrichtung, die vorrangig Kinder 
von Mitarbeitern eines Unternehmens aufnimmt, nicht gemeinnützig tätig. Eine Förderung 
der Allgemeinheit  ist nicht gegeben, wenn Kinderbetreuungsplätze nach dem 
Geschäftsmodell der Körperschaft, das sich aus den mit den Unternehmen 
abgeschlossenen Betreiberverträgen ergibt, nicht der Allgemeinheit, sondern ganz 
überwiegend Mitarbeitern bestimmter Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Auch 
eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen Erfüllung mildtätiger Zwecke sei nicht 
gegeben, wenn eine Leistung als Gegenleistung für eine marktübliche Honorierung erbracht 
wird. 

Im Urteilsfall betrieb eine gemeinnützige GmbH in den Streitjahren 2008 bis 2012 mehrere 
Kinderbetreuungseinrichtungen, darunter Betriebskindergärten unterschiedlicher 
Unternehmen. Hierzu schloss die Stpfl. gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft mit 
diversen Unternehmen Betreiberverträge ab. Auf Grund der Vertragswerke konnten die 
Kindergartenplätze nahezu ausschließlich durch Mitarbeiter der Unternehmen belegt 
werden. Die Inanspruchnahme der Leistungen der Betriebskindergärten waren marktüblich 
zu entlohnen. Wegen einer bei der Stpfl. für die Streitjahre durchgeführten Betriebsprüfung 
versagte die Finanzverwaltung der Stpfl. die Gemeinnützigkeit mangels Förderung der 
Allgemeinheit. Nach der Überzeugung der Finanzverwaltung fördere die Stpfl. 
ausschließlich die Interessen der Unternehmen, die einen Betriebskindergarten für ihre 
Beschäftigten vorhalten wollten. Selbst die mögliche Überlassung einzelner Plätze an Dritte 
führe nicht zur Förderung der Allgemeinheit, denn wenn der von Dritten besetzte Platz 
wieder für eigene Arbeitnehmer benötigt werde, habe das Unternehmen im Rahmen seines 
Belegungsrechts das ausdrückliche Recht, den Platz wieder erneut in Anspruch zu 
nehmen. 

Das Finanzgericht bestätigte mit Urteil vom 28.10.2019 (Aktenzeichen 6 K 94/16 K) die 
Ansicht der Finanzverwaltung. Insbesondere liege keine Förderung der Allgemeinheit vor, 
da nur Kinder der Belegschaft eines Unternehmens aufgenommen und betreut werden. 
Mithin wurde die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt und die erwirtschafteten Gewinne 
wurden der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer unterworfen. 

Hinweis: 

Gegen diese Entscheidung ist nun unter dem Aktenzeichen V R 1/20 die Revision vor dem 
Bundesfinanzhof anhängig, so dass die Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. 
Vergleichbare Fälle sollten jedoch unter Hinzuziehung steuerlichen Rats daraufhin überprüft werden, 
ob entsprechende Risiken bestehen. 

 

�)�•�U���8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�U���X�Q�G���)�U�H�L�E�H�U�X�I�O�H�U 

8 Elektronische Registrierkassen: Bonpflicht, Anzeigepflichten 

a) Belegausgabepflicht (Bonpflicht)  

Bekanntlich besteht seit dem 1.1.2020 eine Belegausgabepflicht, wenn 
aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle mit elektronischen oder computergestützten 
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Kassensystemen oder Registrierkassen erfasst werden. Ein Beleg ist anlässlich jedes 
einzelnen Geschäftsvorfalls auszugeben. Der Beleg muss allerdings nicht in Papierform 
ausgegeben werden, ein elektronischer Beleg reicht aus. So werden am Markt 
Kassensysteme angeboten, bei denen sich der Kunde unmittelbar nach dem 
Zahlungsvorgang z.B. mittels des Smartphones einen Beleg abrufen kann. Falls ein 
Papierbeleg ausgegeben wird, so muss dieser dem am Geschäftsvorfall Beteiligten zur 
Entgegennahme angeboten werden. Eine Pflicht zur Annahme oder gar Aufbewahrung des 
Belegs durch den Kunden besteht nicht; verweigert dieser die Annahme, kann der 
Unternehmer den Beleg vernichten. 

Das Gesetz sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass die Finanzbehörden auf Antrag 
von der Belegausgabepflicht befreien  �N�|�Q�Q�H�Q���X�Q�G���]�Z�D�U���Ä�D�X�V���=�X�P�X�W�E�D�U�N�H�L�W�V�J�U�•�Q�G�H�Q�³���E�H�L��
Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen. 

Hinweis: 

Diese Ausnahme ist beim für den Betrieb zuständigen Finanzamt zu beantragen. Abzuwarten bleibt, 
wie restriktiv die Finanzverwaltung diese Regelung auslegen wird. 

Verstöße gegen die Verpflichtung zur Belegausgabe ziehen keine unmittelbaren 
Sanktionen  nach sich. Möglich ist für die Finanzverwaltung aber die Durchsetzung der 
Pflicht zur Belegausgabe mittels Zwangsgeld. Auch könnten nachhaltige Verstöße gegen 
die Belegausgabepflicht verstärkt zu einer unangekündigten Kassen-Nachschau 
(Kassenprüfung) veranlassen. 

b) Meldung des Einsatzes von Kassensystem an das Finanzamt 

Außerdem besteht eine Mitteilungspflicht über die Verwendung (und 
Außerbetriebnahme) von elektronischen Kassensysteme . Die Mitteilung muss vom 
Stpfl. an das zuständige Finanzamt erfolgen. Mitzuteilen sind Name und Steuernummer des 
Stpfl., Art der zertifizierten Sicherheitseinrichtung, Art, Anzahl und Seriennummern der 
verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme, Datum der Anschaffung oder Datum 
der Außerbetriebnahme. Die Mitteilung hat innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder 
Außerbetriebnahme des elektronischen Aufzeichnungssystems zu erfolgen. Für die vor 
dem 1.1.2020 angeschafften elektronischen Aufzeichnungssysteme läuft die Mitteilungsfrist 
nach den gesetzlichen Vorgaben bis zum 31.1.2020. 

Aktuell ist diese Mitteilungspflicht von der Finanzverwaltung allerdings ausgesetzt . 
Die Mitteilungspflicht soll erst dann einsetzen, wenn eine elektronische 
Übermittlungsmöglichkeit für die Mitteilung eingerichtet ist. Dies wird die Finanzverwaltung 
dann offiziell mitteilen. 

Handlungsempfehlung: 

Bei Einsatz von elektronischen Kassensystemen muss zwingend darauf geachtet werden, dass diese 
den Anforderungen der Finanzverwaltung genügen. Dies ist ausreichend zu dokumentieren. Insoweit 
ist die Verfahrensdokumentation von besonderer Bedeutung. Im Zweifel sollte dafür rechtzeitig 
steuerlicher Rat eingeholt werden. 

c) Gefahr der Zuschätzung bei gravierenden Kassenmängeln 

Ein aktuelles Urteil des Finanzgericht Münster bestätigt die Gefahr von 
Gewinnhinzuschätzungen bei gravierenden Kassenführungsmängeln. 

Im Streitfall ging es um den Betrieb eines Sushi-Restaurants. Der Stpfl. setzte in den 
Streitjahren eine elektronische Registrierkasse ein. Sie verfügte über ein proprietäres 
Kassensystem, also ein herstellereigenes Betriebssystem mit geschlossener Firmware. Die 
Registrierkasse war älterer Bauart. Auf ihr konnte der Stpfl. Fiskaljournaldaten für die 
Streitjahre nicht speichern. Die in der Kasse zunächst gespeicherten Daten wurden wegen 
begrenzter Speichermöglichkeiten (während der Streitjahre 2 Megabyte) überschrieben. 
Während der Stpfl. die von dieser Kasse am Ende des Geschäftstags ausgedruckten 
Tagesendsummenbons (Z-Bons) aufbewahrte, vernichtete er die von der Registrierkasse 
ebenfalls ausgedruckten Warengruppenberichte. Für unbare Kreditkarten- und EC-Karten-
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Umsätze verfügte er über ein entsprechendes Kartenlesegerät. Im Kassensystem fand aber 
keine Trennung der baren von den unbaren Einnahmen statt, weshalb sämtliche 
Einnahmen als Bareinnahmen ausgewiesen wurden. Der Stpfl. erfasste Tageseinnahmen 
in einem Kassenbuch, das er mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms erstellte. 

Das Finanzamt führte beim Stpfl. eine Außenprüfung durch, die die Einkommen-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer für die Streitjahre betraf. Während der Außenprüfung überließ der Stpfl. 
dem Außenprüfer zwei Speisekarten, die dieser während des Streitzeitraums eingesetzt 
hatte. Der Außenprüfer gelangte zu dem Ergebnis, dass die vom Stpfl. eingesetzte Kasse 
Aufzeichnungsmängel aufweisen würde, weil die erfassten Tageseinnahmen täglich 
gelöscht, der Stpfl. bis auf das Benutzerhandbuch weder Organisationsunterlagen noch die 
Verfahrensdokumentation zur elektronischen Registrierkasse habe vorlegen können und 
die Finanzwege nicht getrennt aufgezeichnet habe (also bar und unbar vereinnahmte 
Einnahmen jeweils nicht gesondert festgehalten habe). Wegen dieser Beanstandungen 
schätzte der Außenprüfer zusätzliche Betriebseinnahmen hinzu, indem er auf den 
Wareneinsatz des Stpfl. einen Rohgewinnaufschlagsatz nach der amtlichen 
Richtsatzsammlung anwandte. 

Das Finanzgericht Münster bestätigte mit Urteil vom 20.12.2019 (Aktenzeichen 4 K 541/16 
E, G, U, F) die vom Finanzamt vorgenommene Gewinnschätzung. Da vorliegend 
Bargeschäfte getätigt wurden, ist das Kassenbuch ein wesentlicher Teil der Buchführung. 
Damit können Mängel der Kassenführung der gesamten Buchführung die 
Ordnungsmäßigkeit nehmen. Vorliegend führt das Gericht vor allem folgende Mängel auf: 

�± Ein gravierender Mangel  wird bereits in der Führung des Kassenbuchs mittels eines 
Tabellenkalkulationsprogramms  gesehen. Derartige Aufzeichnungen bieten mangels 
entsprechender Festschreibung keinerlei Gewähr für die fortlaufende, vollständige und 
richtige Erfassung aller Bargeschäfte ähnlich einem Kassenbuch oder einem 
Kassenbericht. Die Aufzeichnungen sind veränderbar, ohne dass die Veränderungen 
kenntlich gemacht werden. 

�± Auch der im Kassenbuch ausgewiesene Kassenbestand zum Geschäftsjahresende 
war nicht plausibel . Nach Aussagen des Stpfl. verblieb am Geschäftstagsende jeweils 
nur ein Wechselgeldbestand. Im Kassenbuch wurde dagegen ein sehr viel höherer 
Bestand ausgewiesen. Insoweit sei auch die sog. Kassensturzfähigkeit nicht 
gewährleistet gewesen. 

Handlungsempfehlung: 

Die Rechtsprechung hat zwar vielfach bestätigt, dass nicht bereits kleinere, sondern erst gravierende 
Mängel in der Kassenführung zu Hinzuschätzungen führen können. Die Wichtigkeit einer formal 
ordnungsgemäßen Kassenführung kann dennoch nicht oft genug betont werden. In der Praxis sollte 
bei bargeldintensiven Betrieben in regelmäßigen Abständen anhand einer Checkliste die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung überprüft werden . 

9 Brexit: Folgen für Unternehmer 

Mit Ablauf des 31.1.2020 ist das Vereinigte Königreich Großbritannien aus der EU 
ausgeschieden. Zur Anwendung kommt nun das zwischen der EU und Großbritannien 
verhandelte Austrittsabkommen. Dies hat zur Folge, dass nun eine Übergangszeit bis zum 
31.12.2020 in Kraft tritt. Im Grundsatz ist das Vereinigte Königreich im Bundesrecht 
während des Übergangszeitraums wie ein Mitgliedstaat der Europäischen Union zu 
behandeln. Der Übergangszeitraum soll Unternehmen und Verwaltungen Gelegenheit 
geben, sich an den Brexit anzupassen. Dazu gilt das EU-Recht grundsätzlich auch für das 
Vereinigte Königreich weiter. National wird dieser Übergangszeitraum durch das Brexit-
Übergangsgesetz flankiert. Rechtsänderungen treten erst nach Ablauf der Übergangsfrist 
am 31.12.2020 ein. Möglich ist nach dem Abkommen auch eine Verlängerung der 
Übergangsfrist. 
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Insbesondere im Umsatzsteuerrecht  wird damit bis zum 31.12.2020 Großbritannien weiter 
wie ein EU-Land behandelt. Warenlieferungen nach Großbritannien werden also weiterhin 
als innergemeinschaftliche Lieferungen eingestuft. 

Auch aus zollrechtlicher Sicht  ergeben sich bis zum Ende der Übergangsfrist am 
31.12.2020 keine Änderungen. 

Hinweis: 

Welche Regelungen ab dem 1.1.2021 zur Anwendung kommen (oder ob ggf. die Übergangsfrist 
verlängert wird) müssen die nun anstehenden Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien zeigen. Dies bleibt zunächst abzuwarten. 

10 Anwendung des abgesenkten Umsatzsteuersatzes im Schienenfernverkehr 

Bekanntlich wurde der Umsatzsteuersatz im Schienenfernverkehr auf 7 % abgesenkt. 
Diese Änderung trat am 1.1.2020 in Kraft. Die Finanzverwaltung hat nun zu Fragen der 
erstmaligen Anwendung des abgesenkten Steuersatzes mit Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 21.1.2020 (Aktenzeichen III C 2 �± S 7244/19/10002 :009) 
Stellung genommen. Im Wesentlichen gilt: 

�± Der ermäßigte Steuersatz von 7 % ist auf die Beförderungsleistungen  anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2019  bewirkt werden. Bei einer Bahnfahrt wird die Leistung im 
Zeitpunkt der Beendigung der Beförderung bewirkt. Auf den Zeitpunkt der vertraglichen 
Vereinbarung kommt es ebenso wenig an wie auf den Zeitpunkt der 
Entgeltvereinnahmung oder der Rechnungserteilung. Sonstige Leistungen sind zur Zeit 
ihrer Vollendung ausgeführt. 

�± Die für den Ausweis der Umsatzsteuer auf den Fahrausweisen oder Rechnungen 
maßgebenden Verkaufssysteme beziehen sich beim Kauf an Automaten oder Schaltern 
für Zwecke des Umsatzsteuerausweises ausschließlich auf das Druckdatum bzw. beim 
Online-Ticketkauf auf das Erstelldatum der Fahrkarte. Folge hiervon ist, dass auf 
Fahrkarten im Schienenbahnverkehr bis zum Druck-/Erstelldatum 31.12.2019, die zu 
gemeindeübergreifenden Fahrten über 50 km berechtigen, der Regelsteuersatz in Höhe 
von 19 % ausgewiesen wird. Ab dem Druck-/Erstelldatum 1.1.2020 wird grundsätzlich 
der ermäßigte Steuersatz von 7 % ausgewiesen. 

�± Stichtagsübergreifend gültige Fahrausweise : Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf von 
Einzelfahrkarten, Hin- und Rückfahrkarten sowie Zeitkarten werden, sofern die 
Beförderungsleistungen bisher dem allgemeinen Steuersatz unterlegen haben, in den 
Fällen, in denen die Gültigkeitsdauer über den 31.12.2019 hinausreicht, abweichend vom 
Leistungszeitpunkt weiterhin dem Regelsteuersatz von 19 % unterworfen. Daneben ist 
es auch zulässig, wenn bei Fahrausweisen, für die das Entgelt in Form von monatlichen 
Raten entrichtet wird und deren Gültigkeitsdauer über den 31.12.2019 hinausreicht, die 
Raten mit Inkrafttreten der Steuersatzsenkung entsprechend angepasst werden und die 
zugehörigen Rechnungen ab diesem Zeitpunkt 7 % Umsatzsteuer ausweisen. 

�± Bahn-Tix und Rail&Fly : Bei dem Verkaufsverfahren Bahn-Tix und Rail&Fly kommt es 
zu einer zeitlichen Trennung zwischen dem Zeitpunkt der Fahrkartenbuchung und dem 
Zeitpunkt des Fahrkartendrucks. Fahrkarten werden z. B. in 2019 gebucht und bezahlt, 
der Ausdruck erfolgt erst in 2020 am Automaten. Beim Ausdruck wird auf den Steuersatz 
zurückgegriffen, der zum Zeitpunkt der Buchung maßgebend war. Wegen dieser 
Besonderheit werden auch noch Fahrkarten mit Druckdatum nach dem 31.12.2019 einen 
Umsatzsteuersatz von 19 % ausweisen. 

�± Vorsteuerabzug : Liegt einem vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer ein bis zum 
31.12.2019 ausgestellter Fahrausweis oder an Stelle dessen ein anderes 
Abrechnungsdokument mit Angabe des anzuwendenden Regelsteuersatzes von 19 % 
vor, darf der Unternehmer die im Bruttofahrpreis enthaltene Umsatzsteuer im 
Zahlungsmonat als Vorsteuer geltend machen, sofern der ausgewiesene 
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Umsatzsteuersatz richtig ist. Enthalten die Fahrausweise den Hinweis auf einen 
Beförderungsanspruch bis zum 31.12.2019 und verlieren sie danach ihre Gültigkeit, ist 
der Steuerausweis i.H.v. 19 % richtig. 

 Findet hingegen die Leistungsausführung �± also die Beförderung �± erst ab dem 1.1.2020 
statt, handelt es sich bei der Angabe des Regelsteuersatzes um einen unrichtigen 
Steuerausweis. In diesem Fall kann Vorsteuer nur in Höhe von 7 % aus dem Bruttobetrag 
gezogen werden. 

�± Vereinfachungsregelung : Hat das leistende Schienenbahnverkehrsunternehmen 
Fahrausweise für eine nach dem 31.12.2019 an einen Bahnkunden erbrachte 
Beförderungsleistung vor dem 1.1.2020 verkauft und diese nach dem bis zum 
31.12.2019 geltenden Regelsteuersatz versteuert, wird es aus Vereinfachungsgründen 
von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn das 
Schienenbahnverkehrsunternehmen in den Fahrausweisen und Rechnungen über die 
Beförderungsleistung den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum 
Vorsteuerabzug berechtigten Bahnkunden wird aus Gründen der Praktikabilität aus 
derartigen Rechnungen oder Fahrausweisen auch für die nach dem 31.12.2019 
erbrachte Beförderungsleistung ein Vorsteuerabzug in Höhe des Regelsteuersatzes  
gewährt. Eine spätere Rechnungskorrektur oder Preisanpassung anlässlich der 
Steuersatzsenkung seitens des Schienenbahnverkehrsunternehmens gegenüber dem 
Bahnkunden darf dann nicht mehr erfolgen. 

Hinweis: 

Bei der Verbuchung von Bahnfahrkarten ist also besondere Sorgfalt hinsichtlich des Vorsteuerabzugs 
an den Tag zu legen. 

11 Vorsteuer aus einem unternehmerisch genutzten Arbeitszimmer 

Strittig vor dem Bundesfinanzhof war folgender Fall: Der Stpfl., der einen Gerüstbaubetrieb 
unterhält, errichtete ein Einfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 150 m², wovon 
�D�X�I�� �H�L�Q�� �=�L�P�P�H�U�� ���Ä�$�U�E�H�L�W�H�Q�³���� �F�D�� 17 m² entfielen (Fertigstellung 2015). Erst in der am 
28.09.2016 beim Finanzamt eingegangenen Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 2015 �± 
nicht aber in den zuvor eingereichten Umsatzsteuer-Voranmeldungen �± machte der Stpfl. 
für die Errichtung des Arbeitszimmers anteilig Vorsteuern geltend. Das Finanzamt versagte 
den Vorsteuerabzug wegen der nicht rechtzeitig (bis zum 31.7. des Folgejahres als 
gesetzlicher Abgabetermin der Steuererklärung) erfolgten Zuordnung des Zimmers zum 
Unternehmensvermögen. 

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass im Falle eines gemischt genutzten 
Wirtschaftsguts  dieses zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ausdrücklich dem 
Unternehmensvermögen zugeordnet werden muss . Im Zweifel geschieht dies schlicht 
dadurch, dass die entsprechenden Vorsteuern in der Umsatzsteuer-Voranmeldung geltend 
gemacht werden. Nach Ansicht der Finanzverwaltung muss eine solche Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen spätestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für 
die Umsatzsteuer-Jahreserklärung  erfolgen. 

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Beschluss vom 18.9.2019 (Aktenzeichen XI R 3/19) 
Zweifel an dieser zeitlichen Restriktion geäußert. Die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie, die 
die unionseinheitliche Vorgaben macht, enthält hinsichtlich der Art und des Zeitpunkts der 
�'�R�N�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�U�� �Ä�=�X�R�U�G�Q�X�Q�J�V�H�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�³�� �M�H�G�H�Q�I�D�O�O�V�� �N�H�L�Q�H�� �5�H�J�H�O�X�Q�J���� �'�H�U��
Bundesfinanzhof hat diese Frage nun dem Europäischen Gerichtshof zu Klärung vorgelegt. 
Mit dem Vorabentscheidungsersuchen soll auch geklärt werden, welche Rechtsfolgen eine 
nicht (rechtzeitig) getroffene Zuordnungsentscheidung hat. 

Handlungsempfehlung: 

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bleibt nun abzuwarten. In Gestaltungsfällen ist 
derweil weiterhin anzuraten, die zeitlichen Restriktionen der Finanzverwaltung einzuhalten. 
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Abwehrfälle sollten nun aber mit Hinweis auf das Verfahren beim Europäischen Gerichtshof 
offengehalten werden. 

12 Umsatzsteuer: Rückwirkung berichtigter Rechnungen 

Eingangsrechnungen berechtigen �± unter den sonstigen Voraussetzungen �± nur dann zum 
Vorsteuerabzug, wenn alle gesetzlich geforderten Angaben enthalten sind. Fehlen nun in 
der Rechnung Angaben oder sind Angaben unzutreffend, so ist eine Berichtigung der 
Rechnung möglich. Der Bundesfinanzhof hat nun mit Entscheidung vom 5.9.2019 
(Aktenzeichen V R 12/17) nochmals ausdrücklich klargestellt, dass eine solche 
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die Rechnung ursprünglich 
ausgestellt wurde. D.h., der Vorsteuerabzug ist in dem Monat möglich, in dem die 
ursprüngliche Rechnung vorlag. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um eine 
berichtigungsfähige Rechnung handelt, also mindestens Angaben zum 
Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt 
und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthalten sind. Die Finanzverwaltung 
vertritt in diesen Fällen oftmals die Ansicht, dass der Vorsteuerabzug erst dann möglich 
wäre, wenn die berichtigte Rechnung vorliegt, was Steuernachzahlungszinsen auf die 
Korrektur des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach sich zieht. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis sollten alle eingehenden Rechnungen sorgfältig daraufhin überprüft werden, ob alle 
erforderlichen Rechnungsangaben vorhanden sind. Ansonsten sollte eine berichtigte Rechnung 
angefordert werden. 

13 Anforderungen zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungszeitpunkt für eine 
zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 

Wie so häufig war Streitpunkt, ob die für den Vorsteuerabzug erforderlichen 
Rechnungsangaben in den vorliegenden Rechnungen vorhanden waren. Für den Streitfall 
stellt der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 15.10.2019 (Aktenzeichen V R 29/19) fest: 

�± �'�L�H�� �%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �H�U�E�U�D�F�K�W�H�Q�� �/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �D�O�V�� �Ä�7�U�R�F�N�H�Q�E�D�X�D�U�E�H�L�W�H�Q�³�� �N�D�Q�Q�� �G�H�Q��
Anforderungen an die Leistungsbeschreibung genügen, wenn sie sich auf ein konkret 
bezeichnetes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort bezieht. 

�± Die Angabe des Leistungszeitpunkts kann sich aus dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, 
dass die Werklieferung oder Werkleistung in dem Monat der Rechnungsausstellung 
�H�U�E�U�D�F�K�W�����Ä�E�H�Z�L�U�N�W�³�����Z�X�U�G�H�� 

Insoweit grenzt das Gericht ab zu dem Beschluss vom 5.2.2010 (Aktenzeichen XI B 31/09). 
In diesem Beschluss hatte das Gericht entschieden, dass allgemeine Bezeichnungen wie 
�Ä�7�U�R�F�N�H�Q�E�D�X�D�U�E�H�L�W�H�Q�³���� �Ä�)�O�L�H�V�H�Q�D�U�E�H�L�W�H�Q�³�� �X�Q�G�� �Ä�$�X�‰�H�Q�S�X�W�]�D�U�E�H�L�W�H�Q�³�� �D�O�O�H�L�Q�� �Q�L�F�K�W�� �G�H�Q��
Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten 
Rechnung genügen. Durch derartige Bezeichnungen werde eine mehrfache Abrechnung 
der damit verbundenen Leistungen (in einer anderen Rechnung) nicht ausgeschlossen. Im 
nun entschiedenen Fall erschöpft sich die Leistungsbeschreibung aber nicht lediglich in 
einer Tätigkeitsangabe, sondern beinhaltet darüber hinaus konkrete Angaben zum Ort der 
Leistungserbringung und erlaubt daher nicht nur Rückschlüsse auf die Steuerpflicht, 
sondern ermöglicht der Finanzverwaltung auch eine Überprüfung der erbrachten 
Leistungen. 

Handlungsempfehlung: 

Dies verdeutlicht, dass die Frage, was zur Erfüllung der Rechnungsanforderungen erforderlich ist, nur 
für den Einzelfall beantwortet werden kann. Die Rechnungsangaben müssen es der Finanzverwaltung 
ermöglichen zu prüfen, welche konkreten Leistungen erbracht wurden. In der Praxis kann nur dazu 
geraten werden, die Leistungsbeschreibung möglichst exakt und ausführlich  vorzunehmen. Der 
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Rechnungsempfänger sollte dies im Rahmen vorgegebener Prozesse bei der Entgegennahme der 
Eingangsrechnungen sorgfältig prüfen und ggf. eine ergänzte bzw. berichtigte Rechnung einfordern. 

14 Vorsteuerabzug eines Mieters aus Mietereinbauten 

Der Bundesfinanzhof hatte über die Frage zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mieter aus Rechnungen für von diesem vorgenommene Mietereinbauten den 
Vorsteuerabzug begehren kann. Der Fall wies darüber hinaus die Besonderheit auf, dass 
es sich um eine Arztpraxis handelte und die ärztliche Tätigkeit im Grundsatz 
umsatzsteuerfrei ist, so dass ein Vorsteuerabzug nicht gewährt wird. 

Die Stpfl., eine Gemeinschaftspraxis zweier Augenärzte , mietete von der CV-GmbH 
(Vermieterin und Eigentümerin) Räumlichkeiten ausschließlich zum Betrieb einer 
augenärztlichen Tagesklinik inklusive eines Bereichs für ambulante Operationen an. Zum 
Aus- und Umbau der Räumlichkeiten gewährte der Vermieter einen Baukostenzuschuss in 
Höhe von 500 000 �¼�� �]�X�]�•�J�O�L�F�K�� �J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�U�� �8�P�V�D�W�]�V�W�H�X�H�U�� ���L�Q�� �E�D�X�I�R�U�W�V�F�K�U�L�W�W�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�Q��
Teilbeträgen). Die Parteien waren sich einig, dass die Stpfl. die bezuschussten 
Ausbaumaßnahmen im Falle des Auszugs im Mietgegenstand belässt und nicht wieder 
rückgängig machen muss. Sollte das Mietverhältnis aus einem vom Mieter zu vertretenden 
Grund vor Ablauf der regulären Mietzeit beendet werden, hatte die Stpfl. dem Vermieter 
den Baukostenzuschuss anteilig zurückzuzahlen. Die Stpfl. ließ die erforderlichen Ein- und 
Umbauten im eigenen Namen durch von ihr beauftragte Baufirmen durchführen. 
Gleichzeitig rechnete die Stpfl. gegenüber der CV-�*�P�E�+���•�E�H�U���H�L�Q�H�Q���Ä�1�H�W�W�R�E�H�W�U�D�J�³���L�Q���+�|�K�H��
von insgesamt 500 000 �¼�� �V�R�Z�L�H �V�H�S�D�U�D�W�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�U�� �Ä�0�Z�6�W�³�� �L�Q�� �*�H�V�D�P�W�K�|�K�H�� �Y�R�Q��
95 000 �¼���D�E�����(�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���I�•�K�U�W�H���G�L�H���6�W�S�I�O�����8�P�V�D�W�]�V�W�H�X�H�U���D�X�I���G�L�H�V�H�Q���$�X�V�J�D�Q�J�V�X�P�V�D�W�]���D�E��
und machte gleichzeitig die ihr von den Handwerkern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
als Vorsteuer geltend. Im Übrigen erzielte die Stpfl. ausschließlich steuerfreie Umsätze aus 
der ärztlichen Tätigkeit. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug unter Einstufung des 
An- und Verkaufs der Mietereinbauten als Hilfsgeschäft zur ärztlichen Tätigkeit. 

Der Bundesfinanzhof  hat dagegen den Vorsteuerabzug zugelassen . Mit Urteil vom 
13.11.2019 (Aktenzeichen V R 5/18) hat das Gericht entschieden, dass ein Mieter, der in 
angemieteten Räumlichkeiten Ein- �X�Q�G���8�P�E�D�X�W�H�Q�����Ä�0�L�H�W�H�U�H�L�Q�E�D�X�W�H�Q�³�����L�P���H�L�J�H�Q�H�Q���1�D�P�H�Q��
vornehmen lässt, die ihm hierfür von Bauhandwerkern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
im Falle einer entgeltlichen Weiterlieferung an den Vermieter als Vorsteuer abziehen kann. 
�(�L�Q�H���:�H�L�W�H�U�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�����Ä�V�W�H�X�H�U�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H���:�H�U�N�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�³�����O�L�H�J�H���M�H�G�H�Q�I�D�O�O�V���G�D�Q�Q���Y�R�U�����Z�H�Q�Q���G�H�U��
Mieter dem Vermieter nicht nur das zivilrechtliche Eigentum überträgt, sondern auch einen 
unmittelbar von diesem tatsächlich genutzten wirtschaftlichen Vorteil zuwendet. Dies sei 
dann zu bejahen, wenn der Mieter schon bei Beginn des Nutzungsverhältnisses auf sein 
Wegnahmerecht verzichte, weil der Eigentümer ihm die Herstellungskosten erstattet oder 
diese mit dem Miet- oder Pachtzins verrechnet werden. 

Hinweis: 

Deutlich wird, dass die umsatzsteuerliche Behandlung von Mietereinbauten sehr maßgeblich von den 
vertraglichen Regelungen abhängt. Von besonderer Bedeutung ist daher die getroffene 
Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter , bei deren Abfassung steuerlicher Rat eingeholt 
werden sollte, um die umsatzsteuerlichen Konsequenzen zu prüfen. Werden entsprechende Ein- oder 
Umbauten hingegen unmittelbar vom Vermieter beauftragt und erfolgt die Vermietung wie im 
Urteilsfall steuerfrei, so wäre der Vorsteuerabzug auf Grund der steuerfreien Ausgangsumsätze zu 
versagen. 

15 Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuer ung 
unterliegenden Wiederverkäufern 

Kann von der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht werden, 
so braucht keine Umsatzsteuer ausgewiesen und an das Finanzamt abgeführt zu werden, 
was vor allem dann interessant ist, wenn überwiegend an Endverbraucher verkauft bzw. 
geleistet wird. Die Kleinunternehmergrenze wurde aktuell zum 1.1.2020 angehoben. Diese 
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Regelung kann angewendet werden, wenn der Bruttoumsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr 22 000 �¼�� ���E�L�V�K�H�U���� ���� 500 �¼���� �Q�L�F�K�W�� �•�E�H�U�V�W�L�H�J�H�Q�� �K�D�W�� �Xnd im lfd. Kalenderjahr 
voraussichtlich nicht mehr als 50 000 �¼���E�H�W�U�D�J�H�Q���Z�L�U�G�� 

Der Bundesfinanzhof hatte nun über die Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der 
Differenzbesteuerung unterliegenden Wiederverkäufern zu entscheiden. Mit Urteil vom 
23.10.2019 (Aktenzeichen XI R 17/19) hat das Gericht klargestellt, dass bei der Ermittlung 
des Gesamtumsatzes nach der Kleinunternehmerregelung bei einem Händler, der der 
Differenzbesteuerung unterliegt, nicht auf die Differenz zwischen dem geforderten 
Verkaufspreis und dem Einkaufspreis (Handelsspanne), sondern auf die 
Gesamteinnahmen abzustellen ist. 

Handlungsempfehlung: 

Auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung kann verzichtet werden. Dies ist insbesondere 
dann sinnvoll, wenn der Vorsteuerabzug eröffnet werden soll und die Steuerpflicht der 
Ausgangsumsätze für die Leistungsempfänger nicht zu einer Mehrbelastung führt, da ausschließlich 
(oder zumindest überwiegend) an zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer geliefert bzw. 
geleistet wird. Bei Verzicht auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ist die geschuldete 
Umsatzsteuer (abzgl. Vorsteuern) nach den üblichen Regeln in den Voranmeldungen zu erklären und 
an das Finanzamt abzuführen. Hat der Unternehmer zur Regelbesteuerung optiert, ist er an diese 
Entscheidung fünf Jahre gebunden. 

16 Vorsicht bei unentgeltlicher Übertragung des Betriebs gegen Nießbrauchsvorbehalt 

Die unentgeltliche Übertragung von Betrieben oder von Personengesellschaftsanteilen auf 
die nächste Familiengeneration kann ertragsteuerlich vielfach zu Buchwerten, also ohne 
Aufdeckung stiller Reserven erfolgen. In diesen Fällen wird nicht selten zur Absicherung 
der Seniorgeneration ein Nießbrauchsrecht zu deren Gunsten vereinbart. In derartigen 
Gestaltungen ist allerdings sorgfältig zu prüfen, ob tatsächlich eine Buchwertfortführung 
möglich ist. Auf folgende Entscheidungen bzw. Aussagen der Finanzverwaltung ist 
hinzuweisen: 

�± Die unentgeltliche Übertragung eines im Ganzen verpachteten gewerblichen 
Einzelunternehmens unter Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts  kann nicht zu 
Buchwerten erfolgen, wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 25.1.2017, Aktenzeichen 
X R 59/14, entschieden hat. 

�± Erfolgt die Übertragung eines Mitunternehmeranteils  unter Vorbehalt eines 
Nießbrauchsrechts und wird der neue Gesellschafter Mitunternehmer, steht der 
Nießbrauchsvorbehalt der Buchwertfortführung nicht entgegen. Dies hat die 
Finanzverwaltung mit Schreiben vom 20.11.2019 (Aktenzeichen IV C 6 �± 
S 2241/15/10003) bestätigt. 

�± Nach dem Urteil des Finanzgerichts Münster vom 20.9.2019 (Aktenzeichen 11 K 4132/15 
E, G) ist die unentgeltliche Übertragung eines Einzelunternehmens unter 
Nießbrauchsvorbehalt  dagegen nicht zu Buchwerten möglich. In diesen Fällen sei nicht 
die Voraussetzung erfüllt, dass der bisherige Gewerbetreibende seine gewerbliche 
Tätigkeit aufgebe, da er diese wegen des Nießbrauchsrechts zwar nicht als rechtlicher 
Eigentümer, aber auf Grund des Nießbrauchsrechts fortführt. Gegen dieses Urteil ist nun 
aber unter dem Az. X R 35/19 die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass die 
Rechtsfrage noch nicht endgültig geklärt ist. In Gestaltungsfällen ist aber Vorsicht 
geboten. 

Handlungsempfehlung: 

Im Einzelnen ist die Abgrenzung der Fälle, die ertragsteuerlich zu Buchwerten erfolgen können, noch 
nicht abschließend geklärt. In einschlägigen Fällen sollte dringend steuerlicher Rat eingeholt werden. 
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�)�•�U���3�H�U�V�R�Q�H�Q�J�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�Q 

17 Gesellschafterdarlehen bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

Häufiger Anwendungsfall der vermögensverwaltenden Personengesellschaften sind 
Erbengemeinschaften, die gemeinsam eine vermietete Immobilie verwalten. Steuerlich gilt 
bei solchen vermögensverwaltenden Gesellschaften die sog. Bruchteilsbetrachtung. D.h., 
das Vermögen und die Einkünfte werden anteilig den Gesellschaftern zugerechnet, so als 
hätten diese mit dem anteiligen Vermögen selbst Einkünfte erzielt. Wenn einer der 
Gesellschafter eine Wohnung in der gemeinsamen Immobilie auf Grund eines Mietvertrags 
mit der Personengesellschaft selbst nutzt, hat dies z.B. zur Folge, dass dann der 
Mietvertrag in der Höhe, mit der der nutzende Gesellschafter an der Personengesellschaft 
selbst beteiligt ist, steuerlich nicht anerkannt wird. 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte nun über die steuerliche Anerkennung von 
Darlehensverhältnissen zu entscheiden. Im Urteilsfall hatte ein Gesellschafter der 
Personengesellschaft ein Darlehen gewährt und selber dieses Darlehen bei einer Bank 
refinanziert. Strittig waren nun die steuerliche Behandlung der Darlehensverhältnisse und 
der daraus resultierenden Zinsen. Hierzu hat das Finanzgericht mit Urteil vom 8.10.2019 
(Aktenzeichen 13 K 1695/19 F) entschieden: 

�± Ein Darlehensverhältnis zwischen einem Gesellschafter und einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft ist auf Grund der Bruchteilsbetrachtung 
steuerrechtlich nicht anzuerkennen, soweit der darlehensgewährende Gesellschafter an 
der Gesellschaft beteiligt ist. Nur soweit das Darlehensverhältnis steuerrechtlich 
anerkannt wird, erzielt der Gesellschafter aus den von der Gesellschaft gezahlten Zinsen 
Einnahmen aus Kapitalvermögen. Im Übrigen, also in Höhe der Beteiligungsquote des 
darlehensgewährenden Gesellschafter, sind die von der Personengesellschaft an den 
darlehensgewährenden Gesellschafter gezahlten Zinsen keine Werbungskosten der 
Personengesellschaft bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und in dieser 
Höhe auch keine steuerbaren Einnahmen aus Kapitalvermögen der Gesellschafter. 

�± Hat der Gesellschafter das der Vermietungseinkünfte erzielenden Personengesellschaft 
verzinslich gewährte Darlehen refinanziert, stellen die vom Gesellschafter gezahlten 
Schuldzinsen insoweit keine Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, 
sondern Sonder-Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
dar, als das Darlehensverhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft 
steuerrechtlich nicht anzuerkennen ist. 

Hinweis: 

Dieser Fall verdeutlicht, dass vermögensverwaltende Personengesellschaften in der Umsetzung 
vergleichsweise komplex sind. 

18 Aktuelle �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U���Ä�$�E�I�l�U�E�H�U�H�J�H�O�X�Q�J�³ 

Bei Personengesellschaften existiert die gesetzliche Regelung, nach der insgesamt 
gewerbliche Einkünfte erzielt werden, wenn die Gesellschaft auch eine gewerbliche 
Tätigkeit ausübt. Dies wird als Abfärberegelung  bezeichnet. Problematisch ist dies 
insbesondere bei Freiberuflern oder auch bei vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften, da dann im Grundsatz alle Einkünfte der Gewerbesteuer 
unterliegen. Die insoweit eintretende Mehrbelastung durch Gewerbesteuer wird vielfach 
durch die dann gewährte Steuerermäßigung bei der Einkommensteuer nur teilweise 
ausgeglichen. Auch führt die Einstufung als gewerbliche Tätigkeit bei einer an sich 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft zu einer umfassenden steuerlichen 
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Erfassung von Wertsteigerungen in der Vermögenssubstanz, da sämtliche 
Vermögensgegenstände dem steuerlichen Betriebsvermögen der Gesellschaft zugeordnet 
werden. 

Insofern haben sich Änderungen sowohl durch die Rechtsprechung als auch nun durch den 
Gesetzgeber ergeben. Es ist nun wie in der Übersicht dargestellt zu differenzieren. 

Übersicht: Abfärberegelung bei Personengesellschaften 

Fall   Anmerkung   Rechtsfolge   

Erzielung geringfügiger 
gewerblicher Einkünfte 
neben freiberuflichen 
Einkünften  

Geringfügigkeitsgrenze �± Abfärbung 
tritt nicht ein, wenn die originär 
gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3 % 
der Gesamtnettoumsatzerlöse der 
Gesellschaft und den Betrag von 
24 500 �¼���L�P���9�H�U�D�Q�O�D�J�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P��
nicht übersteigen  

weiterhin freiberufliche 
Einkünfte  

Erzielung nicht nur 
geringfügiger 
gewerblicher Einkünfte 
neben freiberuflichen 
Einkünften  

Abfärberegelung greift unabhängig 
davon, ob aus der gewerblichen 
Tätigkeit im Veranlagungszeitraum 
Gewinne oder Verluste erwirtschaftet 
werden  

insgesamt gewerbliche 
Einkünfte  

Beteiligung einer 
vermögensverwaltend 
tätigen Gesellschaft an 
einer gewerblich tätigen 
Personengesellschaft  

Keine Geringfügigkeitsgrenze �± 
Abfärbewirkung unabhängig davon, ob 
aus der Beteiligung Gewinne oder 
Verluste zugewiesen werden �± 
Abfärbewirkung beschränkt sich auf 
die Einkommensteuer  

Einkommensteuer: insgesamt 
steuerliches 
Betriebsvermögen �± keine 
Gewerbesteuerpflicht 
(allgemeine Anerkennung 
dieser Rechtsprechung durch 
die Finanzverwaltung steht 
aber noch aus)  

 

Hinweis: 

Die Abfärbewirkung kann erhebliche steuerliche Folgen nach sich ziehen. Den negativen 
Rechtsfolgen kann vielfach durch Gründung einer beteiligungsidentischen 
Schwesterpersonengesellschaft und Auslagerung der gewerblichen Einkünfte oder Beteiligungen in 
diese begegnet werden. Auch die Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft, welche die 
gewerblichen Beteiligungen hält und insoweit Abschirmwirkung entfaltet, kann abhelfen. In solchen 
Konstellationen ist rechtzeitig steuerlicher Rat einzuholen. 

 

�)�•�U���%�H�]�L�H�K�H�U���Y�R�Q���.�D�S�L�W�D�O�H�L�Q�N�•�Q�I�W�H�Q 

19 Finanzgericht Hessen: Kapitalertragsteuer bei Cum-Cum-Geschäften versagt 

Im Fokus der Cum-Ex- bzw. Cum-Cum-Geschäfte, bei denen es �± vereinfacht gesagt �± um 
eine mehrfache Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Dividenden ging, stehen nicht nur 
die Initiatoren der Geschäfte und deren Berater, sondern Probleme ergeben sich auch für 
die involvierten Anleger. Bestandteil dieser Geschäfte waren auch inländische Anleger, die 
nach diesen Modellen die Aktien zum Dividendenstichtag erwerben sollten und 
entsprechend den Kapitalertragsteuerabzug begehrten. Im wirtschaftlichen Ergebnis wurde 
die vereinnahmte Dividende dann aber wieder der vermittelnden Bank zugewiesen und den 
Anlegern verblieb nur eine geringe Marge, die dann aber als Dividende steuerfrei gestellt 
sein sollte. 

Das Hessische Finanzgericht hat nun mit Datum vom 28.1.2020 (Aktenzeichen 4 K 890/17) 
eine Grundsatzentscheidung über eine Cum-Cum-Gestaltung getroffen. Es wurden 
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inländische Aktien ausländischer Anteilseigner vor dem Dividendenstichtag an inländische 
Gesellschaften verkauft oder verliehen und gleichzeitig vereinbart, dass nach dem 
Dividendenstichtag eine Rückübertragung erfolgte. Insgesamt wurde damit die gesetzlich 
vorgesehene pauschale Versteuerung von Dividendenerträgen bei Steuerausländern 
umgangen. Beim Inländer wird die Dividende im Ergebnis steuerfrei gestellt bzw. die 
Kapitalertragsteuer erstattet. Nach dem Dividendenstichtag werden die Aktien dann 
einschließlich steuerfrei vereinnahmter Dividende dem ausländischen Anteilseigner 
zurückübertragen. Der beteiligte Inländer erhält hierfür eine Beteiligung an der ersparten 
Kapitalertragsteuer. 

Das Finanzgericht hat entschieden, dass bei der Übertragung der Aktien über den 
Dividendenstichtag auf Grund der vertraglichen Gestaltung lediglich eine formale 
zivilrechtliche Rechtsposition an den Aktien, eine leere Eigentumshülle, verschafft worden 
ist und die Geschäfte von vornherein darauf angelegt waren, dem ursprünglichen 
Aktieninhaber die Erträge aus den Aktien im wirtschaftlichen Sinne zukommen zu lassen. 
Dies hat zur Folge, dass der ausländische Aktieninhaber wirtschaftlicher Eigentümer und 
damit Anteilseigner geblieben ist, dem die Dividendenerträge, die zum 
Kapitalertragsteuerabzug berechtigen, zuzurechnen sind. Der klagenden inländischen 
Gesellschaft wurde damit durch das Gericht mangels wirtschaftlichen Eigentums an den 
Aktien der beantragte Kapitalertragsteuerabzug versagt. 

Auch hat das Gericht einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch bejaht. Eine Gestaltung ist 
rechtsmissbräuchlich, wenn sie gemessen an dem erstrebten wirtschaftlichen Ziel einen 
unangemessenen Weg wählt, der nur einer den Wertungen des Gesetzgebers 
widersprechenden Steuerminderung dienen soll, ohne dass sonstige beachtliche 
nichtsteuerliche Gründe für die Gestaltung vorliegen. Die Beurteilung als 
Gestaltungsmissbrauch führt steuerlich zur Rückabwicklung der Geschäfte. 

Hinweis: 

Dies verdeutlicht, dass die Aufarbeitung dieser Modelle für alle involvierten Beteiligten noch lange 
nicht abgeschlossen ist. 

 

�)�•�U���+�D�X�V�H�L�J�H�Q�W�•�P�H�U 

20 Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück nach der 
Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 

Bei einer Immobilie können Abschreibungen nur auf die Anschaffungskosten des Gebäudes 
geltend gemacht werden. Da beim Kauf �± so insbesondere bei Eigentumswohnungen �± 
regelmäßig ein Gesamtkaufpreis festgesetzt wird, muss dieser für steuerliche Zwecke auf 
den Grund und Boden einerseits und das Gebäude andererseits aufgeteilt werden. Zu 
�G�L�H�V�H�P�� �=�Z�H�F�N�� �K�D�W�� �G�L�H�� �)�L�Q�D�Q�]�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�� �Ä�$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H�� �]�X�U�� �$�X�I�W�H�L�O�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V��
�*�H�V�D�P�W�N�D�X�I�S�U�H�L�V�H�V�� �I�•�U�� �H�L�Q�� �E�H�E�D�X�W�H�V�� �*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�� ���.�D�X�I�S�U�H�L�V�D�X�I�W�H�L�O�X�Q�J���³�� �L�Q�� �)�R�U�P�� �H�L�Q�H�V��
Excel-Formulars veröffentlicht, die von den Finanzämtern regelmäßig strikt umgesetzt wird. 
Problematisch an dieser Vorgehensweise ist, dass die vielfach deutlich gestiegenen 
Bodenrichtwerte, welche in die Berechnung einfließen und andererseits aber eher 
zurückhaltend angesetzte Baupreissteigerungen vielfach zu sehr hohen Bodenwertanteilen 
führen. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte nun über einen solchen Fall zu entscheiden, 
bei dem sich nach dieser Kaufpreisaufteilung der Finanzverwaltung ein Bodenwertanteil 
von fast 70 % ergab. Der Stpfl. begehrt jedoch 81,8 % Gebäudeanteil entsprechend der 
vertraglichen Kaufpreisaufteilung und macht Ausführungen, warum die Lage in der 
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Bodenrichtwertzone schlecht, das Gebäude hingegen besonders gut sei und warum die 
Arbeitshilfe des BMF grundsätzlich zu unsachgemäßen Ergebnissen komme. 

Das Finanzgericht hat mit Urteil vom 14.8.2019 (Aktenzeichen 3 K 3137/19) die 
�9�R�U�J�H�K�H�Q�V�Z�H�L�V�H���G�H�U���)�L�Q�D�Q�]�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J���D�E�H�U���E�H�V�W�l�W�L�J�W�����'�L�H���Ä�$�U�E�H�L�W�V�K�L�O�I�H���]�X�U���$�X�I�W�H�L�O�X�Q�J���H�L�Q�H�V��
Gesamtkaufpreises für ein beb�D�X�W�H�V�� �*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�� ���.�D�X�I�S�U�H�L�V�D�X�I�W�H�L�O�X�Q�J���³�� �G�H�U��
Finanzverwaltung sei für die Kaufpreisaufteilung, insbesondere für die Ermittlung des 
Sachwerts des Gebäudes, methodisch geeignet und führe zu nachvollziehbaren 
Ergebnissen. Das Finanzgericht sieht zwar auch, dass die Arbeitshilfe zwar die 
Bodenpreissteigerung örtlich exakt erfasst, die Baupreissteigerung jedoch nur im 
deutschlandweiten Mittel. Dies führe nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht zu 
nennenswerten Verschiebungen und bewegt sich noch im Rahmen zulässiger Typisierung. 

Handlungsempfehlung: 

Gegen dieses Urteil ist jetzt unter dem Aktenzeichen IX R 26/19 die Revision beim Bundesfinanzhof 
anhängig. Vergleichbare Fälle können unter Hinweis auf dieses anhängige Verfahren offengehalten 
werden. 

Grundsätzlich ist stets anzuraten, im Kaufvertrag eine Kaufpreisaufteilung  vorzunehmen. Dies ist 
auch im Streitfall erfolgt. Solche vertraglichen Kaufpreisaufteilungen sind grundsätzlich der 
Berechnung der Abschreibung zu Grunde zu legen, sofern sie nicht nur zum Schein getroffen wurde 
und keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt. Insbesondere darf die vertragliche Kaufpreisaufteilung 
die realen Wertverhältnisse nicht in grundsätzlicher Weise verfehlen. Letzteres hat das Finanzgericht 
im Streitfall aber bejaht. 

21 Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug nur bei rechtzeitiger Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen 

Wird der durch eine auf einem Privathaus installierten Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
teils für eigene Zwecke des Hauseigentümers verwendet, teils aber auch in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist, so liegt eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes vor. Dies hat zur Folge, dass Vorsteuern aus der Errichtung der 
Anlage beim Finanzamt geltend gemacht werden können, andererseits aber auch die 
Stromeinspeisung und auch der Selbstverbrauch von Strom der Umsatzsteuer unterliegt. 
Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ist regelmäßig vorteilhaft, da hiermit die Anlage 
zu einem Teil finanziert werden kann bzw. sich die Anschaffungskosten auf den Nettopreis 
reduzieren. 

Von besonderer Bedeutung ist aber, dass der Vorsteuerabzug in diesem Fall an die 
Bedingung geknüpft ist, dass die Photovoltaikanlage dem Unternehmensvermögen 
zugeordnet werden muss. Diese Zuordnungsentscheidung muss nach Auffassung der 
Finanzverwaltung zwingend spätestens bis zum 31.7. des auf die Installation der Anlage 
folgenden Jahres gegenüber dem Finanzamt erfolgen. Die Frist entspricht der gesetzlichen 
Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung. 

Insoweit ist von Bedeutung, dass der Bundesfinanzhof nun mit Beschluss vom 18.9.2019 
(Aktenzeichen XI R 7/19) dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob das 
Unionsrecht einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, nach der im Falle eines sog. 
Zuordnungswahlrechts beim Leistungsbezug der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist, 
wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 
die Zuordnungsentscheidung gegenüber dem Finanzamt nicht getroffen wurde. Damit wird 
die Handhabung der Finanzverwaltung in Frage gestellt und die Klärung durch den 
Europäischen Gerichtshof bleibt abzuwarten. 

Handlungsempfehlung: 

Auch wenn diese Rechtsfrage nun offen ist, sollten in der Praxis nach einer steuerlichen Beratung 
über die Vorteilhaftigkeit der umsatzsteuerlichen Behandlung der Anlage die Vorsteuern zeitnah in 
einer Umsatzsteuervoranmeldung oder einer rechtzeitig abgegebenen Umsatzsteuererklärung 
geltend gemacht werden. 
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22 Abgeltungsteuer: Kein Antrag auf Regelbesteuerung bei erst nachträglich erkannter 
vGA 

Für den Regelungskreis der sog. Abgeltungsteuer hat der Gesetzgeber für 
�Ä�X�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�U�L�V�F�K�� �E�H�W�H�L�O�L�J�W�H�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�U�³�� �H�L�Q�� �H�[�S�O�L�]�L�W�H�V���:�D�K�O�U�H�F�K�W�� �J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���� �P�L�W�� �G�H�P��
der gesonderte Steuersatz von 25 % u.a. zu Gunsten eines unbeschränkten 
�:�H�U�E�X�Q�J�V�N�R�V�W�H�Q�D�E�]�X�J�V�� �Ä�D�E�J�H�Z�l�K�O�W�³�� �Z�H�U�G�H�Q�� �N�D�Q�Q���� �6�R�� �J�L�O�W�� �G�H�U�� �J�H�V�R�Q�G�H�U�W�H��
Abgeltungsteuersatz auf Antrag nicht für Gewinnausschüttungen aus einer Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft, wenn der Stpfl. im Veranlagungszeitraum, für den der Antrag 
erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 25 % an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt war (oder zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft 
beteiligt war und durch eine berufliche Tätigkeit für diese maßgeblichen unternehmerischen 
Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit nehmen konnte, z.B. als Geschäftsführer). In 
diesem Fall unterliegen die Kapitalerträge unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens, 
also einer 40 %igen Steuerfreistellung, der tariflichen Einkommensteuer. 

Vor diesem Hintergrund ist das BFH-Urteil vom 14.5.2019 (Aktenzeichen VIII R 20/16, 
BStBl II 2019, 586) zu sehen, in dem sich der BFH mit der Frist für den Antrag auf 
Regelbesteuerung befasst hat. Der BFH hat entschieden, dass 

�± Stpfl. mit Kapitalerträgen aus einer unternehmerischen Beteiligung den Antrag auf 
Regelbesteuerung unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens anstelle der 
Abgeltungsteuer spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung stellen 
müssen, und 

�± die Antragsfrist auch dann gilt, wenn sich das Vorliegen von entsprechenden 
Kapitalerträgen erst durch die Annahme einer vGA im Rahmen einer Außenprüfung 
ergibt. 

Im Streitfall war der Stpfl. (ein Rechtsanwalt) alleiniger Gesellschafter der A-GmbH und 
Geschäftsführer der B-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft der A-GmbH. Er bezog 
in den Streitjahren 2009 bis 2011 von der B-GmbH Gehalts- und Tantiemezahlungen sowie 
Honorare für von ihm als Rechtsanwalt erbrachte Beratungsleistungen. Diese erklärte er 
bei seinen Einkünften aus selbständiger bzw. nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus 
seiner Beteiligung an der A-GmbH erklärte er nicht; offene Ausschüttungen durch die A-
GmbH erfolgten in den Streitjahren nicht. Der Stpfl. stellte zunächst keine Anträge auf die 
Regelbesteuerung. Erst nachdem sich im Rahmen einer Außenprüfung ergeben hatte, dass 
ein Teil des Geschäftsführergehalts, der Entgelte für Beratungsleistungen und der Tantieme 
als vGA anzusehen waren, stellte der Stpfl. Anträge auf Regelbesteuerung, was das FA 
jedoch zurückwies. 

Der BFH hat diese Auffassung bestätigt und ausgeführt, dass, 

�± der Stpfl. vorliegend unstreitig Kapitalerträge in Form von vGA erzielt habe. Im Urteilsfall 
stelle die unmittelbare Zuwendung der B-GmbH an den Stpfl. eine über die A-GmbH an 
�G�H�Q���6�W�S�I�O�����Ä�G�X�U�F�K�J�H�O�H�L�W�H�W�H�³���Y�*�$���G�D�U�� 

�± der Antrag auf Regelbesteuerung jedenfalls nicht fristgerecht gestellt worden sei, da ein 
solcher Antrag spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den 
jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen ist. Nach der BFH-Rechtsprechung würde 
mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung die Frist zur Ausübung des 
Antragsrechts selbst dann ablaufen, wenn die Erklärung unrichtig und nach § 153 AO zu 
korrigieren sei. 
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Handlungsempfehlung: 

Im Rahmen seiner Urteilsbegründung hat der BFH zugleich eine Handlungsempfehlung formuliert: 
�'�H�U�� �6�W�S�I�O���� �N�|�Q�Q�H�� ���Ä�L�Q�� �$�Q�E�H�W�U�D�F�K�W�� �H�L�Q�H�U�� �K�l�X�I�L�J�� �U�H�F�K�W�O�L�F�K�� �S�U�R�E�O�H�P�D�W�L�V�F�K�H�Q�� �R�G�H�U�� �]�Z�H�L�I�H�O�K�D�I�W�H�Q��
�4�X�D�O�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���(�L�Q�N�•�Q�I�W�H�Q�³�����V�H�L�Q���$�Q�W�U�D�J�V�U�H�F�K�W���D�X�F�K���Y�R�U�V�R�U�J�O�L�F�K���D�X�V�•�E�H�Q�����9�H�U�]�L�F�K�W�H���H�U���D�X�I���H�L�Q�H�Q��
solchen vorsorglichen Antrag, trage er das Risiko einer unzutreffenden Beurteilung von Einkünften im 
Rahmen seiner Steuererklärung. Wolle der unternehmerisch beteiligte Gesellschafter in Bezug auf 
die Einhaltung der Antragsfrist sicher sein, müsse er spätestens in bzw. mit der 
Einkommensteuererklärung einen vorsorglichen Antrag stellen. 

Hinweis: 

Praktisch bedeutet dies aber auch, dass der in Rede stehende Antrag den Stpfl. für insgesamt fünf 
Veranlagungszeiträume bindet (dabei erstmals für den Veranlagungszeitraum, für den er gestellt 
wurde), so dass entsprechende Prognosen über die künftigen Einkünfte und Aufwendungen 
unverzichtbar sind. Auch kann ein Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ungünstiger 
sein als die Anwendung der Abgeltungsteuer, da die Maximalbelastung auf Gewinnausschüttungen 
bei Anwendung des Spitzensteuersatzes mit 60 % von 45 % = 27 % über dem Abgeltungsteuersatz 
von 25 % liegt. 

23 Kein Zufluss von Arbeitslohn im Zeitpunkt der Wertgutschrift auf dem 
Zeitwertkonto eines Fremd-Geschäftsführers 

Mit Urteil vom 4.9.2019 (Aktenzeichen VI R 39/17, HFR 2020, 97) hat der BFH seine 
Rechtsprechung zur steuerlichen Anerkennung von Zeitwertkonten eines Fremd-
Geschäftsführers ausdrücklich bestätigt. Danach sind Gutschriften auf einem 
Wertguthabenkonto zur Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands bei einem Fremd-
Geschäftsführer einer GmbH kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn (vgl. BFH v. 
22.2.2018, Aktenzeichen VI R 17/16, BStBl II 2019, 496). Die FinVerw hat sich dieser 
Rechtsprechung zwischenzeitlich ebenfalls angeschlossen (BMF v. 8.8.2019, 
IV C 5 �± S 2332/07/0004 :004, BStBl I 2019, 874). 

Im Streitfall hatte eine GmbH mit einem seit 2003 angestellten Geschäftsführer, der nicht 
an der Gesellschaft beteiligt war (Fremd-Geschäftsführer), eine Vereinbarung über den 
Anspruch auf Ansammlung von Bruttoentgelten zum Zwecke einer Beschäftigung in Zeiten 
der Freistellung von der Arbeitsleistung getroffen. Vereinbarungsgemäß zahlte die GmbH 
einen Teil des Geschäftsführergehalts nicht an den Geschäftsführer aus, sondern zahlte 
die einbehaltenen Beträge in eine hierfür abgeschlossene 
Zeitwertkontenrückdeckungsversicherung ein. 

Der BFH entschied dazu, dass Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto zur Finanzierung 
eines vorzeitigen Ruhestands kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn sind, weil der 
Stpfl. über die Gutschriften auf dem Zeitwertkonto im Streitjahr nicht verfügen konnte und 
es sich auch nicht um Vorausverfügungen des Stpfl. über seinen Arbeitslohn gehandelt 
habe. Ein Zufluss durch Gutschrift komme nur dann in Betracht, wenn und soweit eine 
Zahlungsverpflichtung bestehe. 

Hinweis: 

Zu Arbeitszeitkonten bei Fremd-Geschäftsführern hat sich jüngst auch die OFD Frankfurt/a.M. mit 
Verfügung v. 1.10.2019 (Aktenzeichen S 2742 A �± 38 �± St 520, StEd 2019, 781) geäußert und 
bestätigt, dass für solche Arbeitszeitkonten erst der Zufluss durch die Auszahlung während der 
Freistellungsphase die Besteuerung auslöste, dies gilt nicht für sog. Flexi- und Gleitzeitkonten. 

Zum Besteuerungszeitpunkt stellt die OFD fest, dass bei Fremd-Geschäftsführern die Vereinbarung 
eines Arbeitszeitkontos ebenso wie die Wertgutschrift auf dem Zeitkonto grundsätzlich noch nicht zum 
Zufluss von Arbeitslohn beim Arbeitnehmer führt, sondern erst die Auszahlung während der 
Freistellungsphase als Zufluss die Besteuerung auslöst. Für beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer wird die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos lohn- und einkommensteuerrechtlich 
allerdings nicht anerkannt. Entsprechende Rückstellungen der Gesellschaft führen somit zur 
Annahme einer vGA. Demgegenüber soll bei nichtbeherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern 
nach den allgemeinen Grundsätzen zu prüfen sein, ob eine vGA vorliegt. Bei Nichtvorliegen einer 
vGA sind Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten lohn- und einkommensteuerlich 
grundsätzlich anzuerkennen. 
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Der Erwerb der Organstellung bzw. der Mehrheitsanteile soll den Zufluss des bis zu diesem 
Zeitpunkt aufgebauten Guthabens auf dem Zeitwertkonto nicht beeinflussen. Allerdings 
gelten nach Erwerb der Organstellung hinsichtlich der weiteren Zuführungen die genannten 
Grundsätze hinsichtlich des Vorliegens einer vGA. 

Hinweis: 

Davon strikt getrennt zu sehen sind allerdings entsprechende Vereinbarungen mit Gesellschafter-
Geschäftsführern. Dazu hatte der BFH z.B. mit Urteil v. 11.11.2015 (Aktenzeichen I R 26/15, BStBl II 
2016, 489) entschieden, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer für die GmbH eine 
�Ä�$�O�O�]�X�V�W�l�Q�G�L�J�N�H�L�W�³�� �E�H�V�L�W�]�W�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�Q�� �7�l�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �D�X�F�K�� �G�D�Q�Q�� �H�U�O�H�G�L�J�H�Q�� �P�X�V�V���� �Z�H�Q�Q�� �G�L�H�V��
einen Einsatz außerhalb und über die üblichen Arbeitszeiten hinaus bedeutet. Eine Vereinbarung, in 
der auf eine unmittelbare Entlohnung zu Gunsten von späterer (vergüteter) Freizeit verzichtet wird, 
entspreche nicht diesem Aufgabenbild. Denn mit einer solchen Vereinbarung würde eine mit der 
Organstellung unvereinbare Abgeltung von Überstunden erfolgen. 

24 Zurechnung einer privaten Pkw-Nutzung als Gehalt oder vGA 

Mit Urteil vom 11.10.2019 (Aktenzeichen 13 K 172/17 E, EFG 2020, 96) hat sich das FG 
Münster mit der Problematik der Privatnutzung betrieblicher Pkw durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer befasst und in Fortführung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
entschieden, 

�± dass die vertraglich nicht geregelte private Pkw-Nutzung durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft in Höhe der Vorteilsgewährung eine vGA 
darstellt. Denn nur diejenige Nutzung des Pkw sei betrieblich veranlasst, welche durch 
eine fremdübliche Überlassungs- oder Nutzungsvereinbarung (z.B. im 
Geschäftsführervertrag) abgedeckt ist. Die ohne eine solche Vereinbarung erfolgende 
oder darüber hinausgehende oder einem ausdrücklichen Verbot widersprechende 
Nutzung sei hingegen durch das Gesellschaftsverhältnis zumindest mitveranlasst. 

�± Für den Fall, dass das FA die private Nutzung des Pkw einer GmbH als vGA angesehen 
und dem Gesellschafter-Geschäftsführer die Einkünfte erhöhend zugerechnet habe, 
könne, wenn sich im Nachhinein diese Zurechnung als vGA als unzutreffend 
herausstelle, der Wert der Privatnutzung des Pkw als Gehaltsbestandteil kompensierend 
zugerechnet werden. 

Im Urteilsfall war die steuerliche Behandlung zweier Pkw der Marke Porsche in den Jahren 
2009 und 2010 strittig. Der Stpfl. betrieb ein Einzelunternehmen und war zudem alleiniger 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH; die Anteile waren dem Betriebsvermögen des 
Einzelunternehmens zugeordnet. Im Anstellungsvertrag mit der GmbH war geregelt, dass 
ihm ein Pkw �± auch zur privaten Nutzung �± zur Verfügung gestellt werden sollte. Im 
Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens wies er ein zweites Fahrzeug aus, das er 
ebenfalls privat nutzte; für beide Fahrzeuge wurde jeweils ein Fahrtenbuch geführt. Das FA 
erkannte beide Fahrtenbücher nicht an und erhöhte den Gewinn des Einzelunternehmens 
und rechnete dem Stpfl. eine vGA aus der privaten Nutzung des Pkw der GmbH zu. 

Das FG hat zu diesem Sachverhalt festgestellt, 

�± dass der Gewinn des Stpfl. zu Recht um den Wert der Privatnutzung des im 
Einzelunternehmen geführten Pkw (ermittelt nach der 1 %-Regelung) erhöht wurde, weil 
das Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß war. Denn dieses müsse zeitnah und in 
geschlossener Form geführt werden und neben dem Datum sowie den Fahrtzielen 
grundsätzlich auch den jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner oder den 
konkreten Gegenstand der dienstlichen Verrichtung aufführen. 

�± Hinsichtlich der Privatnutzung des von der GmbH geführten Pkw sei dem Stpfl. jedoch 
keine vGA zuzurechnen, weil eine Privatnutzung nur vorliegen würde bei einer vertraglich 
nicht geregelten privaten Kfz-Nutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer. Im 
Streitfall liege jedoch mit dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag eine fremdübliche 
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Überlassungs- oder Nutzungsvereinbarung vor, so dass die Nutzung betrieblich 
veranlasst sei. 

Hinweis: 

Für die Praxis hervorzuheben ist insbesondere auch der Verweis des FG auf die einschlägige BFH-
Rechtsprechung, nach der sich Stpfl. nicht mit Erfolg darauf berufen können, entsprechende 
Fahrtenbücher seien von der Vorbetriebsprüfung anerkannt worden. Denn die Finanzbehörde hat die 
Grundlagen der Besteuerung bei jeder Veranlagung ohne Rücksicht auf die Behandlung desselben 
Sachverhalts in Vorjahren selbständig festzustellen und die Rechtslage neu zu beurteilen; sie ist an 
die Sach- oder Rechtsbehandlung in früheren Jahren auf Grund des einkommensteuerlichen 
Abschnittsprinzips nicht gebunden. 

25 VGA: Prüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts unter Beachtung 
von Gehaltsstrukturuntersuchungen 

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung �± z.B. BFH-Urteil v. 4.6.2003 
(Aktenzeichen I R 24/02, BStBl II 2004, 136) �± liegt eine vGA u.a. dann vor, wenn die GmbH 
ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer für dessen Tätigkeit unangemessen hohe Bezüge 
gewährt. Da es für die Bemessung der angemessenen Bezüge eines Gesellschafter-
Geschäftsführers keine festen Regeln gibt, ist der angemessene Betrag im Einzelfall durch 
Schätzung  zu ermitteln. Bei dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, dass häufig nicht nur 
ein bestimmtes Gehalt als angemessen angesehen werden kann, sondern sich der Bereich 
des Angemessenen auf eine gewisse Bandbreite von Beträgen erstreckt. Unangemessen 
im Sinne einer vGA sind nur diejenigen Bezüge, die den oberen Rand dieser Bandbreite 
übersteigen. 

In diesem Sinne können im Rahmen der Angemessenheitsprüfung auch 
Gehaltsstrukturuntersuchungen berücksichtigt werden. Die Auffassung hat in jüngerer Zeit 
z.B. das FG Mecklenburg-Vorpommern (Urteil v. 21.12.2016, Aktenzeichen 3 K 272/13, 
EFG 2017, 1134, betreffend die Angemessenheit des Gehalts des Geschäftsführers einer 
gemeinnützigen GmbH) bestätigt �± und dabei explizit die BBE-Dokumentationen 2006 bis 
2013 (GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2006 ff., BBE-Verlag) herangezogen. 
Vergleichbar hatte die Betriebsprüfung in einem Streitfall vor dem FG Münster (Urteil v. 
21.2.2018, Aktenzeichen 10 K 2253/14 K, F, EFG �����������������������P�L�W���Ä�H�L�Q�H�U���(�U�K�H�E�X�Q�J���G�H�V���%�%�(-
�9�H�U�O�D�J�V�³�� ���%�%�(-Studie) in der Frage argumentiert, wie hoch denn der angemessene 
Unternehmerlohn anzusetzen ist. 

Hinweis: 

Vor diesem Hintergrund ist aktuell darauf hinzuweisen, dass der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 
erneut gemeinsam mit BBE media und dem Handelsblatt eine Umfrage zur Höhe von GmbH-
Geschäftsführer-�*�H�K�l�O�W�H�U�Q���G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���K�D�W�����'�L�H���Q�H�X�H���6�W�X�G�L�H���Ä�*�P�E�+-Geschäftsführer-Vergütungen 
���������³���J�L�E�W���$�X�V�N�X�Q�I�W���•�E�H�U���G�L�H���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���*�H�K�l�O�W�H�U���X�Q�G���=usatzleistungen von GmbH-Geschäftsführern �± 
in 68 Branchen aus fünf Wirtschaftszweigen und nach Betriebsgrößenklassen gegliedert. 

26 Umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von Aufsichtsrats- und 
Beiratsmitgliedern 

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist geklärt, dass Geschäftsführer einer 
GmbH bei umsatzsteuerlicher Betrachtung nicht als Unternehmer anzusehen sind, weil sie 
nicht selbständig tätig sind. Die Frage, ob Aufsichtsratsmitglieder (vergleichbar den mit der 
Überwachung der Geschäftsführung beauftragten Beiratsmitgliedern bei einer GmbH) 
selbständig tätig sind, hatte der BFH in der Vergangenheit immer bejaht. 

Mit seinem aktuellen Urteil vom 27.11.2019 (Aktenzeichen V R 23/19, www.stotax-first.de) 
hat der BFH nun aber seine umsatzsteuerliche Rechtsprechung geändert und entschieden, 
dass ein Aufsichtsratsmitglied dann nicht als Unternehmer tätig ist, wenn es wegen einer 
nicht variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt. 
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Im konkreten Streitfall war der Kläger und Revisionskläger leitender Angestellter der S-AG 
und bis zum 2.3.2015 Aufsichtsratsmitglied der E-AG, deren Alleingesellschafter die S-AG 
war. Gemäß der Satzung der E-AG erhielt jedes Aufsichtsratsmitglied für seine Tätigkeit 
eine jährliche Festvergütung von 20 000 �¼�� �R�G�H�U�� �Hinen zeitanteiligen Anteil hiervon. Nach 
dem Anstellungsvertrag zwischen dem Kläger und der S-AG waren Vergütungen für die 
Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten in Konzern- und Beteiligungsgesellschaften zu 
melden und abzuführen. Die Abführung erfolgt jährlich über die Verrechnung bei der 
Auszahlung der Tantiemen. 

Das FA behandelte den Kläger insoweit als Unternehmer und unterwarf die 
Aufsichtsratsvergütungen als Entgelt dem Regelsteuersatz. Der BFH hingegen verneinte, 
dass der Kläger als Aufsichtsratsmitglied unternehmerisch tätig geworden sei, und führte 
im Rahmen seiner Begründung aus, dass ein Aufsichtsratsmitglied entgegen bisheriger 
Rechtsprechung nicht als Unternehmer tätig sei, wenn es auf Grund einer nicht variablen 
Festvergütung kein Vergütungsrisiko trage. 

Ein Aufsichtsratsmitglied übt dann keine selbständige Tätigkeit aus, wenn es zwar weder 
dem Vorstand noch dem Aufsichtsrat hierarchisch untergeordnet ist, aber nicht in eigenem 
Namen, für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung, sondern für Rechnung und 
unter Verantwortung des Aufsichtsrats handelt und dabei auch nicht das wirtschaftliche 
Risiko seiner Tätigkeit trägt. 

Hinweis: 

Auch Beiratsmitglieder (ohne Vergütungsrisiko) müssen daher keine Umsatzsteuer auf ihre 
Vergütung abführen. Gleichwohl ist die weitere Rechtsentwicklung zu beobachten, da der BFH explizit 
offengelassen hat, in welchen anderen Fällen die Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrats 
demgegenüber weiterhin als unternehmerisch ausgeübt anzusehen sein könnte. 

27 Vollumfängliche Haftung einer GmbH-Geschäftsführerin für Umsatzsteuerschulden 
bei Steuerhinterziehung 

Nach § 69 AO haften GmbH-Geschäftsführer u.a. für Schulden der GmbH, soweit 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt 
werden. Insofern sollte gerade den Verpflichtungen zur Erklärung und zur Zahlung von 
Lohnsteuer und von Umsatzsteuer höchste Priorität beigemessen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist das rechtskräftige Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 
5.9.2019 (Aktenzeichen 9 K 9150/15, EFG 2019, 1949) zu sehen, mit dem das FG 
entschieden hat, dass dann, wenn die Geschäftsführerin einer Komplementär-GmbH 
(nachfolgend: K-GmbH) eine vollendete USt-Hinterziehung i.S.v. § 370 AO begeht, sie auch 
im Falle ihrer Inanspruchnahme nach § 69 i.V.m. § 34 AO für den beim FA eingetretenen 
Steuerschaden in vollem Umfang haftet, d.h. unabhängig von den individuellen 
Zahlungsmöglichkeiten der Steuerschuldnerin (K-GmbH) im sog. Haftungszeitraum. 

Im Streitfall war die Stpfl. die alleinige Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH einer 
am 1.8.2004 gegründeten GbR, deren Unternehmensgegenstand der Erwerb und die 
Sanierung von Immobilienvermögen war. Ende des Jahres 2006 stellte die GbR ihre 
werbende Tätigkeit ein und wurde von ihren Gesellschaftern liquidiert, spätere 
Vollstreckungsversuche des FA blieben erfolglos, das Insolvenzverfahren wurde im Juli 
2010 mangels Masse abgewiesen. Mangels Einreichung einer Umsatzsteuererklärung für 
das Streitjahr 2005 durch die GbR schätzte das FA die Besteuerungsgrundlagen und nahm 
mit einem auf § 69 AO gestützten Bescheid die Stpfl. wegen rückständiger 
Abgabenverbindlichkeiten der GbR persönlich in Haftung. 

Dazu stellt das FG fest, dass durch Haftungsbescheid in Anspruch genommen werden 
kann, wer kraft Gesetzes für eine Steuer haftet. Die Stpfl. habe sowohl den objektiven als 
auch den subjektiven Tatbestand des § 69 i.V.m. § 34 AO dadurch erfüllt, dass sie als 
alleinige gesetzliche Vertreterin der geschäftsführenden K-GmbH für die Streitjahre die 
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Pflicht der GbR zur Einreichung einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung zumindest mit 
bedingtem Vorsatz nicht erfüllt und auch die Umsatzsteuervorauszahlungen nicht geleistet 
hat (vorsätzliche Steuerhinterziehung). 

Zur Höhe der Haftung führt das FG unter Bezug auf die BFH-Rechtsprechung aus, dass 
�Ä�Z�H�U�� �%�H�L�K�L�O�I�H�� �]�X�� �H�L�Q�H�U�� �6�W�H�X�H�U�K�L�Q�W�H�U�]�L�H�K�X�Q�J�� �O�H�L�V�W�H���� �>�D�X�F�K�@�� �I�•�U�� �G�L�H�� �Y�H�U�N�•�U�]�W�H�� �6�W�H�X�H�U�� �L�Q���Y�R�O�O�H�U��
Höhe [hafte], wenn der Vorsatz des Gehilfen darauf gerichtet ist, den Tätern die Vorteile 
�L�K�U�H�U���7�D�W���D�X�I���'�D�X�H�U���]�X���V�L�F�K�H�U�Q�³�����'�L�H�V���J�H�O�W�H���D�X�F�K���I�•�U���G�L�H���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H���+�D�I�W�X�Q�J���Q�D�F�K���† 69 AO 
für den gesetzlichen Vertreter, wenn wegen vorsätzlicher Nichtabgabe von 
Jahressteuererklärungen eine vollendete Steuerhinterziehung vorliegt. 

Hinweis: 

Zu der Ermessensentscheidung des FA, ob und wen es als Haftenden in Anspruch nehmen will, hat 
das FG schlicht festgestellt, dass es bei Begehung einer Steuerhinterziehung (unabhängig von der 
Frage, ob auch noch andere Haftungsschuldner in Betracht kommen) ermessensgerecht ist, die 
Täterin einer Steuerhinterziehung als Haftungsschuldnerin (in voller Höhe) in Anspruch zu nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

MADER & PETERS GMBH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
Andreas Mader i. V. Carmen Knöll-Schrahe  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater  Steuerberaterin 
Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht Dipl.-Betriebswirtin 
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Haftungsbeschränkung: 

In unserem Rundschreiben finden Sie allgemeine Informationen. Diese sind weder dafür vorgesehen noch dazu 
geeignet, eine individuelle Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu 
ersetzen. Bei der Zusammenstellung der Informationen haben wir uns um größtmögliche Sorgfalt bemüht. 
Dennoch können wir keine Haftung, egal aus welchem Rechtsgrund für ihre Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit übernehmen. Gern können Sie uns wegen weitergehenden Informationen anrufen oder einen 
Besprechungstermin vereinbaren.  

Sollten Sie an unserem Rundschreiben nicht mehr interessiert sein, bitten wir um eine kurze Mitteilung. 
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Bundesministerium der Finanzen, III C 5 - S-7427b / 19 / 10001 :002

Schreiben (koordinierter Ländererlass) vom 28.01.2020

Fundstellen

Umsatzsteuer; Angaben zu Konsignationslagern (§ 6b UStG) in 
der Zusammenfassenden Meldung (§ 18a UStG)

Durch Artikel 12 Nummer 14 i. V. m. Artikel 39 Absatz 2 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl 2019 I S. 2451) 

wurde § 18a UStG zum 1. Januar 2020 geändert. Mit der Änderung wurde Artikel 262 Absatz 2 der Mehrwertsteuer-

Systemrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Entsprechend sind für Meldezeiträume nach dem 31. Dezember 2019 

in der Zusammenfassenden Meldung (§ 18a UStG) auch Angaben zu Lieferungen von Gegenständen, die im Rahmen 

eines Konsignationslagers (§ 6b UStG) in einen anderen EU-Mitgliedstaat versandt oder befördert werden und der 

Abnehmer der Gegenstände im Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder Beförderung feststeht, zu machen.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes:

Aus organisatorischen Gründen ist es übergangsweise nicht möglich, dass Unternehmer, die die 

Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG in Anspruch nehmen, die hierfür erforderlichen Angaben (§ 18a Absatz 1 

Satz 1 i. V. m. Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2a UStG) im Rahmen des bestehenden Verfahrens zur Abgabe der 

Zusammenfassenden Meldungen nach § 18a UStG vornehmen können.

Zur Erfüllung der bestehenden Meldepflichten und damit auch zur Erfüllung der Voraussetzung nach § 6b Abs. 1 Nr. 

4 UStG ist es daher erforderlich, dass die betreffenden Unternehmer für Meldezeiträume nach dem 31. Dezember 

2019 bei Vorliegen entsprechender Tatbestände eine Meldung über Beförderungen oder Versendungen im Sinne 

des § 6b Abs. 1 Nr. 4 UStG an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermitteln. Soweit Unternehmer auch auf 

Grund des Vorliegens anderer Tatbestände nach § 18a Abs. 1 bis 3 UStG zur Abgabe einer Zusammenfassenden 

Meldung für Meldezeiträume nach dem 31. Dezember 2019 verpflichtet sind, ist diese nach dem bekannten 

Verfahren an das BZSt zu übermitteln. Daneben ist eine Meldung über Beförderungen oder Versendungen im Sinne 

des § 6b Abs, 1 UStG zu übermitteln. Für die Meldezeiträume und Abgabefristen der Meldung über Beförderungen 

oder Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 Nr. 4 UStG gelten die Regelungen des § 18a Abs. 1 bis 3 UStG analog.

Der für die Meldung über Beförderungen oder Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 UStG zu verwendende 

Vordruck ist auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung bereitgestellt. Die erforderlichen Angaben können 

direkt online in den Vordruck eingegeben und übermittelt werden. Soweit erforderlich, kann der Vordruck nach 

entsprechendem Download auch offline ausgefüllt werden und auf einem sicheren Übertragungsweg an das DE-

Mail-Postfach des BZSt (konsignationslager@bzst.de-mail.de) übermittelt werden.

Das BZSt erteilt eine Bestätigung über die Übermittlung der Meldung. Bei Nutzung des Online-Vordrucks wird diese 

mittels einer Übermittlungsbestätigung direkt am Bildschirm angezeigt. Bei Übermittlung über DE-Mail wird die 

Bestätigung an das DE-Mail-Postfach des Absenders gesendet.
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Weitere Informationen zum Verfahren sind auf der Homepage des BZSt veröffentlicht.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir hoffen, es geht Ihnen gut und 
Sie sind mit vielen spannenden 
Ideen in das Jahr 2020 gestartet!

Aus MOORE STEPHENS wur -
de letzten September weltweit 
MOORE und darauf sind wir 
sehr stolz. Unsere Vorstandsvor -
sitzende Carol Haßelmans lädt 
Sie auf unserer neuen Website 
www.moore-germany.com ein, 
sie beim Spaziergang über den 
Magic Mountain Tiger & Turtle in 
Duisburg zu begleiten und dabei 
unsere Begeisterung über den 
neuen Brand zu erleben.

Sie halten gerade unseren ersten 
Newsletter im neuen Look in Ihren 
Händen. Wir sind gespannt, wie er 
Ihnen gefällt! MO(O)RE News gibt 
Ihnen Einblicke in unsere Arbeit – 
mit all den Herausforderungen 
und Änderungen, denen Sie sich 
täglich stellen. 

Eins aber hat sich nicht geändert: 
Um Sie und Ihr Unternehmen – 
auch über Landesgrenzen hinweg 
– beraten und begleiten zu kön-
nen, vertrauen wir weltweit auf das 
partnerschaftliche Miteinander in 
unserem Netzwerk. 

Herzliche Grüße
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EDITORIAL

�x�…�h�…�i�«�0 NEWS
WANDEL ERFOLGREICH GESTALTEN!

No. 1 2020

Ladies and gentlemen,

We hope you are doing well and 
that you started 2020 with many 
exciting ideas!

MOORE STEPHENS became  
MOORE worldwide last Septem-
ber. We are very proud of that. Our 
CEO, Carol Hasselmans, invites 
you to join her on our new  website 
www.moore-germany.com for a 
walk over the Magic Mountain 
Tiger & Turtle in Duisburg and to 
experience our enthusiasm for the 
new brand.

�ç���V���•�8�º�������o���Ý���ü�³�ã���Õ�����V�8���á�8�@�N��
newsletter with its new look in your 
hands. We are curious to know 
how you like it! MO(O)RE News 
 gives you insight into our work – 
with all the challenges and chan -
ges you face every day.

One thing has not changed, how -
ever: In order to be able to advise 
and accompany you and your com -
pany even across national borders, 
we rely on the partnership in our 
worldwide network.

Best regards

Dunja Krug,
Alliance Manager
MO(O)RE News 

E-Mail:  dunja.krug@moore-germany.com

Mehr Infos?
Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter:
More Infos?
Subscribe to our e-mail newsletter:
www.moore-germany.com
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Allerlei Angaben wurden durch 
BilMoG, BilRUG und IDW in den 
�ü�º�N�•�N�º�����h�•�Ý�8�º�����ø���³�ã�á�•�ã�º�8�N�K���³�ã�º���•�V�Ô��
die harte Patronatserklärung an -
�o�º���³�«�•�8���@�ã���³�P���x�ã�N���ã�Ý�8���n�º�8�5�â�ã�¬�Ý�N�º�N��
sich das Mutterunternehmen, sei -
���º�����Á���¬�Ý�N�º�8�V���N�º�8���º�Ý���º�����á���•��-
ziell beizustehen. Daraus ergeben 
sich zwei Vorteile:

1.  Auch in der Krise bleibt die Fort -
führungsannahme beim Toch -
terunternehmen angemessen.

2.  Die Offenlegung darf entfallen, 
weil das Mutterunternehmen für 
�³�ã�º���à�º�8�5�â�ã�¬�Ý�N�V���Õ�º�����@�º�ã���º�8���Á���¬�Ý-
terkapitalgesellschaft einsteht  
(§ 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB).

Die harte Patronatserklärung löst 
bis zu fünf Angaben bei Mutter-
unternehmen und  Tochterunter -
nehmen aus, nämlich

�I����drei HGB-Angaben  (1. Haftungs -
verhältnis beim Mutterunter -
nehmen, 2. nicht in der Bilanz 
enthaltenes Geschäft, 3. nicht 
marktübliches Geschäft mit Na -
hestehenden) und

�I����zwei Lex-IDW-Angaben  (1. Be-
standsgefährdung, 2. Naheste -
hende).

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

Die Angabe des Haftungsverhält -
nisses  beim Mutterunternehmen 
ist klar. Mittelgroße und große 
Gesellschaften müssen zusätzlich 
begründen, warum voraussicht -
lich keine Inanspruchnahme erfol -
gen wird. Zusätzlich gelten aber 
zwei weitere HGB-Angaben  für 
Mutterunternehmen und  Tochter -
unternehmen:

�I���������•�V�Õ�º�«�º�����@�ã���³�����8�N���V���³���ñ�o�º�¬�ø��
�@���o�ã�º���«�ã�@�ã�ø�º���K���à���8�N�º�ã�ü�º���V���³���á���•��-
zielle Auswirkungen von nicht in 
der Bilanz enthaltenen Ge -
schäften , soweit die Risiken und 
Vorteile wesentlich sind und die 
Offenlegung für die Beurteilung 
der Finanzlage des Unterneh -
mens erforderlich ist (§ 285 Nr. 3 
HGB).

�I���������•�V�Õ�º�«�º�����@�ã���³���•�V���ã���³�º�@�N���³�ã�º��
nicht zu marktüblichen Bedin -
gungen zustande gekommenen 
Geschäfte , soweit sie wesent -
lich sind, mit Nahestehenden, 
einschließlich Angaben zur Art 
der Beziehung, zum Wert der 
Geschäfte sowie weiterer Anga -
ben, die für die Beurteilung der 
Finanzlage notwendig sind; aus -
genommen sind Geschäfte mit in 
100%igem Anteilsbesitz in einen 

Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen (§ 285 Nr. 21 HGB).

Beide Angaben sind auf die harte 
Patronatserklärung anwendbar. 
Sie dürfen auch dann nicht ent -
fallen, wenn im Lagebericht auf 
die Patronatserklärung hingewie -
sen wird: Zum einen gelten die 
Anhang angaben nun einmal, und 
zum anderen fällt der Abschluss -
prüfer inzwischen getrennte 
Prüfungsurteile  zu Abschluss 
und Lagebericht, weshalb der 
Abschluss auch isoliert betrachtet 
vollständig sein muss.

Schließlich kommen zwei  weitere 
fragwürdige, weil gesetzlich nicht 
�ø���³�ã�á�•�ã�º�8�N�º��IDW-Angaben  in Be -
tracht:

�I�����X�(�á���¨�³���Ð�Õ�Î�����P���I�P��(Unternehmens-
fortführung)  fordert bestandsge -
fährdete Unternehmen dazu auf 
anzugeben, dass sie bestands -
gefährdet sind, was dazu führte 
und was der gesetzliche Vertreter 
dagegen tun will. Diese Angabe 
geht über die bisherige Risikobe -
richterstattung im Lagebericht 
deutlich hinaus.

ANHANGANGABEN ZUR  
PATRONATSERKLÄRUNG
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A variety of disclosures have been 
�¬���³�ã�á�º�³���ã�����8�º�¬�º���N���u�º�•�8�@���ã�����N�Ý�º��
Accounting Modernization Act, the 
Accounting Directive Implemen -
tation Act and in IDW standards 
which are applicable to hard letters 
of support, in which a parent com -
�5�•���u���V���³�º�8�N�•�ø�º�@���N�����5�8���n�ã�³�º���á���•��-
cial assistance to its subsidiary. This 
�¬�8�º�•�N�º�@���N�o�����«�º���º�á�N�@�J

1.  The going concern assumption 
for subsidiaries is considered to 
be fair even in times of crisis.

2.  Disclosure can be dispensed 
with because the parent compa -
ny is responsible for its subsidia -
ries‘ obligations (§ 264(3) Sen -
tence 1 No. 2 of the Commercial 
Code).

A hard letter of support triggers 
�V�5���N�����á�n�º���³�ã�@�¬�ü���@�V�8�º�@���Ô���8���5�•�8�º���N��
companies and  subsidiaries; speci -
�á�¬�•�ü�ü�u�J��

�I����three disclosures required by 
the Commercial Code  (1. Re-
mote contingent liabilities of the 
parent company, 2. Off-balance 
sheet transactions, 3. Transactions 
with related parties not at arm‘s 
length); and

�I����two disclosures required by IDW 
standards  (1. Going Concern,  
2. Related Parties).

The need for parent companies 
to disclose remote contingent 
liabilities  is clear. Large and mid-
sized companies are also required 
to furnish reasons why a loss is 
not expected to materialize. But 

two additional disclosures  are also 
required by the Commercial Code  
for both parent companies and  
subsidiaries:

�I�����X�N���ã�@�����º�¬�º�@�@�•�8�u���N�����³�ã�@�¬�ü���@�º���N�Ý�º���N�u�5�º��
and purpose of off-balance sheet 
transactions , as well as the risks, 
�«�º���º�á�N�@�K���•���³���á���•���¬�ã�•�ü���ã���5�•�¬�N�����Ô��
those transactions, provided the 
�8�ã�@�ø�@���•���³���«�º���º�á�N�@���•�8�º�����•�N�º�8�ã�•�ü��
and disclosure of these transac -
tions is necessary for assessment 
of the company‘s liquidity position 
(§ 285 No. 3 of the Commercial 
Code).

�I�������N���N�Ý�º���n�º�8�u���ü�º�•�@�N�K���ã�N���ã�@�����º�¬�º�@�@�•�8�u���N����
disclose transactions with related 
parties not at arm‘s length , inso -
far as those transactions are mate -
rial, including disclosures relating 
to the nature of the relationship, 
the value of the transactions and 
other disclosures necessary for as -
sessment of the liquidity position; 
an exception applies for transac -
tions with wholly owned and con -
solidated companies (§ 285 No. 21 
of the Commercial Code).

Both disclosures apply for hard 
letters of support. The disclosures 
may not be omitted just because 
a reference to the letter of support 
is included in the management 
�8�º�5���8�N�J���á�8�@�N�K���ã�N���ã�@���N�Ý�º���³�ã�@�¬�ü���@�V�8�º�@���ã����
the notes that count, and second, 
the auditor now reaches separate 
judgments ���•�«���V�N���N�Ý�º���á���•���¬�ã�•�ü��
statements and management 
�8�º�5���8�N�K���@�����N�Ý�•�N���N�Ý�º���á���•���¬�ã�•�ü���@�N�•�N�º-
ments need to be complete even 
when viewed in isolation. 

Finally, two additional IDW dis -
closures  come into consideration, 
though these are questionable 
�@�ã���¬�º���N�Ý�º�u���•�8�º�������N���¬���³�ã�á�º�³���«�u���ü�•�o�J��

�I�����Á�Ý�º�����º�o���n�º�8�@�ã���������Ô���X�(�á�����V�³�ã�N�ã���Õ��
�³�N�•���³�•�8�³���Ð�Õ�Î��(Going Concern)  re-
quires companies whose survival 
is in jeopardy to disclose the fact 
that their survival is in jeopardy, as 
well as what led to this situation 
and what their legal representa-
tives plan to do about it. This 
 disclosure goes well beyond the 
current risk disclosures in the  
management report.

�I�����X�³�����b�0�n�(�0�c���Ó�Ó�Î��(Related Parties)  
requires comprehensive disclosu -
res relating to transactions with 
related parties. This disclosure is 
to be made even if the Commer -
cial Code expressly provides for an 
exemption from this requirement, 
such as if the related party is a 
wholly owned subsidiary.

And so the quote from Johann 
Gottfried von Herder  applies here 
as well: „From those to whom 
much is given, much is expected.“

Literature: Schüttler, Anhanganga -
ben zur Patronatserklärung, NWB 
WP Praxis 2019, p. 164, Vol. 6.

AUDIT

DISCLOSURES IN THE NOTES CONCERNING  
LETTERS OF SUPPORT 

Mark Schüttler,
Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater
Moore Westfalen AG,
Dortmund

E-Mail:  dortmund@moore-germany.com

�I�����X�³�����b�0�n�(�0�c���Ó�Ó�Î��(Nahestehende)  
fordert umfassende Angaben zur 
Transaktion mit Nahestehenden. 
Diese Angabe soll selbst dann zu 
machen sein, wenn das HGB etwa 
wegen 100%igen Anteilsbesitzes 
ausdrücklich eine Befreiung vor-
sieht, siehe oben.

Und so gilt auch hier mit Johann 
Gottfried von Herder : „Wem viel 
gegeben wird, von dem wird viel 
verlangt.“

Literatur: Schüttler, Anhanganga-
ben zur Patronatserklärung, NWB 
WP Praxis 2019, S. 164, Heft 6.



WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

ABGRENZUNG VON CASH GENERATING UNITS 
�È�z�(���J�…�…�(�á�X�n�n�s���n�n�…�k���Á�X�…�z

�r�����È�³�á�X�«�k�È�z�J�0�z���à�…�z�����z�(�0�«�È�z�J�0�z���X�x�� 
�x���z���J�0�x�0�z�Á�s�«�0�¨�…�«�Á�X�z�J���r��
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In der IFRS-Bilanzierungspraxis 
stellt die Abgrenzung von zah -
lungsmittelgenerierenden Ein -
heiten, sog. cash generating units 
(CGUs), für Zwecke der Goodwill-
Allokation sowie des Goodwill-
Impairment-Tests stets eine große 
Herausforderung dar. IFRS-An -
wender müssen der Frage der 
korrekten Abgrenzung von CGUs 
und der Allokation eines deriva -
tiven Goodwill auf die relevanten 
CGUs nicht nur im Rahmen der 
ursprünglichen Abbildung der 
Kaufpreisallokation nach IFRS 3 
nachgehen, sondern ggf. auch 
im Falle einer Reorganisation der 
Konzernstruktur.
Bei einer cash generating unit 
handelt es sich entsprechend 
�³�º�8���(�º�á���ã�N�ã�������ã�����X���³���Ñ�Ô�P�Ô���V�����³�ã�º��
�ø�ü�º�ã���@�N�º���ã�³�º���N�ã�á�•�ã�º�8�«�•�8�º���J�8�V�5�5�º��
von Vermögenswerten, die Mittel -
�•�V�â�\�@�@�º���º�8�•�º�V�Õ�N�K���³�ã�º���o�º�ã�N�º�@�N�Õ�º-
hend unabhängig von Mittelzu -
�â�\�@�@�º�����•���³�º�8�º�8���à�º�8�����Õ�º���@�o�º�8�N�º��
oder anderer Gruppen von Ver -
mögenswerten sind. CGUs kön -
nen beispielsweise Produktlinien, 
�¨�8���³�V�ø�N�ã�����@�•���ü�•�Õ�º���K���Õ�º���Õ�8�•�á�@�¬�Ý�º��
Gebiete oder Geschäftsbereiche 
sein.

Entscheidend für die Struktur 
der Goodwill-tragenden CGUs ist 
das interne Berichtswesen eines 
Unternehmens (Management-
Reporting), das die regelmäßi -
ge Überwachung des Goodwill 
beinhaltet. Das Management-Re -
porting umfasst alle Berichte, die 
in schriftlicher oder elektronischer 
Form vorliegen, systematisch 
und regelmäßig erstellt werden 
sowie entscheidungsrelevante 
Informationen enthalten. Es dient 
i. d. R. der Dokumentation von 
Ist-Ereignissen, der Darstellung 

von Plan-Ist-Abweichungen und 
nicht zuletzt als Grundlage und 
Kontrolle von Unternehmensent -
scheidungen.

Neben Veräußerungen von 
Geschäftsbereichen oder Teilen 
davon treten bei vielen Konzernen 
nicht selten Umstrukturierungen 
(Reorganisationen) auf. Regelmä -
ßig damit verbunden sind Ände -
rungen in der internen Berichts- 
und Überwachungsstruktur. Eine 
Reorganisation der Berichtsstruk -
tur, die die Zusammensetzung 
einer oder mehrerer CGUs, denen 
ein Firmenwert zugeordnet wird, 
�Ÿ���³�º�8�N�K���Ô�\�Ý�8�N���Õ�º���Ÿ�L���X���³���Ñ�Ô�P�Ö�Õ���•�V��
einer Neuzuordnung des Good -
will. Auch Veränderungen bei 
Ressortverteilungen oder der 
Wegfall einer Managementebene 
führen i. d. R. zu einer Anpassung 
bei der Überwachung und Steu -
erung des Goodwill sowie des 
Management-Reportings. Reor -
ganisationen und Änderungen in 
der Unternehmenssteuerung bzw. 
-überwachung bilden einen An -
haltspunkt für Wertminderungen 
(triggering event) und erfordern 
einen Goodwill-Impairment-Test 
sowohl vor als auch nach einer 
Reallokation des Geschäfts- oder 
Firmenwerts.

Bei einer Reorganisation der 
Berichtsstruktur eines Unterneh -
���º���@���@�ã�º�Ý�N���X���³���Ñ�Ô�P�Ö�Õ���º�ã���º���z�º�V-
zuordnung des Goodwill unter 
Anwendung eines relativen Wert -
ansatzes vor. Die Allokationsme -
thode soll der Zuordnung eines 
Firmenwerts im Falle eines Ver -
kaufs einer CGU bzw. eines Teils 
davon ähneln. Als Wertmaßstäbe 
kommen dafür der Nutzungswert 
(value in use) oder der beizulegen -

de Zeitwert abzüglich Veräuße -
rungskosten (fair value less costs 
to sell) in Betracht. Buchwerte 
hingegen können nicht heran -
gezogen werden. Grundsätzlich 
wird auf die Wertverhältnisse der 
abgehenden CGU abgestellt. Im 
Falle von rein organisatorischen 
Umstrukturierungen dürfte diese 
Vorgehensweise i. d. R. angemes -
sen sein, wenn sich die Annah -
men zur Nutzung von Synergien 
gegenüber der ursprünglichen 
Allokation nicht wesentlich geän -
dert haben. Eine andere Methode, 
z. B. das Abstellen auf die Wert -
verhältnisse der aufnehmenden 
CGU oder die Durchführung einer 
�á�ø�N�ã�n�º�����k�•�V�Ô�5�8�º�ã�@�•�ü�ü���ø�•�N�ã�����K���ã�@�N��
nur zulässig, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass diese zu einer 
angemesseneren Verteilung des 
Goodwill führt. 

In der Bilanzierungspraxis werden 
�Ý�Ÿ�V�á�Õ�����º�Ý�8�º�8�º���x�º�N�Ý���³�º�����Ô�\�8��
die Reallokation des Goodwill bei 
Änderungen in der CGU-Struktur 
angewendet. Die Ergebnisse wer -
den untereinander verglichen und 
verplausibilisiert, bevor sich der 
IFRS-Anwender für die als am an -
gemessensten erachtete Methode 
entscheidet.



AUDITING

DEFINITION OF CASH GENERATING UNITS AND 
GOODWILL ALLOCATION

�r���0�I�I�0�!�Á�³���…�I���!�R���z�J�0�³���X�z���x���z���J�0�x�0�z�Á�� 
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In IFRS accounting practice, the 
�³�º�á���ã�N�ã���������Ô���¬�•�@�Ý���Õ�º���º�8�•�N�ã���Õ��
units (CGUs) for the purpose of 
goodwill allocation and of the 
goodwill impairment test always 
represents a major challenge. 
IFRS users must address  the 
�ã�@�@�V�º�����Ô���N�Ý�º���¬���8�8�º�¬�N���³�º�á���ã�N�ã��������
of CGUs and  the allocation of 
derivative goodwill to the relevant 
CGUs not only when performing 
the purchase price allocation ac -
cording to IFRS 3, but also in the 
event of a reorganization in the 
group structure.

�X�����•�¬�¬���8�³�•���¬�º���o�ã�N�Ý���N�Ý�º���³�º�á���ã�N�ã������
in IAS 36.6, a cash generating unit 
�ã�@���N�Ý�º���@���•�ü�ü�º�@�N���ã�³�º���N�ã�á�•�«�ü�º���Õ�8���V�5��
of assets that generates cash 
�ã���â���o�@���N�Ý�•�N���•�8�º���ü�•�8�Õ�º�ü�u���ã���³�º�5�º��-
�³�º���N�����Ô���N�Ý�º���¬�•�@�Ý���ã���â���o�@���Ô�8������
other assets or groups of assets. 
CGUs can be, for example, prod-
uct lines, production facilities, 
geographical areas, or business 
units.

The internal reporting system of 
a company (management re -
porting), which includes regular 
monitoring of goodwill, is decisive 
for the structure of the goodwill-
carrying CGUs. Management 
reporting includes all reports 
that are available in written or 
electron ic form, are prepared 
systematically and regularly, and 
contain information relevant to 
decisionmaking. As a rule, it is 
used to document actual events, 
to display deviations between 
�5�ü�•�����º�³���•���³���•�¬�N�V�•�ü���á�Õ�V�8�º�@�K���•���³�K��
last but not least, as a basis and 
control for corporate decisions.

In addition to the sale of business 
units or parts thereof, reorga -

nizations occur. This regularly 
involves changes in the inter -
nal reporting and monitoring 
structure. In accordance with 
�X���³���Ñ�Ô�P�Ö�Õ�K���•���8�º���8�Õ�•���ã�•�•�N�ã���������Ô���N�Ý�º��
reporting structure that changes 
the composition of one or more 
CGUs to which goodwill is allo -
cated leads to a reallocation of 
goodwill. Changes in the distri -
bution of departments or the loss 
of a management level generally 
also lead to adjustments in the 
monitoring and control of good-
will and management reporting. 
Reorganizations and changes in 
corporate management or moni -
toring represent triggering events 
and require a goodwill impair -
ment test both before and after 
the reallocation of goodwill.

If the reporting structure of an 
�º���N�ã�N�u���ã�@���8�º���8�Õ�•���ã�•�º�³�K���X���³���Ñ�Ô�P�Ö�Õ��
requires a reallocation of goodwill 
using a relative value approach. 
The allocation method should 
be similar to the allocation of 
goodwill in the event of the sale 
of a CGU or a part of it. The basis 
value used is the value in use or 
the fair value less costs to sell. 
Book values, on the other hand, 
cannot be used. As a matter of 
principle, the value ratios of the 
outgoing CGU are used as a basis. 
In the case of purely organisation-
al restructuring, this approach 

should generally be appropriate 
if the assumptions regarding the 
use of synergies have not chang-
�º�³���@�ã�Õ���ã�á�¬�•���N�ü�u���¬�����5�•�8�º�³���o�ã�N�Ý��
the original allocation. Another 
method, e. g., basing it on the val-
ue relationships of the receiving 
�!�J�È�����8���¬�•�8�8�u�ã���Õ�����V�N���•���á�¬�N�ã�N�ã���V�@��
purchase price allocation, is only 
permissible if it can be proven 
that this leads to a more appro-
priate distribution of goodwill.  

In accounting practice, several 
methods are often used for the 
reallocation of goodwill in the 
event of changes in the CGU 
structure. The results are com-
pared and checked for plausibility 
before the IFRS user decides on 
the method deemed most appro -
priate.
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Die Digitalisierung von Ge -
schäftsmodellen und der zugrun -
de liegenden Prozesse betrifft die 
gesamte Wertschöpfungskette 
des Unternehmens und hat di -
�8�º�ø�N�º�����0�ã���â�V�@�@���•�V�Ô���³�ã�º���«���ü�ü�º���K���³�ã�º��
Organisation und die Prozesse 
im Finanzbereich. Um neben der 
Erfüllung gesetzlicher Anforde -
rungen auch den Unternehmens -
erfolg zu sichern, ihre Abteilun -
�Õ�º�����º�Ô�Ô�º�ø�N�ã�n�º�8���V���³���º�Ô�á�•�ã�º���N�º�8���•�V��
gestalten und als Dienstleister im 
Unternehmen einen Mehrwert 
zu liefern, müssen Finanzfüh -
rungskräfte zukünftig vermehrt 
innovative Strategien mithilfe der 
Digitalisierung entwickeln. Die 
Stärkung der IT-Kompetenz im 
Finanzbereich ist hierfür uner -
lässlich und die ganzheitliche Be -
trachtung und Optimierung der 
Prozesse gewinnt immer stärker 
an Bedeutung.

Für die Finanzabteilungen im 
Mittelstand sehen wir durch die 
Möglichkeiten der Digitalisie -
rung kurzfristig zwei wesentliche 
Chancen:

1.  Prozessoptimierung: Steige -
�8�V���Õ���³�º�8���0�Ô�á�•�ã�º���•���V���³���0�Ô�Ô�º�ø�N�ã-
vität der Finanzabteilung 

Geschäftsprozessmanagement 
und -optimierung sind zentrale 
Maßnahmen bei der Umsetzung 
der Digitalisierungsagenda im 
Unternehmen. Dabei sollten die 
unternehmerischen Kernprozesse 
„Purchase-to-Pay“ und „Order-to-
Cash“ ganzheitlich („end-to-end“) 
strukturiert sein. Die Verbuchung 
der Ein- und Ausgangsrechnun -
gen ist entsprechend nicht als 
separater Prozess zu betrachten. 
Vielmehr ist die Generierung und 
Übergabe der Buchungsdaten 
in das Finanzsystem im Gesamt -
prozess inhärent und erfolgt 
weitgehend automatisiert. Bei 
größeren Transaktionsvolumina 
kann hierbei auch der Einsatz von 
Softwarerobotern sinnvoll sein, 
die nach vorgegebenen Entschei -
dungsregeln repetitive und auf 
strukturierten Daten basieren -
de Prozessschritte durchführen 
(Robotic-Process-Automation).

Grundvoraussetzung für die 
Prozessoptimierung ist eine 
IT-Systemlandschaft, die mög -
lichst nahtlos integriert ist und 
mit einem harmonisierten 
Datenmanagement, d. h. einer 
sauberen Strukturierung der 
Stamm- sowie Bewegungsdaten, 
�º�ã���º�����@�¬�Ý���º�ü�ü�º�����V���³���º�Ô�á�•�ã�º���N�º����
Datenaustausch ermöglicht, um 
die Prozesse im Finanzbereich 
���•�t�ã���•�ü���º�Ô�á�•�ã�º���N���V���³���º�Ô�Ô�º�ø�N�ã�n��
auszuführen. Die beste Lösung 
muss dabei nicht immer eine 
große ERP-Plattform darstellen, 
die alle Unternehmensfunktio -
nen ganzheitlich abbildet. Ins -
besondere für kleine und mittel -
ständische Unternehmen ist es 
�Ý�Ÿ�V�á�Õ���³�ã�º���n���8�N�º�ã�ü�Ý�•�Ô�N�º�8�º���n���@�V���Õ�K��
individuelle Softwarelösungen 
�³�V�8�¬�Ý���³�¬�Ý���ã�N�N�@�N�º�ü�ü�º�����º�Ô�á�•�ã�º���N�����ã�N-
einander zu verbinden. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass hier 
schlanke, kostenoptimal aufge -
setzte Implementierungs-/Migra -
tionsprojekte sehr zeitnah einen 
positiven Effekt bringen und sich 
�Ý�Ÿ�V�á�Õ���@�¬�Ý���������•�¬�Ý���Ð�Ò�k�Ñ�Î���x�����•-
ten amortisieren können.
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2.  Leistungsstarkes Financial 
Performance Management: 
Verbessertes Informationsma -
nagement und Erweiterung 
von Analysefähigkeiten 

Im Ergebnis sorgt die Automa -
tisierung und Standardisierung 
wiederkehrender Prozesse in Ver -
bindung mit einem optimierten 
Datenmanagement wiederum 
für qualitativ hochwertige Finanz -
daten, erhöht die Geschwindig -
keit der Datenverfügbarkeit und 
schafft zusätzliche Personalkapa -
zitäten. Hiermit werden zudem 
bessere Voraussetzungen für ein 
optimiertes Finanzmanagement 
geschaffen, das wiederum die 
Unternehmensführung maßgeb -

lich verändert – weg von einer 
reaktiv-analytischen hin zu einer 
proaktiv-prognostizierenden 
Steuerung mit einem integrierten 
Risikofrüherkennungssystem.
Der Einsatz einer leistungsstar -
ken Financial-Performance-Ma -
nagement-Software, welche die 
Bereiche (Konzern-)Abschluss-
erstellung, Planung, Controlling, 
Reporting und Analyse kombi -
niert, trägt hierzu maßgeblich 
bei. Bewährte Lösungen, wie eine 
Kombination aus der LucaNet-
Software und Microsoft Power 
BI liefern z. B. bei geringerem 
manuellem Aufwand oftmals 
�º�ã�����@�ã�Õ���ã�á�ø�•���N���N�8�•���@�5�•�8�º���N�º�8�º�@��
� �ã�ü�³���³�º�8���á���•���•�ã�º�ü�ü�º�����È���N�º�8���º�Ý-
menskennzahlen. Sie bieten 

zudem erweiterte Optionen für 
ein leistungsfähigeres Finanz -
management, wie z. B. Ad-hoc-
Reporting, Massendatenanalyse, 
Risikofrüherkennung und Predic -
tive Analytics. Diese Möglichkei -
ten zur Erhaltung und Steigerung 
der unternehmerischen Wettbe -
werbsfähigkeit gewinnen immer 
stärker an Bedeutung und sind 
entsprechend für die Finanzab -
teilung zukünftig essenziell. Auch 
hier kann meist mit überschau -
barem Aufwand ein deutlicher 
Mehrwert erzielt werden. Es lohnt 
sich daher, die sich bietenden 
Potentziale f rühzeitig aktiv zu 
nutzen und die neuen digitalen 
Möglichkeiten als Chance zu 
sehen.

The digitalization of business mod-
els and the underlying processes 
affect the whole value chain of 
�N�Ý�º���¬�����5�•���u���•���³���³�ã�8�º�¬�N�ü�u���ã���â�V-
ence the organization, roles, and 
�5�8���¬�º�@�@�º�@���ã�����á���•���¬�ã�•�ü���•�¬�¬���V���N�ã���Õ�P��
�X�������8�³�º�8���N���������N�������ü�u���Ô�V�ü�á�ü�ü���ü�º�Õ�•�ü���8�º-
quirements but also to ensure the 
success of the company, to make 
their departments more effec-
�N�ã�n�º���•���³���º�Ô�á�¬�ã�º���N�K���•���³���N�����³�º�ü�ã�n�º�8��
added value as a service provider 
�o�ã�N�Ý�ã�����N�Ý�º���¬�����5�•���u�K���á���•���¬�ã�•�ü��
managers need to develop more 
innovative strategies with the help 
of digitalization in the future. The 
strengthening of IT competencies 
�ã�����N�Ý�º���á���•���¬�ã�•�ü���@�º�¬�N���8���ã�@���N�Ý�º�8�º�Ô���8�º��
indispensable and the comprehen-
sive view on, and optimization of, 
processes is becoming increasingly 
important.

�I���8���N�Ý�º���á���•���¬�º���³�º�5�•�8�N���º���N�����Ô��
medium-sized companies we see 
two main opportunities in the 
short term due to the possibilities 
of digitalization:

1.  Process-optimization: increase  
�ã�����º�Ô�á�¬�ã�º���¬�u���•���³���º�Ô�Ô�º�¬�N�ã�n�º���º�@�@�� 
���Ô���N�Ý�º���á���•���¬�º���³�º�5�•�8�N���º���N

Business process management 
and optimization are key actions 
when implementing a digitaliza -
tion agenda in the company. The 
core business processes “Purchase-
to-Pay” and “Order-to-Cash” should 
be structured “end to end”. The 
posting of incoming and outgoing 
invoices is not to be regarded as 
a separate process. The generati -
on and transfer of posting data to 
�N�Ý�º���á���•���¬�ã�•�ü���@�u�@�N�º�����ã�@���ã���Ý�º�8�º���N��
in the overall process and widely 
automat ed. For larger transaction 
volumes it can also be useful to 
make use of software robots that 
perform repetitive processes based 
on structured data according to 
�5�8�º�³�º�á���º�³���³�º�¬�ã�@�ã�������8�V�ü�º�@���b�8���«���N�ã�¬�n
process-automation).

A precondition for the process-
optimization is an IT landscape that 
is seamlessly integrated and offers 

a harmonized data management 
system, meaning a clear structur-
ing of the master and transaction 
�³�•�N�•���N�Ý�•�N���•�ü�ü���o�@���Ô�•�@�N���•���³���º�Ô�á�¬�ã�º���N��
data exchange to run processes in 
�N�Ý�º���á���•���¬�ã�•�ü���@�º�¬�N���8���•�@���º�Ô�á�¬�ã�º���N�K���•���³��
effectively as possible. For that it is 
not necessary to use a huge ERP 
platform that covers all business 
functions. Especially for small and 
mid-sized businesses it is often 
�����8�º���•�³�n�•���N�•�Õ�º���V�@���N�����º�Ô�á�¬�ã�º���N�ü�u��
combine individual software sys -
tems connected through interfaces. 
Our experience shows that lean, 
cost-optimized implementation/
migration projects bring a positive 
effect very quickly and often are 
amortized within 24–30 months.

�Ð�P�����¨���o�º�8�Ô�V�ü���á���•���¬�ã�•�ü���5�º�8�Ô���8���•���¬�º��
management: improved in -
formation management and 
enhanced analytical capabilities

As a result, the automation and 
standardization of repeating pro -
cesses, combined with optimized 
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data management, provid es high -
�º�8���7�V�•�ü�ã�N�u���á���•���¬�ã�•�ü���³�•�N�•�K���ã���¬�8�º�•�@�º�@��
the speed of data availability, and 
creates additional human capacit-
ies. This also creates better condi -
�N�ã�����@���Ô���8�����5�N�ã���ã�•�º�³���á���•���¬�ã�•�ü�����•-
nagement, which in turn majorly 
changes the way companies are 
managed – away from reactive-
analytical to proactive-predictive 
steering with an integrated early 
risk detection system.

�Á�Ý�º���V�@�º�����Ô���•���5���o�º�8�Ô�V�ü���á���•���¬�ã-
al performance management 
software which combines 

�b�¬�����@���ü�ã�³�•�N���º�³�c���á���•���¬�ã�•�ü���@�N�•�N�º���º���N��
prepara tion, planning, controlling, 
reporting and analysis contributes 
�@�ã�Õ���ã�á�¬�•���N�ü�u���N�����N�Ý�ã�@�P���¨�8���n�º�����@���ü�V-
tions, like a combination of the 
 LucaNet software and Microsoft 
Power BI often provide a signi -
�á�¬�•���N�ü�u���N�8�•���@�5�•�8�º���N���5�ã�¬�N�V�8�º�����Ô��
company data with less manual 
effort. They also offer advanced 
���5�N�ã�����@���Ô���8�������8�º���5���o�º�8�Ô�V�ü���á���•��-
cial management, such as ad-hoc 
reporting, mass data analysis, early 
risk detection and predictive ana -
lytics. These opportunities become 
increasingly important for main -

taining and increasing corporate 
competitiveness and therefore are 
�º�@�@�º���N�ã�•�ü���Ô���8���N�Ý�º���á���•���¬�º���³�º�5�•�8�N-
ment in the future. Here again sub -
stantial added-value can usually be 
achieved with manageable effort. It 
is therefore worthwhile to actively 
use the available potential at an 
early stage and see the new digital 
possibilities as an opportunity.

STEUERN

DIE VERÄNDERUNGEN DER  
�È�³�s�³�Á�0�È�0�«�«�0�I�…�«�x���à�0�«�n���z�J�0�z���0�X�z�0�� 
NACHHALTIGE UNTERSUCHUNG GANZER 
WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

Steuerreform ist der kombinierte 
Regelsteuersatz in den USA (Bund 
und Bundesstaaten) in den meis -
ten Fällen deutlich niedriger als 
in Deutschland mit rund 30 %. So 
beträgt der kombinierte Regel -
steuersatz für New York beispiels -
weise 26,3 %.

Diese Verschiebung würde daher 
eine Überprüfung der aktuellen 
Finanzierungsstruktur der deut -
schen Investitionen in den USA 
und eine eher langfristige Planung 
zur Änderung der Finanzierungs -
struktur erfordern. Der Druck, 
sowohl komplette Finanzierungen 

Vor zwei Jahren ist die US-Steuer -
reform („Tax Cuts and Jobs Act“) in 
Kraft getreten. Neben der bekann -
ten Senkung des Unternehmen -
steuersatzes von 35 % auf 21 % 
haben sich die für internationale 
Investoren relevanten Steuerregeln 
stark verändert. Zum einen haben 
die USA von einem weltweiten auf 
ein territoriales System umgestellt, 
was bedeutet, dass Dividenden 
von ausländischen Tochtergesell -
schaften steuerfrei sind (dies ist 
heute der übliche Standard in den 
meisten OECD-Ländern). Zweitens 
wurde ein System von „Zuckerbrot 
und Peitsche“ eingeführt, das zum 

Ziel hat, Investitionen in den USA 
anzuziehen und zu halten. Im Fol -
genden werden wir kurz mögliche 
Schwierigkeiten für bestehende 
Investitionen aus deutscher Sicht 
darstellen.

Zunächst einmal hat die starke 
Senkung der Steuersätze die opti -
male Finanzierung einer Investiti -
on in den USA verändert. Vor der 
US-Steuerreform war es aufgrund 
des im Vergleich zu Deutschland 
höheren Körperschaftsteuersatzes 
in den USA besser, die Investitio -
nen in den USA über Fremdkapital 
�•�V���á���•���•�ã�º�8�º���P���z�•�¬�Ý���³�º�8���È�³�n
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als auch komplette Wertschöp -
fungsketten innerhalb eines Kon -
zerns zu analysieren, wird zusätz -
lich durch das neue „Zuckerbrot 
und Peitsche“-System verstärkt. 
�z�º�«�º�����º�ã���ã�Õ�º�����x���³�ã�á�ø�•�N�ã�����º�����«�º�ã��
der Zinsabzugsbeschränkung, die 
der deutschen Regelung ähnlich 
ist, wurde in den USA das „BEAT-
Schema“ eingeführt, ein strikter 
Mechanismus zur Verhinderung 
von Gewinnverlagerungen. Inner -
halb dieses komplexen Mechanis -
mus wird eine alternative Steuer -

bemessungsgrundlage berechnet, 
bei der alle konzerninternen 
Zahlungen für Darlehen, Lizenzen 
sowie Dienstleistungen wieder 
hinzugerechnet werden. Diese 
alternative Steuerbemessungs -
�Õ�8�V���³�ü�•�Õ�º���o�ã�8�³���³�•���������ã�N���Ï�Î�˜�Ï��
multipliziert und mit der regulären 
Steuerzahlung verglichen. 
Aufgrund der früher bevorzugten 
Finanzierungsstruktur für deut -
sche Investitionen in den USA und 
der heute üblichen Verwendung 
von konzerninternen Zahlungen 

Two years ago, the US tax reform 
(“Tax Cuts and Jobs Act”) came 
into force. Apart from the well-
known corporate tax rate cut from 
35% to 21%, the tax rules that are 
relevant for international investors 
underwent a major change. First, 
the US switched from a worldwi-
de to a territorial system, which 
means that dividends from foreign 
subsidiaries are tax-exempt (this is 
nowadays the common standard 
in most OECD countries). Second, 
a system of carrots and sticks has 
been introduced that has the goal 
of attracting and keeping invest-
ments in the US. In the following, 
�o�º���o�ã�ü�ü���º�t�•���ã���º���5���N�º���N�ã�•�ü���³�ã�Ô�á�¬�V�ü-
ties for existing investments from a 
German perspective.

First of all, the major tax rate cut 
has changed the optimal way of 
�á���•���¬�ã���Õ���•�����ã���n�º�@�N���º���N���ã�����N�Ý�º��
US. Before the US tax reform, the 
higher statutory corporate tax rate 
in the US compared to Germany 
���•�³�º���ã�N�������8�º���«�º���º�á�¬�ã�•�ü���N�����á���•���¬�º��
the investments in the US via debt. 
After the US tax reform, the com-
bined statutory tax rate in the US 
(federal and state) is, in most cases, 
�@�ã�Õ���ã�á�¬�•���N�ü�u���ü���o�º�8���¬�����5�•�8�º�³���N����

Germany (normally around 30%). 
As an example, the combined 
statutory tax rate for New York 
amounts to 26.3%.

This shift would therefore require 
�•���8�º�n�ã�º�o�����Ô���N�Ý�º���¬�V�8�8�º���N���á���•���¬�ã���Õ��
structure of German investments 
in the US and a rather long-term 
�5�ü�•�����N�����¬�Ý�•���Õ�º���N�Ý�º���á���•���¬�ã���Õ��
structure. The pressure to anal-
�u�@�º���¬�����5�ü�º�N�º���á���•���¬�ã���Õ���•�@���o�º�ü�ü��
as complete value chains within 
a group is reinforced by the new 
“carrot and stick” system. Besi -
�³�º�@���@�����º�������³�ã�á�¬�•�N�ã�����@���N�����N�Ý�º��
interest deduction limitation 
rule, which is similar to the rule in 
Germany, the US introduced the 
“BEAT scheme,” which is a strict 
���º�¬�Ý�•���ã�@�����N�����5�8���Ý�ã�«�ã�N���5�8���á�N��
shifting. Within this complex me -
chanism, an alternative tax base is 
calculated where all intercompa -
ny payments for loans, licenses, as 
well as services are added back. 
This alternative tax base is then 
multiplied by 10% and compared 
to the ordinary tax payment. 
Given the previous preferred 
�á���•���¬�ã���Õ���@�N�8�V�¬�N�V�8�º���Ô���8���J�º�8���•����
investments in the US and the no -
wadays common use of intercom -

pany charges for services, German 
�á�8���@���•�8�º���8�º�7�V�ã�8�º�³���N�����•���•�ü�u�•�º���N�Ý�º�ã�8��
value chain structure. At the same 
time, any changes to the value 
chain structure in Germany might 
trigger an exit tax due to the re -
�ü���¬�•�N�ã���������Ô���Ô�V���¬�N�ã�����@�����8���5�8���á�N���5��-
tentials. Therefore, it is essential to 
analyze the consequences of the 
US tax reform in a comprehensive 
manner from a German and a US 
perspective. 

E-Mail:  mannheim@moore-germany.com

Dr. Rainer Bräutigam,
Steuerberater
Moore Treuhand 
Kurpfalz GmbH,
Mannheim

Dr. Sven Helm,
Steuerberater,  
Rechtsanwalt und 
Fachberater für interna-
tionales Steuerrecht
Moore Treuhand 
Kurpfalz GmbH,
Mannheim

für zentralisierte Dienstleistun -
gen sind deutsche Unternehmen 
gezwungen, ihre Wertschöpfungs -
struktur zu analysieren. Gleichzei -
tig birgt jede Veränderung solcher 
Strukturen in Deutschland die 
Gefahr einer Entstrickungsbesteu -
erung aufgrund von Funktions- 
oder Geschäftschancenverlage -
rungen. Daher ist es unerlässlich, 
die Folgen der US-Steuerreform 
umfassend aus deutscher und 
amerikanischer Sicht zu analysie -
ren.
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Das aus dem Jahr 1993 stammende 
Mehrwertsteuersystem im EU-
� �ã�����º�����•�8�ø�N���ã�@�N���\�«�º�8�Ý���ü�N�K���ã���º�Ô�á�•�ã�º���N��
und betrugsanfällig. Das Umsatz -
steuerrecht soll daher umfangreich 
reformiert werden. Erste Sofortmaß -
���•�Ý���º�����b�@���Õ�P���7�V�ã�¬�ø���á�t�º�@�c���Õ�º�ü�N�º����
seit 01.01.2020. Weiterreichende 
Systemveränderungen sind geplant, 
�@�����@���ü�ü�º�����•�«���Î�Ï�P�Î�Õ�P�Ð�Î�Ð�Ð���Õ�8�º���•�\�«�º�8-
schreitende Warenlieferungen 
innerhalb der EU wie Inlandsumsät -
ze im Bestimmungsmitgliedsstaat 
besteuert werden und dem dort 
anzuwendenden Steuersatz unter -
liegen.

�(�ã�º���7�V�ã�¬�ø���á�t�º�@���@�ã���³���•�o�•�8���³�ã�º���Õ�8���L�N�º��
Reform nach rund 25 Jahren, aber 
letztlich nur eine Art provisorische 
Schnelllösung bis zur Einführung 
des neuen Mehrwertsteuersystems 
ab 2022. Folgende Sofortmaßnah -
men traten bereits zum 01.01.2020 
in Kraft:

1.  Innergemeinschaftliche  
Reihengeschäfte

Schließen mehrere Unterneh -
mer über denselben Gegenstand 
Umsatzgeschäfte ab und gelangt 
der Gegenstand bei der Beförde -
rung/Versendung unmittelbar vom 
ersten Unternehmer an den letzten 
Abnehmer, liegt ein sog. Reihen -

geschäft vor. Strittig ist die aktuelle 
Rechtslage, wenn der mittlere 
Unternehmer (sog. Zwischenhänd -
ler) den Warentransport vornimmt 
oder veranlasst. Beim Ausnahmefall 
der Beförderung/Versendung durch 
den mittleren Unternehmer erfolgt 
seit 01.01.2020 eine EU-einheitliche 
Zuordnung der innergemeinschaft -
lichen Lieferung an den mittleren 
Unternehmer. Durch Verwendung 
�³�º�8���È���@�•�N�•�@�N�º�V�º�8�n�X�³�º���N�ã�á�ø�•�N�ã�����@-
nummer des Landes des ersten 
Unternehmers kann der mittlere 
Unternehmer eine alternative 
Zuordnung der innergemeinschaft -
lichen Lieferung an den letzten 
Abnehmer erreichen.

�Ð�P�����È���@�•�N�•�@�N�º�V�º�8�n�X�³�º���N�ã�á�ø�•�N�ã�����@-
nummer

�(�ã�º���È���@�•�N�•�@�N�º�V�º�8�n�X�³�º���N�ã�á�ø�•�N�ã�����@-
nummer und deren Eintragung 
in der sog. Zusammenfassenden 
Meldung (ZM) werden zu materiel-
len Voraussetzungen für die Um-
satzsteuerbefreiung einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung. Mit 
anderen Worten: ohne dokumen-
tierten Abruf der Umsatzsteuer-
�X�³�º���N�ã�á�ø�•�N�ã�����@���V�����º�8���V���³�����Ý���º��
ZM keine Umsatzsteuerbefreiung 
für die innergemeinschaftliche 
Lieferung!

3.  Belegnachweise bei innerge -
meinschaftlichen Lieferungen

Neben dem Buchnachweis in der 
Finanzbuchführung hat der Unter -
nehmer auch den Belegnachweis 
zu führen, und zwar mit dem Dop -
pel der Rechnung und (seit 2012) 
der sog. Gelangensbestätigung. Seit 
Anfang 2020 ist bei Versendung 
zusätzlich noch der CMR-Frachtbrief 
oder die sog. weiße Spediteursbe -
scheinigung aufzubewahren.

4.  Konsignationslager (sog. Call off 
stocks)

Ein Konsignationslager ist ein beim 
�k�V���³�º���V���«���º�Ý���º�8���«�º�á���³�ü�ã�¬�Ý�º�@��
Warenlager des Lieferanten, aus 
dem der Kunde/Abnehmer bei 
Bedarf („just in time“) Waren für 
Produktion und Handel entneh -
men kann. Neuregelung: Sofern 
der Abnehmer im Zeitpunkt der 
Bestückung des Konsignationsla -
gers bereits feststeht und die Lager -
ware innerhalb von zwölf Monaten 
verbraucht wird, liegt im Zeitpunkt 
der Bestückung des Lagers grund -
sätzlich eine umsatzsteuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung 
vor. Vereinfachung: Der liefernde 
Unternehmer muss sich dann nicht 
(mehr) im EU-Ausland des Kunden/
Abnehmers umsatzsteuerlich regist -
rieren lassen. 

TAX

VAT CHANGES AS OF 2020

The EU Internal Market‘s value- 
added tax system, which dates 
�«�•�¬�ø���N�����Ï�×�×�Ñ�K���ã�@�����V�N�³�•�N�º�³�K���ã���º�Ô�á�¬�ã-
ent, and vulnerable to fraud. Accor -
dingly, there are plans for an exten -

�@�ã�n�º���8�º�Ô���8�������Ô���à���Á���ü�•�o�K���o�ã�N�Ý���N�Ý�º���á�8�@�N��
�ã�����º�³�ã�•�N�º�����º�•�@�V�8�º�@���b�ý�7�V�ã�¬�ø���á�t�º�@�ý�c��
taking effect on January 1, 2020. 
More far-reaching changes to the 
system are also planned, so that as 

of July 1, 2022, cross-border delive -
ries of goods within the EU will be 
taxed in the destination country 
just like domestic sales, at the ap -
plicable tax rate in that country.
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�Á�Ý�º���ý�7�V�ã�¬�ø���á�t�º�@�ý���8�º�5�8�º�@�º���N���N�Ý�º��
most drastic reform in around 
25 years but are ultimately just 
a temporary expedient until the 
new value-added tax system can 
be introduced in 2022. The fol -
�ü���o�ã���Õ���ý�7�V�ã�¬�ø���á�t�º�@�ý���o�ã�ü�ü���º���N�º�8�º�³��
into effect on January 1, 2020:

1.  Intra-community chain transac-
tions

�����ý�¬�Ý�•�ã�����N�8�•���@�•�¬�N�ã�����ý�����¬�¬�V�8�@���o�Ý�º����
multiple companies enter into 
contracts of sale for the same 
object and the object is shipped 
�³�ã�8�º�¬�N�ü�u���Ô�8�������N�Ý�º���á�8�@�N���¬�����5�•-
ny to the last. If shipment of the 
goods is performed or arranged 
by the company in the middle of 
the chain (the intermediary), the 
legal situation is currently unclear. 
Under EU-wide rules applying as 
of January 1, 2020, the intra-com-
munity delivery will be attributed 
to the intermediary in (exceptional) 
cases where shipment/transport 
is arranged by the intermediary. 
���ü�N�º�8���•�N�ã�n�º�ü�u�K���ã�Ô���N�Ý�º���á�8�@�N���¬�����5�•���u�{�@��
local VAT No. is used, the interme-
diary can arrange for the intra-
community to be allocated to the 
last customer in the chain.

2.  VAT No.

A VAT No. and entry of this number 
�ã�����N�Ý�º���ý�8�º�¬�•�5�ã�N�V�ü�•�N�ã�n�º���@�N�•�N�º���º���N�ý��
will be material requirements for 
an intra-community delivery to 
qualify as VAT-exempt. In other 
words, an intra-community deliv-
ery cannot be exempt from VAT 
without documented retrieval of 
the VAT No. and without a rec-
apitulative statement.

3.  Documentation for intra-com-
munity deliveries 

In addition to accounting records, 
companies are also required to 
keep additional documentation, 
�@�5�º�¬�ã�á�¬�•�ü�ü�u���•���¬���5�u�����Ô���N�Ý�º���ã���n���ã�¬�º��
�•���³���b�•�@�����Ô���Ð�Î�Ï�Ð�c���¬�����á�8���•�N�ã���������Ô��
receipt. As of 2020, they will only 
be required to keep the CMR con-
�@�ã�Õ�����º���N�������N�º�����8���N�Ý�º���ý�o�Ý�ã�N�º���¬�•�8�8�ã�º�8��
�¬�º�8�N�ã�á�¬�•�N�º�P�ý��

�Ò�P�����!�����@�ã�Õ�����º���N���@�N���¬�ø�@���b�ý�¬�•�ü�ü�n���Ô�Ô��
�@�N���¬�ø�@�ý�c

A consignment stock is a stock of 
goods maintained by the supplier 
at the customer‘s premises from 
which the customer can take 
goods for production and trade 
�o�Ý�º�������º�¬�º�@�@�•�8�u���b�ý�ô�V�@�N���ã�����N�ã���º�ý�c�P��

New rule: provided the customer 
is known at the time of the deliv-
ery and provided the goods in the 
stock are used up within twelve 
months, delivery of the goods is 
generally considered to be a VAT-
exempt intra-community delivery 
at the time the stock is created. 
�³�ã���5�ü�ã�á�¬�•�N�ã�����J���X�����N�Ý�•�N���¬�•�@�º�K���N�Ý�º��
company that delivers the goods 
no longer has to arrange for VAT 
registration in the customer‘s 
home country.

E-Mail:  muenchen@moore-germany.com

Bastian Mönnig,
Steuerberater und  
Fachberater für Interna-
tionales Steuerrecht
Moore INTARIA GmbH,
München
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Hintergrund

Bei Feststellung einer Steuerhin -
terziehung bleiben steuermin -
dernde Tatsachen zur Ermittlung 
des Umfangs der tatbestandsre -
levanten Steuerverkürzung nach 
dem Kompensationsverbot gem. 
�ï���Ñ�Õ�Î�����«�@�P���Ò���³�P���Ñ�����…���Õ�8�V���³�@�Ÿ�N�•�ü�ã�¬�Ý��
außer Betracht. Eine Saldierung 
ist zulässig, wenn die steuer -
mindernden Umstände zum 
Tatzeitpunkt in einem unmittel -
baren Zusammenhang mit der 
Tathandlung stehen. In Fällen 
der Umsatzsteuerhinterziehung 
wurde die Vorsteuer durch die 
Strafverfolgungsbehörden und 
die zuständigen Gerichte bislang 
ignoriert. Dies führte regelmäßig 
zu einem überschießenden Straf -
maß, wenn die Steuerverkürzung 
mangels Saldierung der Umsatz -
steuer mit den Vorsteuerbeträ -
gen den eigentlichen Steuerscha -
den erheblich überschritt oder 
sich gar ein Erstattungsüberhang 
ergab. Der BGH änderte hierzu 
nunmehr seine frühere Recht -
sprechung.

Sachverhalt

Der Angeklagte handelte als 
GmbH-Geschäftsführer mit dem 
An- und Verkauf gebrauchter 
Fahrzeuge. Die erzielten steuer -
�5�â�ã�¬�Ý�N�ã�Õ�º�����È���@�Ÿ�N�•�º���@�ã���³���Õ�º�Õ�º��-
über dem Finanzamt mangels 
Abgabe von Umsatzsteuervoran -
meldungen verschwiegen wor -
den. Das Landgericht Darmstadt 
�b�È�8�N�º�ã�ü���n�������Ð�Ö�P�Î�Ö�P�Ð�Î�Ï�Õ�c���•�ü�@���à���8�ã���n
stanz verurteilte den Angeklagten 
wegen Steuerhinterziehung. Bei 
der Berechnung der Steuerver -
kürzung berücksichtigte das 
Instanzgericht lediglich die nicht 
erklärte Umsatzsteuer aus der 
Veräußerung der Fahrzeuge, nicht 
hingegen die Vorsteuer aus dem 
Einkauf derselben. Dies rügte der 
BGH mit Urteil vom 13.09.2018  
�b�Ï���³�N�«���Ô�Ò�Ð�V�Ï�Õ�c���V���N�º�8�����V�Ô�Õ�•�«�º���@�º�ã���º�8��
bislang seit 40 Jahren ständigen 
Rechtsprechung. Nunmehr seien 
Vorsteuern bei der Ermittlung des 
Umfangs der Umsatzsteuerver -
kürzung gegenzurechnen, wenn 
ein wirtschaftlicher Zusammen -
hang zwischen dem Ein- und Aus -

gangsumsatz besteht. Ein solcher 
liege jedenfalls dann vor, wenn 
es sich bei der verschwiegenen 
Ausgangsleistung um eine tat -
sächlich durchgeführte Lieferung 
handelt und die verwendeten 
Wirtschaftsgüter überdies unter 
den Voraussetzungen des  
§ 15 UStG (insb. Vorlage einer 
Rechnung) erworben wurden. 
Daher sei ein Vorsteuervergü -
tungsanspruch bei der Bestim -
mung des Verkürzungsumfangs 
zu berücksichtigen.

Hinweis

Das Judikat des BGH ist zunächst 
nur auf jene Fälle anwendbar, in 
denen nicht verbrauchbare Wirt -
schaftsgüter erworben und im 
selben Erklärungszeitraum weiter 
veräußert werden. Mithin gilt es, 
die Reichweite des Kompensati -
onsverbotes in laufenden Straf -
verfahren vor diesem Hintergrund 
genau zu prüfen. 

Background

In tax-evasion cases, tax-mitigat-
ing circumstances are generally 
disregarded when it comes to 
determining the amount of the 
�8�º�ü�º�n�•���N���N�•�t���³�º�á�¬�ã�º���¬�u�K���V���³�º�8���N�Ý�º��
���Ô�Ô�@�º�N���5�V�8�@�V�•���N���N�����ï���Ñ�Õ�Î�b�Ò�c���³�º��-
tence 3 of the Tax Code. The ef -
fects may be netted out if the tax-

mitigating circumstances were 
directly related to the criminal 
act at the time of commission. In 
tax-evasion cases involving value-
added tax, input taxes have until 
now been ignored by law enforce -
ment authorities and the com -
petent courts. This has typically 
resulted in excessive penalties in 
�¬�•�@�º�@���o�Ý�º�8�º���N�Ý�º���N�•�t���³�º�á�¬�ã�º���¬�u���º�t-

ceeds the actual tax damages by a 
considerable margin, because the 
value-added tax was not netted 
out with input taxes, or where  
there was actually a net refund. 
The Federal Supreme Court has 
now amended its previous rulings 
on this subject.
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Facts of the case

The defendant, the managing di -
rector of a limited liability compa -
ny, dealt in the purchase and sale 
of used vehicles. The taxable in -
come earned from these transac -
tions was concealed from the tax 
���Ô�á�¬�º���³�V�º���N�����N�Ý�º���Ô�•�ã�ü�V�8�º���N�����á�ü�º���5�8�º-
liminary VAT returns. The District 
Court of Darmstadt (Judgment of 
���V�Õ�V�@�N���Ð�Ö�K���Ð�Î�Ï�Õ�c�K���N�Ý�º���N�8�ã�•�ü���¬���V�8�N�K��
found the defendant guilty of tax 
evasion. In calculating the tax de -
�á�¬�ã�º���¬�u�K���N�Ý�º���¬���V�8�N�������ü�u���N�����ø���ã���N����
account the undeclared VAT from 
the sale of the vehicles, but not 
the input tax from the purchase of 
the vehicles. The Federal Supreme 
Court objected to this ruling in its 
Judgment of September 13, 2018 
�b�!�•�@�º���z���P���Ï���³�N�«���Ô�Ò�Ð�V�Ï�Õ�c�K���•�«�•���³�����n
ing 40 years of established case 
law. Under this ruling, input taxes 
are to be taken into account when 
calculating the amount of the tax 

�³�º�á�¬�ã�º���¬�u���ã�Ô���N�Ý�º�8�º���ã�@���•�����º�¬���������ã�¬��
relationship between the output 
and the input. Such a relationship 
certainly exists if the concealed 
output is an actual delivery and 
the assets used for this delivery 
were acquired in a manner satisfy -
ing the requirements of § 15 of the 
VAT Act (particularly, presentation 
of an invoice). In this case, an in -
put tax refund claim is to be taken 
into account when calculating the 
�•�����V���N�����Ô���N�Ý�º���N�•�t���³�º�á�¬�ã�º���¬�u�P

Note

For the time being, the Federal 
Supreme Court‘s ruling is only ap -
plicable to cases in which unused 
assets are purchased and then 
sold within the same assessment 
period. In light of these circum -
stances, the scope of the offset 
prohibition should be subjected 
to close scrutiny in ongoing tax 
proceedings. 

E-Mail:  koblenz@moore-germany.com

Marcel Jordan,
M.Sc.
Moore Koblenz  
GmbH,
Koblenz
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Der Verzicht eines Gesellschaf -
ters auf eine Darlehensforderung 
gegen die Gesellschaft kann nach 
Einführung der Abgeltungsteuer 
zu einem steuerlich zu berücksich -
tigenden Verlust bei den Einkünf -
ten aus Kapitalvermögen führen. 
Im nun durch den BFH entschiede -
nen Fall (BFH, Urteil v. 06.08.2019, 
VIII R 18/16, BFH/NV 2020, S. 52) 
werden die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung eines Verlus -
tes aus Kapitalvermögen einge -
hend thematisiert. Durch das am 
01.01.2020 in Kraft getretene Gesetz 
�•�V�8���0�ã���Ô�\�Ý�8�V���Õ���º�ã���º�8���¨�â�ã�¬�Ý�N���•�V�8��
Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen (BGBl. 2019, S. 
�Ð�Ö�Õ�Ó�c���o�V�8�³�º���³�ã�º���x���Õ�ü�ã�¬�Ý�ø�º�ã�N���³�º�8��
Verlustberücksichtigung jedoch 
umgehend wieder beschränkt.

Der Gesellschafter einer Kapital -
gesellschaft kann durch einen 
Forderungsverzicht einen steuer -
lich zu berücksichtigenden Forde -
rungsausfall bewirken. Hierbei ist 
entscheidend, ob der Forderungs -
verzicht einen (noch) werthaltigen 
oder einen nicht (mehr) werthalti -
gen Teil der Forderung betrifft. Der 
noch werthaltige Teil erhöht die 
Anschaffungskosten der Beteili -
gung an der Kapitalgesellschaft 
des Gesellschafters. Der nicht mehr 
werthaltige Teil der Forderung 
führt nach Einführung der Abgel -
tungsteuer zu einem berücksichti -
gungsfähigen Verlust aus Kapital -

vermögen, wenn der Gesellschafter 
für diesen nicht werthaltigen Teil 
der Forderung Anschaffungskos -
ten getragen hat.
Im entschiedenen Fall waren die 
Kläger zur Einkommensteuer 
zusammen veranlagte Eheleute. 
�(�º�8���0�Ý�º���•�������o�•�8���•�V���Ò�Ö�K�Ï�Ó�˜�Ï���•����
einer GmbH beteiligt. Die GmbH 
hatte hohe Verbindlichkeiten aus 
der Beendigung von typisch stillen 
Beteiligungen. Der Kläger erwarb 
im Jahr 2010 die Forderungen der 
ehemals still Beteiligten in Höhe 
�n�������������ã���•�ü���0�È�«�˜�Ö�Î�Ï�P�Õ�Ô�Ö���Õ�º�Õ�º��-
über der GmbH für einen Kaufpreis 
�ã�����R���Ý�º���n�������0�È�«�˜�Ñ�Ô�Ò�P�Ï�Ó�Ò�U���³�ã�º�@��
entsprach einem entgeltlichen 
Erwerb i. H. v. 43,5 % bezogen auf 
den ursprünglichen Nominalbe -
trag. Der Kläger hat mit der GmbH 
über den ausstehenden Betrag von 
�0�È�«�˜�Ö�Î�Ï�P�Õ�Ô�Ö���º�ã���º�����(�•�8�ü�º�Ý�º���@�n�º�8-
trag mit einer festen Verzinsung 
�n�������Õ���Ï���5�P���•�P���V���³���º�ã���º�8���n�•�V�Ô�•�º�ã�N���«�ã�@��
zum 31.12.2015 geschlossen. Im Rah -
men der Darlehensvereinbarung 
verzichtete der Kläger auf einen 
Teilbetrag der Darlehensforderung 
�ã�����R���Ý�º���n�������0�È�«���Ð�Õ�Ó�P�Î�Î�Î�P���J�ü�º�ã�¬�Ý-
zeitig wurde in derselben Höhe 
eine Zuführung in die Kapitalrück -
lage der GmbH beschlossen.

Im Klageverfahren machten die 
Kläger einen Veräußerungsverlust 
aufgrund des Verzichts in Höhe des 
anteiligen entgeltlich erworbenen 

�Á�º�ã�ü�@���³�º�8���I���8�³�º�8�V���Õ���n�������0�È�«�˜�Ï�Ï�×�P�Ô�Ð�Ó��
�b�Ò�Ñ�K�Ó���Ï���n�������0�È�«�˜�Ð�Õ�Ó�P�Î�Î�Î�c���Õ�º�ü�N�º���³�P��
Das Finanzgericht (FG Berlin-
Brandenburg, Urteil v. 20.01.2016, 
�Ï�Ò�˜�k�˜�Ï�Ò�Î�Ò�Î�V�Ï�Ñ�c���o�ã�º�@���³�ã�º���k�ü�•�Õ�º�����ã�N��
der Begründung ab, dass der von 
den Klägern geltend gemachte 
Verlust aus dem Forderungsver -
zicht steuerlich nicht zu berück -
sichtigen sei.

�(�º�8��� �V���³�º�@�á���•���•�Ý���Ô���ø�������N��
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die 
Kläger durch den Forderungsver -
zicht keinen steuerlich zu berück -
sichtigenden Verlust erzielt haben. 
Die Auffassung des Finanzgerichts, 
dass der geltend gemachte Ver -
lust aus dem Forderungsverzicht 
grundsätzlich steuerlich nicht zu 
berücksichtigen sei, wird vom 
� �V���³�º�@�á���•���•�Ý���Ô���ô�º�³���¬�Ý�����ã�¬�Ý�N��
geteilt. Bei einem endgültigen 
Verzicht liege in Höhe des nicht 
werthaltigen Teils der Forderung 
ein Forderungsausfall vor, der nach 
Einführung der Abgeltungsteu -
er gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG 
steuerlich zu berücksichtigen sei. 
Steuerliche Auswirkungen habe 
�³�º�8���I���8�³�º�8�V���Õ�@�n�º�8�•�ã�¬�Ý�N�����•�¬�Ý���ï�˜�Ð�Î��
Abs. 4 EStG aber nur, wenn der 
�³�N�º�V�º�8�5�â�ã�¬�Ý�N�ã�Õ�º���Ô�\�8���³�º�������ã�¬�Ý�N��
werthaltigen Teil der Forderung 
Anschaffungskosten getragen hat. 
Dies war vorliegend jedoch nicht 
der Fall. In seiner Urteilsbegrün -
�³�V���Õ���Ô�\�Ý�8�N�º���³�º�8��� �V���³�º�@�á���•���•�Ý���Ô��
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The waiver of claims arising from 
shareholder loans may result in 
a tax-deductible capital loss after 
�ã���N�8���³�V�¬�N�ã���������Ô���N�Ý�º���â�•�N���N�•�t�P���X�����•���¬�•�@�º��
recently decided by the Federal Tax 
Court (Federal Tax Court, Judg -
ment of August 6, 2019, Case No. 
VIII R 18/16, BFH/NV 2020, p. 52), the 
requirements for claiming a capital 
loss are addressed in detail. Howev-
er, the ability of taxpayers to claim 
losses has been restricted by the 
Act Introducing a Duty to Report 
Cross-Border Tax Structures (Fe -
�³�º�8�•�ü���J�•�•�º�N�N�º���Ð�Î�Ï�×�K���5�P���Ð�Ö�Õ�Ó�c�K���o�Ý�ã�¬�Ý��
took effect on January 1, 2020.

Shareholders in a corporation may 
be able to claim a tax-deductible 
loss by waiving loan claims. The 
decisive question in this regard 
is whether the waiver relates to a 
portion of the loan that (still) has 
val ue, or one that no longer has any 
value. The portion of the loan that 
still has value is added to the cost of 
the shareholder‘s investment in the 
company. The portion of the claim 
that no longer has value results in a 
tax-deductible capital loss, provided 
that the shareholder paid the cost 
for this portion of the claim.
In the case decided by the court, 

�N�Ý�º���5�ü�•�ã���N�ã�Ô�Ô�@���o�º�8�º���@�5���V�@�º�@���á�ü�ã���Õ��
jointly. The husband held 48.15% of 
shares in a limited-liability compa -
ny. The LLC had considerable debts 
arising from the retirement of 
typical dormant partners‘ interests. 
In 2010, the plaintiff acquired the 
claims of the former dormant part -
ners from the LLC, with a face value 
���Ô���0�È�«���Ö�Î�Ï�K�Õ�Ô�Ö�K���Ô���8���•���5�V�8�¬�Ý�•�@�º���5�8�ã�¬�º��
of EUR 364,154; i. e., the purchase 
price amounted to 34.5% of the 
orig inal face value of the claims. 
The plaintiff concluded a loan 
agreement with the LLC for the 
���V�N�@�N�•���³�ã���Õ���@�V�������Ô���0�È�«���Ö�Î�Ï�K�Õ�Ô�Ö�K��
�¬�•�ü�ü�ã���Õ���Ô���8���•�����•�����V�•�ü�ã�•�º�³���á�t�º�³���ã���N�º-
�8�º�@�N���8�•�N�º�����Ô���Õ�Ï���•���³���•���N�º�8�����º�t�5�ã�8�ã���Õ��
on December 31, 2015. As part of the 
loan agreement, the plaintiff wai -
ved a portion of the loan claim in 
�N�Ý�º���•�����V���N�����Ô���0�È�«���Ð�Õ�Ó�K�Î�Î�Î�P�����N���N�Ý�º��
same time, a transfer to the LLC‘s 
capital reserve was adopted in the 
same amount.

In the adjudicated case, the plain -
tiff claimed a capital loss in the 
amount of EUR 119,625, correspond-
ing to the portion of the claim for 
which a purchase price was paid 
�b�Ò�Ñ�P�Ó�Ï�����Ô���0�È�«���Ð�Õ�Ó�K�Î�Î�Î�c�P���Á�Ý�º���Á�•�t��
Court (the Tax Court of Berlin-

Brandenburg, Judgment of Janua -
ry 20, 2016, Case No. 14 K 14040/13) 
dismissed the complaint on the 
grounds that the loss claimed by 
the plaintiff from the loan waiver is 
not tax-deductible.

The Federal Tax Court also reached 
the conclusion that the plaintiff‘s 
loss from the loan waiver is not tax-
deductible. However, the Federal 
Tax Court did not share the Tax 
Court‘s view that losses from loan 
waivers are not tax-deductible as a 
general rule. It found that a per -
manent waiver in the amount of 
the portion of the claim that is no 
longer of value would constitute a 
tax-deductible loss following intro -
�³�V�¬�N�ã���������Ô���N�Ý�º���â�•�N���N�•�t���5�V�8�@�V�•���N���N���� 
§ 20(2) Sentence 2 of the Income 
Tax Act. But in accordance with 
�ï�˜�Ð�Î�b�Ò�c�����Ô���N�Ý�º���X���¬�����º���Á�•�t�K���N�Ý�º���ü���•����
waiver is only tax-deductible if 
the taxpayer paid the purchase 
price for that portion of the claim, 
which was not the case here. In 
the grounds to its judgment, the 
Federal Tax Court noted that the 
amount of the plaintiff‘s waiver, 
�0�È�«���Ð�Õ�Ó�K�Î�Î�Î�K���ã�@���ü���o�º�8���N�Ý�•�����N�Ý�º���N���N�•�ü��
portion of the claim which is no lon -
�Õ�º�8�����Ô���n�•�ü�V�º�K���•�8���V���³���0�È�«���Ò�Ñ�Õ�K�Î�Î�Î��

aus, dass der Kläger mit seinem 
�à�º�8�•�ã�¬�Ý�N���ã�����R���Ý�º���n�������0�È�«���Ð�Õ�Ó�P�Î�Î�Î��
unter dem insgesamt nicht 
werthaltigen Teil der Forderung 
�ã�����R���Ý�º���n�������8�V���³���0�È�«���Ò�Ñ�Õ�P�Î�Î�Î��
�b�0�È�«�˜�Ö�Î�Ï�P�Õ�Ô�Ö���k���0�È�«���Ñ�Ô�Ò�P�Ï�Ó�Ò�c���«�ü�º�ã�«�º�P��
Die Kläger könnten erst bei einem 
�à�º�8�•�ã�¬�Ý�N���n�������\�«�º�8���0�È�«���Ò�Ñ�Õ�P�Î�Î�Î��
einen Verlust aus Kapitalvermögen 
geltend machen, da sie erst ab 
diesem Betrag einen Verlust, dem 
Anschaffungskosten entgegen-
stehen, getragen hätten. Aus Sicht 
�³�º�@��� �V���³�º�@�á���•���•�Ý���Ô�@���«�º�N�8�•�Ô���³�º�8��
Verzicht nur den wertlosen Teil der 
Forderung; die Anschaffungskos-
ten ordnete der BFH aber nur dem 
werthaltigen Teil der Forderung zu.

Das Urteil liegt auf einer Linie 
mit der bisherigen Rechtspre -
chung des VIII. Senats des Bun -
�³�º�@�á���•���•�Ý���Ô�@���b�n�Õ�ü�P��� �I�R�K���È�8�N�º�ã�ü���n�P��
�Ð�Ò�P�Ï�Î�P�Ð�Î�Ï�Õ���n���à�X�X�X���«���Ï�Ñ�V�Ï�Ó�c���V���³���ø�ü�Ÿ�8�N��
nunmehr die Frage, ob auch ein 
Forderungsverzicht zu einem 
steuerlich berücksichtigungsfä -
higen Verlust aus Kapitalvermö -
gen führen kann. Allerdings hat 
der Gesetzgeber bereits mit dem 
Ende Dezember verabschiedeten 
und am 01.01.2020 in Kraft getre -
tenen Gesetz zur Einführung einer 
�¨�â�ã�¬�Ý�N���•�V�8���x�ã�N�N�º�ã�ü�V���Õ���Õ�8�º���•�\�«�º�8-
schreitender Steuergestaltungen 
auf das Urteil reagiert und eine 
betragsmäßige Beschränkung 

der Verlustverrechnung einge -
�Ô�\�Ý�8�N�P���0�ã�������º�V�º�8���ï���Ð�Î�����«�@�P���Ô���³�•�N�•�˜�Ô��
EStG regelt, dass nach dem 
31.12.2019 entstehende Verluste 
nur in Höhe von EUR 10.000 pro 
Jahr mit Einkünften aus Kapital -
vermögen ausgeglichen werden 
dürfen. Nicht verrechnete Verluste 
können vorgetragen werden und 
in den Folgejahren bis zu dieser 
Höhe verrechnet werden. Folglich 
können bis zum 31.12.2019 reali -
sierte Verluste noch unbeschränkt 
verrechnet werden, während ab 
dem 01.01.2020 realisierte Verluste 
der betragsmäßigen Beschrän -
kung auf EUR 10.000 pro Jahr 
unterliegen.
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E-Mail:  hamburg@moore-germany.com

Nina Schütte,
LL. M., Steuerberaterin
Moore BRL GmbH, 
Hamburg

�b�0�È�«���Ö�Î�Ï�K�Õ�Ô�Ö���k���0�È�«���Ñ�Ô�Ò�K�Ï�Ó�Ò�c�P���Á�Ý�º��
court found that the plaintiffs 
could only claim a capital loss if 
the amount of the loan waiver was 
�Ý�ã�Õ�Ý�º�8���N�Ý�•�����0�È�«���Ò�Ñ�Õ�K�Î�Î�Î�K���@�ã���¬�º���N�Ý�º��
loss would have to be at least that 
high to reach the amount for which 
the purchase price was paid. The 
Federal Tax Court took the view 
that the waiver related only to the 
worthless portion of the claim, but 
that the purchase price must be at -
tributed to the portion of the claim 
that is still of value.

This judgment is consistent with 
previous rulings issued by the 8th 
Division of the Federal Tax Court 

(cf.  Federal Tax Court, Judgment 
���Ô���…�¬�N���«�º�8���Ð�Ò�K���Ð�Î�Ï�Õ���k���!�•�@�º���z���P���à�X�X�X���«��
13/15) and it makes clear that a loan 
waiver could result in a tax-deduct-
ible capital loss. However, legisla -
tors responded to the judgment 
by enacting the Act Introducing a 
Duty to Report Cross-Border Tax 
Structures, which was adopted at 
the end of December and enter-
ed into effect on January 1, 2020, 
and this Act introduces a limit on 
deductions. A new § 20(6) Sentence 
6 of the Income Tax Act states that, 
after December 31, 2019, the de -
duction of capital losses is capped 
at EUR 10,000 per year. Losses can 
be carried forward to subsequent 

years and deducted up to that limit. 
As a result, losses realized through 
December 31, 2019 are deductible 
without restriction, but deduction 
of losses realized as of January 1, 
2020 will be capped at EUR 10,000 
per year.

Am 01.01.2020 trat das Bundesge -
setz über die Steuerreform und 
die AHV-Finanzierung (STAF) in 
Kraft. Damit gelten nun folgende 
Änderungen:

– Finanzierung der AHV:
Erhöhung der Beiträge:  Die 
Mehrheit der neuen Bestimmun -
gen betrifft die Unternehmensbe -
steuerung, drei hingegen verfol -
gen das Ziel, die AHV-Einnahmen 
um jährlich rund 2 Mrd. Franken 
zu erhöhen. Erstmals in über 40 
Jahren wird der AHV-Beitragssatz 
für Arbeitnehmende um 0,3 
Prozentpunkte angehoben und 
�•�o�•�8���n�������Ö�K�Ò���•�V�Ô���Ö�K�Õ���Ï�P���(�ã�º���0�8-
höhung wird zur Hälfte von den 
Arbeitgebern und zur Hälfte von 
den Arbeitnehmenden getragen; 
Selbstständigerwerbende tragen 

den Anstieg um 0,3 Prozentpunk -
te allein. Ihr AHV-Beitrag erhöht 
�@�ã�¬�Ý���n�������Õ�K�Ö���•�V�Ô���Ö�K�Ï���Ï���«�º�ã���h�•�Ý�8�º�@-
einkommen über 56.900 Franken. 
Für tiefere Einkommen gilt eine 
degressive Beitragsskala, die neu 
�n�������Õ�K�Ó�Ó���Ï���«�ã�@���Ò�K�Ñ�Ó���Ï���8�º�ã�¬�Ý�N�P��� �º�ã��
Jahreseinkommen von 9.400 
Franken oder weniger bezahlen 
Selbstständigerwerbende den 
AHV-Mindestbeitrag, der von 395 
auf 409 Franken ansteigt. In der 
freiwilligen AHV/IV beträgt der 
Mindestbeitrag neu 950 statt 922 
�I�8�•���ø�º���K���³�º�8���R���¬�Ý�@�N�«�º�ã�N�8�•�Õ���Ð�Ñ�P�Õ�Ó�Î��
statt 23.050 Franken. 

�k��� �º�8�V�â�ã�¬�Ý�º���à���8�@���8�Õ�º�J
Der Mindestzinssatz  in der obli -
�Õ�•�N���8�ã�@�¬�Ý�º�����«�º�8�V�â�ã�¬�Ý�º�����à���8�@���8�Õ�º��
(BVG) bleibt 2020 unverändert bei 
1 %. Der Bundesrat ist der Eidge -

nössischen BVG-Kommission ge -
folgt, die sich für die Beibehaltung 
des bisherigen Satzes aussprach. 
Der Mindestzinssatz betrifft nur 
die Guthaben der obligatorischen 
2. Säule. Ansonsten steht es den 
Vorsorgeeinrichtungen frei, eine 
andere Verzinsung festzulegen. 
�(�º�8���@�º�ã�N���Ð�Î�Ï�Õ���Õ�º�ü�N�º���³�º���³�•�N�•���n������
�Ï�˜�Ï���ã�@�N���³�º�8���N�ã�º�Ô�@�N�º���ã�����³�º�8���J�º�@�¬�Ý�ã�¬�Ý-
�N�º���³�º�8���«�º�8�V�â�ã�¬�Ý�º�����à���8�@���8�Õ�º���³�º�8��
Schweiz.
Rentenanpassung: Auf den 
�Ï�P�˜�h�•���V�•�8���Ð�Î�Ð�Î���o�º�8�³�º�����n�º�8�@�¬�Ý�ã�º-
dene Hinterlassenen- und Inva -
lidenrenten der obligatorischen 
�«�º�8�V�â�ã�¬�Ý�º�����à���8�@���8�Õ�º���º�8�@�N���•�ü�@���•����
die Preisentwicklung angepasst. 
Renten, die 2016 zum ersten Mal 
ausgerichtet wurden, erhöhen 
sich um 1,8 %, Renten der Jahre 
2010, 2013 und 2014 um 0,1 %.
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E-Mail:  gennaro.pannone@msluzern.ch

Gennaro Pannone,
Treuhänder mit  
eidg. Fachausweis
Moore Luzern, 
Luzern

– Krankenversicherung:
Prämienanstieg:  2020 steigt die 
mittlere Prämie der obligatori -
�@�¬�Ý�º�����k�8�•���ø�º���5�â�º�Õ�º�n�º�8�@�ã�¬�Ý�º�8�V���Õ��
um 0,2 % auf 315,14 Franken. Zehn 
Kantone (AG, BE, BS, LU, SH, SO, 
SZ, VD, ZG und ZH) verzeichnen 
eine Entwicklung unter 0 Prozent. 
In fünf Kantonen (AR, GR, NE, TI 
und VS) liegt die Zunahme über 
1,5 Prozent und in den restlichen 

elf zwischen 0 und 1,5 %.
�¨�â�º�Õ�º�«�º�ã�N�8�•�Õ�J��Der Beitrag 
der Krankenversicherer an die 
�¨�â�º�Õ�º�ü�º�ã�@�N�V���Õ�º�����o�ã�8�³���•�«���³�º����
01.01.2020 um jährlich 83 Mio. 
Franken erhöht. Das Eidgenös -
sische Departement des Innern 
hat festgestellt, dass das Prinzip 
der Kostenneutralität – das in der 
�z�º�V���8�³���V���Õ���³�º�8���¨�â�º�Õ�º�á���•���•�ã�º-
rung von 2011 verankert wurde 

– nicht mehr eingehalten wird. Es 
�Ý�•�N���@�ã�¬�Ý���Õ�º�•�º�ã�Õ�N�K���³�•�@�@���³�ã�º���¨�â�º-
gebeiträge der obligatorischen 
�k�8�•���ø�º���5�â�º�Õ�º�n�º�8�@�ã�¬�Ý�º�8�V���Õ���b�…�k�¨�c��
zu tief angesetzt wurden. Die 
OKP soll sich daher stärker an den 
Kosten, insbesondere den Kosten 
�n���������ü�N�º�8�@�n���V���³���¨�â�º�Õ�º�Ý�º�ã���º���K��
beteiligen, während die Kantone 
entlastet werden.

The Federal Act on Tax Reform 
and OASI Funding took effect 
on January 1, 2020. Accordingly, 
the following changes are now in 
effect:

– OASI funding:
Higher contributions:  While most 
of the new rules pertain to cor -
porate taxes, three of them were 
adopted with the object of raising 
annual OASI revenues by around 
CHF 2 billion. The OASI contribu -
tion rate for workers will be raised 
�«�u���Î�P�Ñ�Ï���Ô���8���N�Ý�º���á�8�@�N���N�ã���º���ã�������n�º�8��
�Ò�Î���u�º�•�8�@�K���Ô�8�������Ö�P�Ò�Ï���N�����Ö�P�Õ�Ï�P���Á�Ý�º��
added cost will be shared equally 
between employers and workers, 
while self-employed persons will 
have to pay the 0.3% increase 
by themselves. Self-employed 
persons with an annual income of 
CHF 56,900 or higher will see their 
OASI contribution go up from 
�Õ�P�Ö�Ï���N�����Ö�P�Ï�Ï�P���Á�Ý���@�º���o�Ý���@�º���ã���¬�����º�@��
fall short of this threshold will pay 
contributions according to a scale, 
�o�Ý�ã�¬�Ý�������o���8�•���Õ�º�@���Ô�8�������Õ�P�Ó�Ó�Ï���N����
4.35%. Self-employed persons with 
an annual income of CHF 9,400 or 
less will pay the minimum OASI 
contribution, which will be raised 
from CHF 395 to CHF 409. The 
 minimum contribution for volun -
tary OASI/DI will be raised from 
CHF 922 to CHF 950, while the 
maximum contribution will go up 
�Ô�8�������!�R�I���Ð�Ñ�K�Î�Ó�Î���N�����!�R�I���Ð�Ñ�K�Õ�Ó�Î�P��

– Occupational pension insurance:

The minimum interest rate  for 
compulsory occupational pension 
insurance will remain unchanged 
in 2020 at 1%. The Federal Council 
followed the recommendation 
made by the Federal Commission 
on Occupational Pensions, which 
recommended maintaining the 
current rate. The minimum inte -
rest rate applies only to pension 
balances in the compulsory se -
cond pillar. Otherwise, pension in -
stitutions are free to set a different 
interest rate. The 1% interest rate, 
which has been in effect since 
�Ð�Î�Ï�Õ�K���ã�@���N�Ý�º���ü���o�º�@�N���ã�����N�Ý�º���Ý�ã�@�N���8�u�����Ô��
Swiss occupational pensions.
Pension adjustment: Various sur -
vivors‘ and disability pensions in 
compulsory occupational pension 
�ã���@�V�8�•���¬�º���o�ã�ü�ü���«�º���•�³�ô�V�@�N�º�³���N�����ã���â�•�N�ã-
�������Ô���8���N�Ý�º���á�8�@�N���N�ã���º���������h�•���V�•�8�u���Ï�K��
�Ð�Î�Ð�Î�P���¨�º���@�ã�����@���N�Ý�•�N���o�º�8�º���á�8�@�N���5�•�ã�³��
out in 2016 will be increased by 
1.8%, while pensions beginning in 
2010, 2013, and 2014 will be increa -
sed by 0.1%.

– Health insurance:
Higher premiums: In 2020, the 
average premium in compulsory 
health insurance will go up by 
0.2%, to CHF 315.14. In ten Cantons 
(AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD, ZG, 
and ZH), the increase will be 0%, 
�o�Ý�ã�ü�º���á�n�º���!�•���N�����@���b���«�K���J�«�K���z�0�K��
TI, and VS) will have increases of 
more than 1.5% and the remaining 
eleven will have increases of bet -
ween 0 and 1.5%.

Contributions for long-term care: 
Health insurers‘ contributions for 
long-term care services will be 
raised by CHF 83 million per year 
as of January 1, 2020. The Swiss 
Federal Department of Home 
Affairs has found that the prin -
ciple of cost neutrality, which was 
established when the long-term 
care funding system was refor -
med in 2011, is no longer being 
adhered to. It has become evident 
that the contributions for long-
term care in compulsory health 
insurance have been set too low. 
Accordingly, compulsory health 
insurers will pay a higher share of 
the costs, particularly the cost of 
old age and nursing homes, while 
the burden falling on the Cantons 
will be reduced.
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Seit dem 01.01.2019 gelten in 
Frankreich neue Bestimmungen 
zur Abzugsfähigkeit von Schuld -
zinsen. Dadurch wurden die 
bestehenden Vorschriften weit -
gehend aufgehoben und durch 
ein neues Regelwerk ersetzt. Die 
neuen Zinsabzugsbestimmungen 
tragen u. a. auch den europäi -
schen Richtlinien zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken 
(die Anti-Tax Avoidance Directive, 
�ø�V�8�•�����Á���(�c���n�������Ï�Ð�P�Î�Õ�P�Ð�Î�Ï�Ô�K���³�ã�º���n������
Frankreich vorzeitig zum 01.01.2019 
umgesetzt wurde, Rechnung.
Zusammengefasst soll nachfol -
gend auf einige wichtige Neue -
rungen hingewiesen werden:

1.  Einführung einer allgemeinen 
Obergrenze

Die Nettozinsaufwendungen einer 
Gesellschaft, unabhängig davon, 
ob sie  einer Gruppe angehört oder 
nicht, können nur bis zu einem Be -
trag von 3 Mio. EUR oder bis zu 30 % 
des steuerlich bereinigten EBITDAs, 
soweit dieses Kriterium höher ist, 
steuerlich geltend gemacht werden.

2.  Zusätzliche Abzugsfähigkeit für 
Konzernunternehmen

Wenn ein Konzernabschluss nach 
französischen oder internationalen 
Regeln („IFRS“) vorliegt und die Ei -
genkapitalquote der Konzerntoch -
ter höher oder zumindest gleich 
hoch ist wie die des Konzerns, kön -
nen – über die allgemeine Ober -
�Õ�8�º���•�º���Ý�ã���•�V�@���k���•�V�@�Ÿ�N�•�ü�ã�¬�Ý���Õ�Ó���Ï���³�º�8��
unter Ziffer 1 nicht berücksichtigten 
Zinsen vom steuerlichen Ergebnis 
abgezogen werden.

3.  Reduzierte Abzugsfähigkeit für 
unterkapitalisierte Unternehmen

Eine unterkapitalisierte Gesellschaft 
liegt vor, wenn die Gruppendar -
lehen ihr Eigenkapital um 150 % 
übersteigen. Bei einer solchen 
Sachlage reduziert sich die Ab-
zugsfähigkeit der Gesellschaft auf 
einen Betrag von 1 Mio. EUR oder 
auf 10 % des steuerlich bereinigten 
EBITDAs, soweit dieser Wert höher 
ist.

4.  Schutzklausel für unterkapitali-
sierte Konzernunternehmen

Soweit die Verschuldungsquote 
einer Konzerntochter niedriger 
oder gleich hoch ist wie die des 
Gesamtkonzerns, entfallen die 
 Einschränkungen von Ziffer 3, und 
die allgemeine Obergrenze  
(3 Mio. EUR oder 30 % des EBITDAs)   
kommt wieder zur Anwendung.

5.  Verwendung von ungenutzten 
Abzugskapazitäten eines Ge-
schäftsjahres

Soweit die Nettozinsaufwendun-
gen eines Geschäftsjahres die 
allgemeine Obergrenze (Ziffer 1) 
nicht erreichen, ergibt sich eine 
ungenutzte Abzugskapazität. Der 
dabei ermittelte positive Differenz-
betrag kann in den fünf folgenden 
Geschäftsjahren geltend gemacht 
werden und erhöht dann ent-
sprechend die Abzugsgrenze. Bei 
Vorliegen einer Unterkapitalisie-
rung kann die ungenutzte Abzugs-
kapazität jedoch nicht verwendet 
werden (Ziffer 3).

6.  Vortrag von nicht abzugsfähi -
gen Nettozinsaufwendungen 
auf die Folgejahre

Die nicht abzugsfähigen Nettozins-
aufwendungen eines Geschäftsjah -
res können in den Folgejahren zeit -
lich und betragsmäßig unbegrenzt 
die abzugsberechtigten Nettozin -
saufwendungen des betroffenen 
Geschäftsjahres erhöhen. Dabei 
darf jedoch die allgemeine Ober -
grenze des jeweiligen Geschäftsjah -
res nicht überschritten werden. Bei 
unterkapitalisierten Gesellschaften 
reduziert sich die Vortragsfähigkeit 
auf ein Drittel des Bestandes.

7.  Vorliegen einer steuerlichen 
Organschaft

Die obigen Bestimmungen sind 
auch auf einen Organkreis an-
wendbar. Die Abzugsgrenzen sind 
dann lediglich auf der Basis der 
Organmutter zu ermitteln.

8.  Generelles Zinsabzugsverbot 
für Gesellschafterdarlehen

Soweit das Gesellschaftskapital 
nicht voll eingezahlt oder der amt-
liche Zinssatz überschritten wird, 
liegt eine absolute Zinsschranke 
vor. Eine weitere Prüfung der obi-
gen Bestimmungen erübrigt sich 
dann. 
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As of January 1, 2019, new rules 
apply in France for the deductibi-
lity of interest expenses and the 
exist ing regulations were largely 
repealed and replaced by new set 
of rules. The new interest deduc-
tion rules account for the Euro-
pean Anti-Tax Avoidance Directive 
(ATAD for short) of July 12, 2016, 
which was implemented early in 
France, on 1 January 2019.
Some of the key changes are sum-
marized below:

1.  Introduction of a general de-
duction limit

Deductions of net interest ex-
penses are capped at EUR 3 milli-
on or 30% of tax-adjusted EBITDA, 
whichever is higher, regardless of 
whether the company belongs to a 
corporate group or not. 

2.  Additional deductions for  
group companies 

�X�����¬�•�@�º�@���o�Ý�º�8�º���¬�����@���ü�ã�³�•�N�º�³���á���•��-
cial statements are prepared in 
accordance with French or inter-
���•�N�ã�����•�ü���8�V�ü�º�@���b�ý�X�I�«�³�ý�c�K���@�V�«�@�ã�³�ã�•�8�ã�º�@��
whose equity ratios are as high as 
or higher than that of the corpo-
rate group may also deduct from 
�N�•�t�•�«�ü�º���ã���¬�����º���Õ�Ó�Ï�����Ô���ã���N�º�8�º�@�N��
expenses in excess of the general 
limit described in No. 1 above.

3.  Lower deduction limit for un-
dercapitalized companies 

A company is considered to be 
undercapitalized if group loans 
exceed its equity by 150%. In such 
a case, the company‘s deduction 
limit is lowered to EUR 1 million 
or 10% of tax-adjusted EBITDA, 
whichever is higher.

4.  Escape clause for undercapital-
ized group companies 

If a group subsidiary‘s debt ratio is 
as high as or lower than that of the 
corporate group, the restrictions 
described in No. 3 above are lifted 
and the general deduction limit  
(EUR 3 million or 30% of EBITDA) is 
once again in effect.

5.  Unused deduction capacity 

If net interest expenses in any 
given year fall short of the general 
deduction limit (No. 1), the posi-
tive difference (unused deduction 
capacity) may be claimed over the 
���º�t�N���á�n�º���á�@�¬�•�ü���u�º�•�8�@�K���•���³���N�Ý�º���³�º-
duction limit is increased accord-
ingly. However, unused deduction 
capacity may not be used if the 
company is undercapitalized  
(No. 3 ).

6.  Carrying forward of non-
deduct ible net interest ex-
penses to subsequent years 

Non-deductible net interest ex-
penses may be carried forward and 
added to deductible net interest 
expenses in subsequent years 
without limit as to time period and 
amount, provided that the gener-
al deduction limit for each year is 
not exceeded. Undercapitalized 
companies may carry forward only 
one third of non-deductible net 
interest expenses.

7.  Single-entity tax relationships

The above rules are applicable to 
single-entity tax relationships. In 
that case, the deduction limits are 
to be ascertained for the dominant 
company alone. 

8.  General prohibition on deduc-
tion of shareholder loans 

No interest may be deducted if 
the share capital is not fully paid-
�ã�������8���ã�Ô���N�Ý�º�����Ô�á�¬�ã�•�ü���ã���N�º�8�º�@�N���8�•�N�º���ã�@��
exceed ed. In that case, further 
consideration of the above rules 
can be dispensed with. 

E-Mail:  cschlotthauer@coffra.fr

Christoph  
Schlotthauer,
Wirtschaftsprüfer  
und Steuerberater
COFFRA, 
Paris
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Das Bessere ist der Feind des 
Guten – dieses bekannte Sprich -
wort gilt auch für Unternehmen, 
die dynamischen, sich ständig 
verändernden Rahmenbedingun -
gen ausgesetzt sind. Daher gilt: 
Stillstand bedeutet Rückschritt. Ein 
laufender Health Check bzw. eine 
kritische Evaluierung des Risikoma -
nagements über moderne Tools ist 
daher die beste Medizin.

UNTERNEHMENSPROZESSE

Die formelle Dokumentation von 
Unternehmensprozessen und in -
ternen Kontrollen gewinnt insbe -
sondere im Rahmen des unaufhalt -
samen Anstiegs der Digitalisierung 
von Abläufen an Bedeutung.

Unsere Praxis zeigt, dass Unterneh -
men, insbesondere auch als Ant -
wort auf gestiegene regulatorische 
Anforderungen, zunehmend dazu 
übergehen, bisher informell orga -
nisierte Prozesse und Kon trollen 
zu verschriftlichen und bei dieser 
Gelegenheit gleich neu zu durch -
leuchten und ggf. anzupassen.
Dies trifft nicht nur auf „große“ Un -
ternehmen zu, deren interne Doku -
mentation in vielen Fällen ohnehin 
bereits sehr weit fortgeschritten ist, 
sondern auch auf mittelständische 
Unternehmen.

Typischer Kick-off: ERP-Soft -
wareumstellung
�(�º�8���º�8�Ô�•�Ý�8�V���Õ�@�Õ�º���Ÿ�L���Ý�Ÿ�V�á�Õ�@�N�º��
Anlassfall ist die Neubefassung mit 
Unternehmensabläufen im Rah -
men einer ERP-Umstellung, da die 
neu eingeführten Softwarepakete 
detaillierte Prozess- und Rollenbe -
schreibungen voraussetzen.

Partiell oder vollumfänglich?
Die Praxis zeigt weiter, dass die 
Umsetzung von Risikomanage -
mentprojekten oft nur bereichs-
weise, nicht aber auf Ebene des 
Gesamtunternehmens erfolgt. 
�È���@�º�8�º�8���0�8�Ô�•�Ý�8�V���Õ�����•�¬�Ý���º���5�á�º�Ý�ü�N��
sich die Vornahme einer Gesamt-

evaluierung des Risikomanage -
ments anhand von modernen 
professionellen Tools als Aus -
gangspunkt, wobei Folgeevaluie -
rungen durchaus anlassbezogen 
erfolgen können.

INTERNES KONTROLLSYSTEM 
OHNE RISIKOMANAGEMENT?

Kontrollen als Antwort auf Risiken
Interne Kontrollen werden unter -
nehmensseitig implementiert, um 
�V���N�º�8���º�Ý���º���@�@�5�º�•�ã�á�@�¬�Ý�º���«�ã�@�ã�ø�º����
zu adressieren.

�á�ã�8���@�N�º�ü�ü�º�����ã�����V���@�º�8�º�8���¨�8�•�t�ã�@���Ý�Ÿ�V�á�Õ��
fest, dass Unternehmen über 
detaillierte formalisierte Kontroll -
prozesse verfügen, wobei aber die 
internen Kontrollschritte nicht di -
rekt Risiken zugeordnet sind. Dies 
bedeutet jedoch im Gegenschluss 
nicht, dass keine Unternehmensri -
�@�ã�ø�º�����ã�³�º���N�ã�á�•�ã�º�8�N���o�V�8�³�º���K���@�����³�º�8����
dass diese korrekt erkannt, jedoch 
nicht formalisiert bzw. verschrift -
licht wurden.

Kalibrieren von Risiken und Kon -
trollen
Die Kalibrierung von Risiken 
nach Eintrittswahrscheinlichkeit 
und potenzieller monetärer bzw. 
operativer Auswirkung des Risiko -
eintritts stellt für uns einen unver -
zichtbaren Schritt dar, um risiko -
�n�º�8���ã���³�º�8���³�º���¨�8���•�º�@�@�º���º�Ô�á�•�ã�º���N��
zu gestalten und deren Einhal -
tung in den richtigen Zeitinterval-
len zu evaluieren sowie um interne 
Kontrollen festzulegen, die Risiken 
tatsächlich adressieren und nicht 
nur für ihren Selbstzweck beste-
hen.

Laufendes Monitoring
Ebenfalls nicht zu unterschätzen 
ist die Bedeutung der Bildung 
einer risikoorientierten Denkwei-
se innerhalb des Unternehmens. 
Dies stellt sicher, dass der Risiko-
managementprozess lebendig 
wird und nicht nur auf dem Papier 
besteht.

EINSATZ DIGITALER TOOLS

Die Neuausrichtung des Risiko-
managements erfolgt mittler-
�o�º�ã�ü�º�����•�Ý�º�•�V���•�o�•���Õ�@�ü�Ÿ�V�á�Õ���V���N�º�8��
Zuhilfenahme professioneller 
Softwaretools. Diese Tools sind 
jedenfalls einer klassischen Kom-
bination aus Word/Excel vorzu-
ziehen, da nur so die Erstellung 
eines Risikoregisters („risk library“) 
mit laufender Neuevaluierung des 
Risiko levels sowie der direkten 
Zuordnung von Kontrollprozessen 
möglich ist.

Ein professionelles Risikoma-
nagementtool wie Pentana Risk, 
das auch von weltweit tätigen 
Großkonzernen verwendet wird,  
ermöglicht die laufende Neueva-
luierung und transparente Risiko-
gewichtung und verlinkt direkt 
Risiken mit risikomitigierenden 
Kontrollschritten. Dadurch wer-
den interne Kontrollen in direkten 
Bezug zu gewichteten Risiken 
gesetzt.

Weiters ermöglichen moderne 
Softwaretools die automatische 
Sicherstellung der Ausübung 
durch bzw. Delegation von Kon-
trollschritten bzw. risikomitigieren-
den Prozessen an „Risk Owners“, 
die periodisch zur Durchführung 
der vorgesehenen Prozesse bzw. 
Kontrollen aufgefordert werden 
und deren Erledigung samt et-
waiger Feststellungen direkt im 
System bestätigen. 
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E-Mail: ���â���8�ã�•���P�º�³�º�8�ì�������8�º�P�•�N

Florian Eder,
Wirtschaftsprüfer  
und Steuerberater
Moore Interaudit  
GmbH, 
Salzburg

The better is the enemy of the 
good – this well-known proverb 
applies to companies operating 
in dynamic, constantly changing 
environments. Therefore, stand-
still equals regression. Performing 
ongoing health checks and critical 
evaluations of risk management 
using modern tools therefore  
servers as the best medicine.

BUSINESS PROCESSES

Formal documentation of business 
processes and internal controls is 
becoming increasingly important, 
particularly in the context of the 
unavoidable pressure of digitaliza-
tion.

Our experience shows that compa-
nies, particularly as a response to 
increased regulatory requirements, 
are increasingly preparing written 
documentation of previously in-
formally organized processes and 
controls, taking this opportunity to 
reexamine and, if necessary, adapt 
them.
�Á�Ý�ã�@���•�5�5�ü�ã�º�@�������N�������ü�u���N�����ý�ü�•�8�Õ�º�ý��
companies with already more 
sophisticated internal documenta-
tion levels, but also to medium-
sized companies. 

Typical kick-off linked ERP soft-
ware introduction
In our experience, companies 
usually perform a reexamination 
of business processes and con-
trols when implementing a new or 
substantially updated ERP system, 
since such software packages are 
built on detailed process and role 
descriptions.

Partial or full review?
Our experience further shows that 
the risk management projects 
are in many cases only carried out 
for particular areas and business 
processes and not necessarily 
at company level. Therefore, we 
recommend identifying the most 
suitable business process are as a 

starting point and then carry out 
additional reviews on a case-by-
case basis.

INTERNAL CONTROL SYSTEM  
WITHOUT RISK MANAGEMENT? 

Controls as a direct answer to 
�ã�³�º���N�ã�á�º�³���8�ã�@�ø�@
Internal controls are implement-
ed by the company in order to 
�•�³�³�8�º�@�@���¬�����5�•���u�n�@�5�º�¬�ã�á�¬���8�ã�@�ø�@�P

In our experience, companies 
may have introduced very de-
tailed internal control procedures 
without a detailed risk mapping. 
According ly, these controls have 
not directly been associated with 
risks.

This does not mean that risks were 
left out of consideration when 
associated controls were designed. 
Risks may well have been correctly 
�ã�³�º���N�ã�á�º�³�K���«�V�N���Ý�•�n�º�������N���«�º�º�����Ô���8-
malized or noted down.

Calibrating risks and controls
In our experience, the calibration 
of risks according to the likelihood 
of occurrence and the potential 
monetary or operational impact of 
the occurrence is the most impor-
�N�•���N���@�N�º�5���N�����º�Ô�á�¬�ã�º���N�ü�u���³�º�@�ã�Õ�����8�ã�@�ø�n
mitigating processes and to revisit 
their effectiveness at the most 
appropriate intervals, as well as to 
�³�º�á���º���ã���N�º�8���•�ü���¬�����N�8���ü�@���ã�����³�ã�8�º�¬�N��
�8�º�@�5�����@�º���N�����N�Ý�º���8�ã�@�ø�@���ã�³�º���N�ã�á�º�³�P

Continuous review and monitor-
ing
We consider it important for 
companies to establish a risk-
based mindset in their day-to-day 
operations. This ensures that the 
risk management process has not 
just been designed for the sake of 
ticking boxes, but rather as reliable 
tool used on a daily basis.

THE USE OF DIGITAL TOOLS

Today, any risk management 

projects will inevitably be carried 
out with the help of professional 
software tools. Such tools have sig-
���ã�á�¬�•���N���•�³�n�•���N�•�Õ�º�@�����n�º�8���•���¬�ü�•�@�@�ã�¬��
combination of Word/Excel, since 
this is the only reliable way to cre-
�•�N�º���•���N�8�•�¬�º�•�«�ü�º���8�ã�@�ø���8�º�Õ�ã�@�N�º�8���b�ý�8�ã�@�ø��
�ü�ã�«�8�•�8�u�ý�c���o�ã�N�Ý�������Õ���ã���Õ���8�º�º�n�•�ü�V�•�N�ã������
of the risk level and the direct as-
signment of control processes.

In our experience, a professional 
risk management tool like Pentana 
Risk, which is also used by large 
corporations worldwide, enables 
ongoing reevaluation and transpa-
rent risk weighting, and links risks 
directly to risk-mitigating control 
steps. This means that internal 
controls are directly related to 
�ã�³�º���N�ã�á�º�³���8�ã�@�ø�@�P

Such tools will usually call for risk 
ownership and controls ownership 
attached to individuals within a 
company, who are periodically 
tasked with reviewing their as-
sociated risks and controls and 
�¬�����á�8���ã���Õ���N�Ý�º�ã�8���•�5�5�8���5�8�ã�•�N�º���º�@�@��
�•���³���¬�����5�ü�º�N�ã�������•���³���•���u���á���³�ã���Õ�@��
directly in the system, bringing any 
exceptions to the immediate at-
�N�º���N�ã���������Ô���N�Ý�º���ý�¬�Ý�•�ã�������Ô���¬�������•���³�P�ý
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Rennershofstraße 8

68163 Mannheim

Telefon: +49 621 42508-80

mannheim@moore-germany.com

Moore INTARIA GmbH 

Lindwurmstraße 114

�Ö�Î�Ñ�Ñ�Õ���x�\���¬�Ý�º��

�Á�º�ü�º�Ô�����J���·�Ò�×���Ö�×���Õ�Ò�Õ�Ð�Ò�Î�n�Î

muenchen@moore-germany.com

BW PARTNER

Hauptstraße 41

�Õ�Î�Ó�Ô�Ñ���³�N�V�N�N�Õ�•�8�N

�Á�º�ü�º�Ô�����J���·�Ò�×���Õ�Ï�Ï���Ï�Ô�Ò�Î�n�Î

stuttgart@moore-germany.com

Mehr Infos? Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter:

More Infos? Subscribe to our e-mail newsletter:

www.moore-germany.com

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die speziellen Situationen einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausge -
richtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend 
sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Dieser Newsletter kann eine rechtliche oder steuerliche 
Beratung nicht ersetzen. Die Moore Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die deutschen Mitgliedskanzleien von Moore Global Network 
übernehmen keinerlei Garantie oder Gewährleistung, noch haften sie in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. März 2020

We believe the information contained in this newsletter to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss
occasioned to any person as a result of action or refraining from action as a result of any item herein. This newsletter is not intended to be used as a 
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